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2 Dze Programme c/er ZJemoA.'rah.s'c/ie« Parte/' «7ev Kan/o«» 77/Mrgaw

2.7 D/e GrärnJimg «7er Parte/ m«o? c/a.« erste Parrt^////'og/'a/?!/?/ von 7597

Wie wir gesehen haben, gab es im Thurgau im heutigen Sinne bis ins Jahr
1890 keine Parteien. Die politischen Gruppierungen der Liberalen und Kon-
servativen könnten höchstens mit dem Begriff «Honoratiorenpartei»' charak-
terisiert werden.-

Bei den Konservativen, als Minderheit und Opposition, waren die gemein-
samen Interessen und die Verankerung in der katholischen Kirche so gross, dass

zu dieser Zeit an eine Zersplitterung in verschiedene konservative Parteien, wie
etwa später in eine katholisch-konservative und in eine christlich-soziale Rieh-
tung, nicht zu denken war. Aus denselben Gründen brauchten sie damals auch
noch keine organisierte Partei, um gegen die Liberalen bestehen zu können.

Ganz anderer Art war die Situation der Liberalen. Ihre Existenz und ihr Zu-
sammenhalt begründete sich immer noch weitgehend in der Forderung nach
dem «liberalen Rechtsstaat». Der bestehende Staat, wie er auf Bundesebene mit
den Bundesverfassungen von 1848 und 1874 und auf kantonaler Ebene durch
die verschiedenen Verfassungskämpfe von der Regeneration bis zur 69er Ver-
fassung entstanden war, entsprach in dieser Beziehung mehr oder weniger ihren
Vorstellungen.

Die Industrialisierung, das Auftreten neuer Gesellschaftsgruppen oder
Klassen wie der Arbeiterschaft, das Verschwinden der Heimindustrie, das den
Kleinbauern zum Fabrikbauern machte oder ihn ganz von der Scholle löste,
und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Gewerbestandes führten zu ganz
neuen sozialen Problemen und Forderungen. Dazu kam noch, dass diese Grup-
pen als Folge des Majorzwahlsystems und der indirekten Wahl vieler politischer
Behörden (so z.B. die Wahl des Bundesrates durch die Bundesversammlung
oder im Kanton Thurgau die Wahl des Obergerichts durch den Grossen Rat)
fast keine Vertreter in den entscheidenden staatlichen Instanzen hatten. Dies
alles musste wohl auf die Länge zur Trennung der Liberalen in verschiedene,
mehr an wirtschaftlichen und sozialen Interessen orientierte Parteien führen.

Erste Vorläufer dieser Trennung und der Gründung neuer Parteien waren die
Wählkämpfe der Jahre 1889 und 1890 um freiwerdende thurgauische Sitze in
National- und Ständerat, die beide von «demokratischen» Kandidaten gewon-
nen wurden^ Hinter den «demokratischen» Kanditaten stand vor allem das

Thurgauer Tagblatt2 Die Ideen und Forderungen, die in der Propaganda dieser

1 Flechtheim, O., Artikel «Parteien», in: «Staat und Recht», Fischer Lexikon Bd. II S. 243 f.

2 Näheres zur Gründung siehe oben 1.1.1.

3 Zu den beiden Wahlen siehe auch oben 1.2.3.
4 In der Ausgabe vom 28.3.1890 bezeichnete sich dieses als «demokratisches Organ».
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Wahlkämpfe auftauchten, fanden später im ersten Parteiprogramm der Demo-
kraten ihren Niederschlag."

Die führenden Köpfe beider Richtungen im liberalen Lager müssen sich im
Laufe des Jahres 1890 zusammengefunden und die Parteigründungen vorberei-
tet haben. Allerdings ist im Thurgauer Tagblatt wenig darüber zu finden/' Am
28. Dezember 1890 fand in Frauenfeld die Gründungsversammlung der Frei-
sinnig-demokratischen Partei statt/ Für das Thurgauer Tagblatt war das Wort
«demokratisch» im Namen dieser Partei geradezu eine Beleidigung, weil ja die
wirklichen «Demokraten» gar nicht dabei gewesen seien und von den demo-
kratischen Forderungen im Programm der Freisinnig-demokratischen Partei
überhaupt nichts zu finden sei/

Die Demokraten ihrerseits gründeten ihre Partei am 1. Februar 1891/' Sie ga-
ben ihr den Namen «Demokratisch-volkswirthschaftliche Partei des Kantons
Thurgau». An dieser ersten Versammlung wurde ein provisorisches Programm,
welches das Initiativkomitee ausgearbeitet hatte, beraten und an eine Kornmis-
sion zur Überarbeitung überwiesen."' An einer zweiten Versammlung am 22.

Februar 1891 wurde dann das definitive Programm gebilligt."

Programm für die demokratisch-volkswirthschaftliche Partei des Kantons
Thurgau'-

1. Eidgenössische Angelegenheiten
1) Wahrung der staatlichen Hoheitsrechte und der Volksinteressen gegen-

über dem Spekulantenthum. Bundesmonopol für die Verwerthung der
Wasserkräfte unserer Flüsse, beziehungsweise der elektrischen Kraft im
Dienste der Gesamtheith. Verstaatlichung der Eisenbahnen auf dem

Wege der Expropriation. Banknotenmonopol mit Bundesbank, Tabak-
und Zündholzmonopol. Einführung der Postsparkassen. Staatliche Or-
ganisation des Versicherungswesens und zwar ausser der bereits in An-
griff genommenen Unfall- und Krankenversicherung namentlich der

Feuerversicherung.
2) Erweiterung der Volksrechte im Bunde: Wahl des Bundesrates durch das

Volk, Abberufungsrecht des Volkes gegenüber den politischen Bundes-

5 TT 31.5.1891. In einem Vortrag an einer Volksversammlung in Romanshorn stellte Nationalrat
Koch diesen Zusammenhang selber her.

6 TT 26.6.1890. In einem Korrespondentenbericht wird die Gründung einer demokratischen Partei

verlangt.
7 TT 31.12.1890 und 3.2.1891.

8 TT 3.2.1891.

9 TT 3./4.2.1891.
10 TT 4./5.2.1891 (Versammlungsbericht). Provisorisches Programm und weitere Dokumente zum

ersten Programm siehe hinten Kapitel 2.5.
11 TT 24.2.1891.
12 TT 25.2.1891.
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behörden. obligatorisches Referendum, Initiative in wirksamer, leicht zu
handhabender Form. Einführung der Minderheitsvertretung.

3) Wahrung des Asylrechts im Sinne der alten freiheitlichen Traditionen,
keine politische Geheimpolizei.

4) Soziale Reformen durch Zentralisation des Zivilrechts (Hypothekar-
recht, Erbrecht, Recht der Genossenschaften) und Zentralisation des

Strafrechts.
5) Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf weitere schutzbedürftige Kreise

(Personal des Konfektions- und des Wirthschaftsgewerbes etc.). Eidge-
nössisches Gewerbegesetz mit gewerblichen Schiedsgerichten.

6) Besserstellung von Unteroffizieren und Soldaten, beziehungsweise Un-
terstützung nothleidender Familien derselben während der Dienstzeit.
Beseitigung der bestehenden Ungleichheiten betreffend den Militär-
dienst der Lehrer. Erleichterung des Avancements zum Offizier für Un-
bemittelte.

7) Eidgenössische Normen für die Mittelschulen (Kantonsschulen und Se-

minarien). Innerhalb desselben Sprachgebiets einheitliche Lehrmittel für
die Volksschule in der Muttersprache, in Gesang und Realien (incl. Va-
terlandskunde, excl. spezielle Heimatkunde). Freizügigkeit der Lehrer im
gleichen Sprachgebiet.

2. Kantonale Angelegenheiten
A)auf dem Boden der jetzigen Verfassung
1) Reformen im Steuerwesen, gleichartig für Staats- und für Gemeinde-

steuern. Steuerfreiheit für 800 Fr. Einkommen (Existenzminimum) und
von 100 Fr. für jedes Kind unter 16 Jahren mit besondern Bestimmungen
zu Gunsten von Gebrechlichen, sowie von Wittwen und Waisen. Mittel
gegen Vermögensverheimlichung: Verpflichtung der Geldinstitute zur
Auskunftsertheilung für Steuerzwecke betr. Geldanlagen bei ihnen und
Öffentlichkeit der Steuerregister. Progression für die Vermögenssteuer.
Angemessene Aktivbürgersteuer. Reduktion der Handänderungsgebüh-
ren. Erhöhung der Erbschaftssteuer, Wechselstempelsteuer. Einschrän-
kung der Erbberechtigung auf die vier ersten Verwandtschaftsgrade und
Verwendung der so disponibel werdenden Verlassenschaften für öffentli-
che Zwecke (Armenwesen etc.). Theilweise Verwendung des Reingewinns
der Kantonalbank zu Gunsten ihrer Hypothekarschuldner. Einführung
amortisierbarer Darleihen im Sinne der Beschlüsse des thurg. landwirt-
schaftlichen Vereins zu Berg (Thesen Scherrer und Kollbrunner, ge-
drucktes Referat). Abschaffung der gemeinderäthlichen Schatzungsga-
rantien. Kreirung einer kantonalen Beamtung für volkswirtschaftliche
Untersuchungen und sachbezügliche Antragstellung (in ökonomischen
Fragen des landwirthschaftlichen, gewerblichen und Arbeiterstandes).
Obligatorische staatliche Mobiliarversicherung.
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2) Bessere Vertheilung der Strassenlasten und der Kosten für Gewässerkor-
rektionen. Aufhebung der ausserordentlichen Vollmachten im Wasser-
Schadendekret von 1876. Staatsbeiträge für Schmalspurbahnen, im ent-
sprechenden Verhältnis wie für Normalbahnen. Begehren um Erstellung
eines zweiten Geleises für die Hauptbahnlinie Winterthur-Romanshorn
und durchgreifende Verbesserung der Bahnverhältnisse Romanshorns.

3) Weitere Entwicklung des Erziehungswesens: Unentgeltlichkeit des Un-
terrichts sowie der Lehrmittel und Schulmateralien auf der Stufe der
Volksschule (Primär- und Sekundärschule). Reduktion der wöchentli-
chen Schulstundenzahl, namentlich für Mädchen, zu Gunsten der kör-
perlichen Ausbildung. Reduktion des Schülermaximums der Primär-
schulen bezw. strikte Durchführung der schon bestehenden Vorschriften
hiefür. Hebung des Fortbildungsschulwesens, namentlich des freiwilligen
(landwirtschaftlichen und gewerblichen). Erhöhte Staatsbeiträge für die

Schulauslagen der Gemeinden und der Sekundarschulkreise. Reformen
betreffend die Sekundärschule und ihre Verwaltung. Verbesserung der

Lehrerbildung ohne Kreirung einer vierten Seminarklasse. Erhöhung des

Minimums der Lehrerbesoldung. Kautelen (Vorsichtsmassregeln) gegen
ein Übermass von Nebenbeschäftigung der Lehrer. Modifikationen der

Verordnung betreffend Stipendien für Thurgauer an ausserkantonalen
Mittelschulen. Schaffung einer kantonalen Anstalt für Ausbildung von
schwachsinnigen und Schwachbegabten Kindern.

4) Unentgeltliche Beerdigung. Staatsbeiträge an die Armenauslagen der
Gemeinden. Besorgung des Armenwesens durch die Munizipalgemein-
den nach dem Wohnortsprinzip. Unentgeltlichkeit des Krankentrans-
ports in die öffentlichen Krankenanstalten im Kanton.

5) Gesetzliche Bestimmungen über die Unvereinbarkeit administrativer
und richterlicher Beamtungen. Freigebung der Advokatur.

6) Vertretung des Kantons an den Diözesankonferenzen durch eine ge-
mischte Abordnung (Vertreter der staatlichen und der kirchlichen Be-

hörde).
7) Bessere Gebietseintheilung im Sinne der Vereinfachung. Verminderung

der Beamtenzahl. Angemessene Regulierung der Besoldung von Beamten
und Angestellten unter Reduktion der Sportein. Abschaffung der Beam-
tenwirthschaften.

8) Revision der Zivilprozessordnung punkto Armenrecht. Öffentlichkeit
der Berathungen des Obergerichts. Einführung des schriftlichen Vorver-
fahrens. Revision des Strafprozesses und der Strafprozessordnung.
Abänderung der gesetzhchen Bestimmungen über Ehrverletzung (Beweis
der Wahrheit strafausschhessend). Berichtigungszwang der Presse.

B) Auf dem Wege der Verfassungsrevision bzw. der Initiative für eine solche
1) Erhöhung der Kompetenzsummen des Grossen Rathes und des Regie-
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rungsrathes, aber mit Einführung eines Finanzreferendums für Staats-
steuern von mehr als 1%.

2) Einführung von Mittelbehörden, bzw. Fachkommissionen für Haupt-
zweige der Staatsverwaltung und für kantonale Anstalten (Sanitätswe-
sen, Schulwesen, Bauwesen, Volkswirtschaft). Verfassungsbestimmung
betreffend Wechsel der Departementsvorstände je nach 3 Jahren.

3) Minderheitsvertretung. Wahl der Oberrichter und der Bezirksgerichts-
Präsidenten durch das Volk.

4) Ergänzung des § 22 der Verfassung in dem Sinne, dass alle vom Regie-
rungsrath gewählten Beamten vom Grossen Rathe ausgeschlossen sein
sollen, dass in der Kantonalbankverwaltung keine Verwaltungsmitglie-
der anderer Kreditinstitute im Kanton sitzen dürfen, und dass Personen,
welche den Verwaltungen von zwei oder mehr gleichartigen Erwerbsge-
Seilschaften (Konkurrenzgeschäfte) angehören, nicht wählbar sein sollen
für eine kantonale Beamtung (als Mitglied des Regierungsrathes und
Obergerichts oder der eidgen. Räthe).

5) Massnahmen zur weitern Vereinheitlichung der Gemeinden (Verschmel-
zung der Bürger- und Ortsgemeinden) und zur Bildung genügend grosser
Gemeindeverbände.

Kommentar:
Abgesehen von der Einteilung in eidgenössische und kantonale Angelegen-

heiten, die durch die verfassungsrechtliche Zuständigkeit von Bund und Kan-
ton bei der Behandlung der betreffenden Programmpunkte bedingt war, sind
hauptsächlich zwei Gruppen von Forderungen zu unterscheiden:

Volksrechte und Volkssouveränität:
Für weitere Behörden'-' werden Volkswahlen, gegenüber den Bundesbehör-

den sogar ein Abberufungsrecht des Volkes verlangt. Die Forderung auf Ein-
führung von Minderheitsvertretungen" muss wohl als Änderung des Wahlsy-
stems in Richtung Proporz verstanden werden, denn anders lässt sich dies kaum
erreichen. Ebenfalls der Erweiterung der Volksrechte soll das obligatorische
Referendum und das Initiativrecht dienen." Weiter soll auch das Straf- und Zi-
vilrecht zentralisiert werden."

Wirtschafts- und sozialpolitische Forderungen:
Die meisten und auch wichtigsten Forderungen hegen auf dem Gebiet der

Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ebenso dürfte in diesen Forderungen die ent-
scheidende Abgrenzung zum damaligen Liberalismus und der Freisinnig-de-
mokratischen Partei des Kantons Thurgau zu finden sein.
13 Bundesrat, Obergericht: eidg. Teil §2; kantonaler Teil Abschnitt B) § 3.

14 a.a.O.
15 Eidg. Teil § 2.
16 Eidg. Teil § 4.
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Bundesmonopole für die Verwertung der Wasserkräfte und die Elektrizi-
tätswirtschaft, Banknotenmonopol, Tabak- und Zündholzmonopol, Verstaat-
lichung der Eisenbahnen durch Expropriation und Verstaatlichung des Versi-
cherungswesens stammen nicht aus dem Gedankengut des damaligen Libera-
lismus.'" Diese Forderungen sind eher auf den Einfluss der Grütli- und Arbei-
tervereine zurückzuführen.'*

Besonders zugunsten der wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungskreise
gehen die Forderungen nach Ausdehnung des Fabrikgesetzes''', Verbilligung
und Verbesserung des Schulwesens-", Reformen im Steuerwesen"' und Armen-
wesen"", unentgeltliche Beerdigung"" und Verbilligung des Krankenwesens"".
Ebenso sollen mit den Reformen im Militärwesen den wirtschaftlich Schwä-
cheren der Militärdienst erleichtert und der Zugang zur Offizierskarriere er-

möglicht werden."" Während sich die oben erwähnten Monopole gegen einige
besonders auffällige Auswüchse von Privatwirtschaft und -eigentum richten,
zeigt die Forderung nach der Einschränkung der Erbberechtigung das Verhält-
nis der damaligen Demokraten zum Privateigentum in allgemeinerer, aber auch
schärferer Form.

Der Satz:
«Auf dem Boden des Erbrechtes wurde die soziale Ungleichheit grossgezo-
gen, und auf dem gleichen Boden muss sie im Interesse der drei nothleiden-
den Stände (Landwirtschaft, Kleingewerbe und Lohnarbeiter) bekämpft
und gemildert werden.»""

lässt darauf schliessen, dass das Privateigentum als Grundrecht nicht abge-
lehnt wird, dessen uneingeschränkte Übertragung durch Vererbung, insbeson-
ders an entfernte Verwandte und Nichtverwandte, aber ausgeschlossen werden
soll.

Zusammenfassung:
Das Hauptgewicht auf politischem Gebiet liegt bei den Forderungen nach

Beteiligung der Minderheiten am politischen Entscheidungsprozess und weite-

17 Eidg. Teil § 1.

18 Die Grütlianer hatten schon ein halbes Jahr früher die Gründung einer demokratischen Partei

verlangt, siehe dazu TT 14.6.1890. Der Redaktor des Thurgauer Tagblattes, Martin Vögelin. war
zu jener Zeit auch Aktuar des kantonalen Grütlivereins, siehe dazu TT 16.12.1890.

19 Eidg. Teil §5.
20 Eidg. Teil § 7 und kantonaler Teil, Abschnitt A), § 3.
21 Kantonaler Teil, Abschnitt A), § 1.

22 Kantonaler Teil, Abschnitt A), §4 Wohnortsprinzip und Abschnitt B), §5.
23 Kantonaler Teil. Abschnitt A), § 4
24 a.a.O.
25 Eidg. Teil, § 6.
26 Kantonaler Teil. Abschnitt A). § 1. Die Thesen von Scherrer-Füllemann und Kollbrunner «Zur

Kreditfrage» sind unten 2.5 abgedruckt.
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rer Zentralisation auf Bundesebene. Auf wirtschafts- und sozialpolitischer
Ebene werden vor allem die Verhinderung privatwirtschaftlicher Auswüchse
durch Monopole. Sozialreformen und gewisse Einschränkungen des Privatei-
gentums verlangt. Die Bedeutung des Privateigentums im demokratischen Ge-
dankengut erlaubt, wenn man diese in der ideologischen Auseinandersetzung
unserer Zeit und der jüngeren Vergangenheit als entscheidenden Faktor vor-
aussetzt, die klarste Abgrenzung der Demokraten sowohl vom Liberalismus als
auch vom Sozialismus.-'

Hier in der Frage des Privateigentums finden wir also auch eine geistige Ver-
wandtschaft mit Grütlianern (und Sozialisten), wie sie eigentlich auf Grund
personeller und organisatorischer Verbindungen-* zu erwarten war. Dem Pri-
vateigentum und Erbrecht (als Grundlage des Kapitalismus) kamen und körn-
men noch heute in Ideologie und Politik jeder <(Linken» immer grosse Bedeu-

tung zu. Ausgehend vom beliebten, aber selten brauchbaren «Links-Rechts»-
Schema darf wohl gesagt werden, dass die Demokraten zu diesem Zeitpunkt
(1891) und in dieser Frage eher «sozialistischem» als «liberalem» Gedankengut
zuneigten.

2.2 Parteiprogramm von 7907

Vieles, was die Thurgauer Demokraten 1891 veranlasst hatte, ihr erstes Pro-

gramm aufzustellen, änderte sich in den folgenden Jahren. So waren zum Bei-
spiel durch die Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen und der Natio-
nalbank oder durch die Aufgabe der Produktion von Phosphorzündhölzchen
zugunsten der Sicherheitszündhölzchen' verschiedene Forderungen hinfällig
geworden. Andere Forderungen warteten aber immer noch auf ihre Erfüllung
und neue waren hinzugetreten.

Mit der Gründung der Sozialdemokratischen Partei des Kantons Thurgau-
anlässlich einer Delegiertenversammlung der thurgauischen Grütli- und Ar-
beitervereine - diese hatten 1891 noch mitgeholfen eine demokratische Partei zu
gründen - entstand den Demokraten bei der Arbeiterschaft eine ernstzuneh-
mende Konkurrenz. Dieser konnte nicht nur mit einer Änderung des Parteina-

27 Die Demokraten lagen mit ihren Vorstellungen sicher im Trend der Zeit. Man denke hier etwa an
die katholische Soziallehre, an deutsche Kathedersozialisten, an Lassalle oder auch an John
Stuart Mills; zu den beiden letzten siehe auch: Sternberger. Gerechtigkeit S. 105 f.

28 Siehe oben Anm. 18.
1 Der intensive Kontakt mit Phosphor hatte für die Arbeiter sehr oft schwere Erkrankungen

(Phosphornekrose) zur Folge.
2 TT 23.10.1906.
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mens begegnet werdend Ebenso konnte ein an die Liberalen gerichteter Korn-
mentar des Thurgauer Tagblattes zur Gründung der Sozialdemokratischen
Partei, in dem behauptet wurde, dass die «bisherige Waffenbrüderschaft« wei-
terbestehen und in Zukunft das «getrennte Marschieren« ein «vereintes Schla-

gen« nicht verhindern werde, die Veränderungen in der politischen Landschaft
des Thurgaus nicht vergessen lassend Noch im gleichen Artikel zeigt sich, dass

die neue Partei in Wirklichkeit eher mit gemischten Gefühlen begrüsst wurde.
Anders als mit Angst vor der neuen Konkurrenz ist der Aufruf zur «besseren

Sammlung und Organisation der demokratischen Partei«" nicht zu erklären.
Inzwischen (1905) hatten sich die Demokraten auch in einer gesamtschwei-

zerischen Partei organisiert.'' Programme für die Politik der Demokratischen
Partei auf Bundesebene wurden nun anscheinend von der Gesamtpartei ausge-
arbeitet, wobei der Einfluss der St. Galler Demokraten gross gewesen sein

muss. Nur so lässt sich erklären, dass der eidgenössische Teil des neuen Pro-

gramms der Thurgauer Demokraten von 1907 nahezu wörtlich mit dem der
St. Galler Demokraten von 1904 übereinstimmt.'

Programm der demokratischen Partei des Kantons Thurgau"

1. Eidgenössischer Teil:

1) Vermehrung der Zahl der Bundesräte und Wahl derselben durch das

Volk. Übertragung gewisser Kompetenzen von Bundesrat und Bundes-
gericht an ein Verwaltungsgericht.

2) Proportionale Wahl des Nationalrates.
3) Erlass eines Gesetzes betreffend das Stimmrecht und seine Ausübung in

eidgenössischen Angelegenheiten.
4) Gesetzesinitiative.
5) Durchführung der Rechtseinheit im Zivil- und Strafrechte in der Mei-

nung, dass die auf diesen Rechtsgebieten realisierbaren sozialen Postu-
late besonders angestrebt und unterstützt werden sollen.

6) Erlass eines Gesetzes zum Schutz des Vereinsrechtes.
7) Durchführung von Artikel 34 bis der Bundesverfassung (Kranken- und

Unfallversicherung).
8) Einführung der Alters- und Invalidenversicherung.
9) Neuordnung des interkantonalen Armenrechtes.

10) Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung, speziell auch im Sinne der Re-

3 TT 10.10.1905; seit 1905 nannten sie ihre Partei «Demokratische und Arbeiterpartei».
4 TT 23.10.1906.
5 a.a.O.
6 Siehe oben 1.1.3.

7 Siehe unten 2.5.
8 TT 9.3.1907.
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duktion der Normalarbeitszeit und eines vermehrten Schutzes der
Frauen und Kinder (Erhöhung des fabrikfähigen Alters).

11) Massnahmen zu Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in ihren Ursachen
und Folgen.

12) Einführung obligatorischer Berufsgenossenschaften.
13) Schaffung eines Bundes-Monopols auf den hauptsächlichen Gebieten

des Versicherungswesens (Lebens-, Unfall- und Feuerversicherung).
14) Ausführung von Artikel 39 der Bundesverfassung betreffend das Bank-

noten-Monopol durch Schaffung einer Eidgenössischen Staatsbank.
15) Schaffung einer eidgenössischen Hypothekenbank.
16) Einführung des Tabak-Monopols und Verwendung des Ertrages für eine

Alters- und Invalidenversicherung.
17) Wahrung der staatlichen und allgemeinen Interessen betreffend die

Nutzbarmachung der schweizerischen Wasserkräfte, vorab zu dem
Zwecke, um den elektrischen Betrieb der Bundesbahnen zu ermögli-
chen.

18) Zentralisation der Bundesbahnverwaltung.
19) Reformen im Militärwesen, hauptsächlich nach folgenden Richtungen:

a) durch möglichste Beschränkung der Militärausgaben, soweit es ohne
Schwächung der Wehrkraft möglich ist;

b) durch Entlastung der älteren Jahrgänge vom Militärdienste und an-
gemessene Ausdehnung der Dienstzeit für die jüngeren Jahrgänge;

c) durch Unterstützung Angehöriger bedürftiger Wehrmänner durch
Bund und Kanton;

d) durch bessere Anpassung des Dienstbetriebes an die Verhältnisse
eines Milizheeres;

e) Revision des Militärstrafrechtes im Sinne der Milderung der ange-
drohten Strafen in Friedenszeiten.

20) Weitherzige Gewährung des Asylrechtes für alle, welche wegen ihrer po-
litischen und sozialen Meinungen und Handlungen verfolgt werden.

21) Regelung des Submissionswesens.
22) Freizügigkeit der Lehrer im gleichen Sprachgebiet.

2. Kantonaler Teil:

A) Auf dem Boden der jetzigen Verfassung
1) Volkswirtschaftliche Reformen:

a) Förderung des Genossenschaftswesens, der Bodenverbesserungen
und der rationellen Güterzusammenlegung; Massnahmen gegen
Güterschlächterei;

b) KleinviehVersicherung;
c) Erleichterung der Einbürgerung;
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d) Kantonaler Arbeiterschutz (Lehrlingsgesetz und Arbeiterinnen-
Schutzgesetz);

e) Kantonaler Arbeitsnachweis und staatliche Beaufsichtigung der pri-
vaten Plazierungsbüros;

f) Regelung des Submissionswesens;
g) Kantonales Einigungsamt;
h) Förderung aller Bestrebungen zur Hebung der Volksgesundheit

(kantonales Bau- und Wohnungsgesetz);
i) Obligatorische staatliche Mobiliarversicherung und Revision des

kantonalen Gebäudeassekuranzgesetzes;
k) Möglichste Reduktion des Hypothekarzinsfusses und Einführung

der Tilgungshypothek bei der Kantonalbank;
1) kantonales statistisches Büro, Kantonsbaumeister, Kulturingenieur,

Gewerbe- und Arbeitersekretär.
2) Reformen im Steuerwesen:

a) Erhöhung des Existenzminimums;
b) Schriftliche Selbsttaxation;
c) Inventarisation in allen Todesfällen;
d) Reduktion der Handänderungsgebühren;
e) Erhöhung der Erbschaftssteuer;
f) Einschränkung der Erbberechtigung auf die vier ersten Verwandt-

schaftsgrade und Verwendung der so disponibel werdenden Verlas-
senschaften für öffentliche Zwecke (Armenwesen etc.).

3) Weitere Entwicklung des Erziehungswesens durch Revision der Schul-
gesetzgebung:
a) Unentgeltlichkeit des Unterrichtes, sowie der Lehrmittel und

Schreibmaterialien auf der Stufe der Volksschule (Primär- und Se-

kundarschule);
b) Reduktion der wöchentlichen Schulstundenzahl zugunsten der kör-

perlichen Ausbildung der Schüler;
c) Reduktion des Schülermaximums;
d) Hebung des Fortbildungsschulwesens; Einführung der obligatori-

sehen Töchterfortbildungsschule im Sinne einer praktischen Ausbil-

dung der weiblichen Jugend;
e) Pflicht des Staates zur Schulung bildungsfähiger, aber körperlich

anormaler Kinder (Taubstumme, Blinde);
f) Revision des Sekundarschulgesetzes;
g) Reorganisation der Kantonsschule und Schaffung einer Handelsab-

teilung;
h) Verbesserung der Lehrerbildung;
i) Schaffung von Spezialklassen für Ausbildung von Schwachbegabten

Kindern;



k) Fürsorge für Ernährung und Bekleidung armer Schulkinder;
1) Ferienkolonien mit Unterstützung des Kantons und der Gemeinden.

4) Reform des Armenwesens:
a) Gerechte Verteilung der Armenlasten (Ausgleich zwischen Wohn-

orts- und Bürgerrechtsprinzip);
b) Erhöhung der Staatsbeiträge an die Armenauslagen der Gemeinden;
c) Unentgeltlichkeit des Krankentransportes;
d) Erweiterung des Kranken- und Greisenasyls.

5) Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung.
6) Unentgeltlichkeit der Geburtshilfe und Fürsorge für Wöchnerinnen-

pflege.
7) Revision des Expropriationsgesetzes.
8) Bessere Wahrung der Verkehrs- und Eisenbahninteressen des Kantons.
9) Uferschutz am Bodensee.

10) Gesetzliche Bestimmungen über die Unvereinbarkeit der administrati-
ven und richterlichen Beamtungen und gegen die Ämteranhäufung.

11) Revision des Verantwortlichkeitsgesetzes im Sinne der direkten Haftung
der Behörden für den durch sie gestifteten Schaden.

12) Bessere Gebietseinteilung im Sinne der Vereinfachung.
13) Angemessene Regulierung der Besoldung der Kreis- und Bezirksbeam-

ten (Friedensrichter, Notare, Gerichtspräsidenten, Gerichtsschreiber,
Bezirksstatthalter usw.) unter Wegfall der Sportein und Provisionen.

14) Reorganisation des Gemeindewesens:
a) Regelung des Archivwesens der Gemeinden und periodische Inspek-

tion desselben;
b) Wahl der Gemeinderäte durch die Munizipalgemeinden, unter ange-

messener Berücksichtigung der einzelnen Ortsgemeinden;
c) bessere Handhabung der Aufenthaltskontrolle;
d) Angemessene Besoldung der Gemeindebeamten unter Wegfall aller

Sportein und Provisionen.
15) Revision des Zivilprozesses:

a) Erhöhung der Kompetenzsummen bei den Kollegialrichtern;
b) Einführung von Gewerbegerichten;
c) Öffentliche Beratung des Obergerichtes.

16) Revision des Strafprozesses:
a) Bedingte Verurteilung und bedingte Entlassung;
b) Besondere Strafbestimmungen für jugendliche Verbrecher und

Unterbringung derselben in besonderen Anstalten;
c) Mitwirkung der Geschworenen bei der Urteilsfällung durch die Kri-

minalkammer.
17) Departementswechsel bei der Regierung.
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B) Auf dem Wege der Verfassungsrevision
1) Wahl des Grossen Rates, des Regierungsrates, des Obergerichtes und

der Bezirksgerichte nach dem Verhältniswahlsystem. Wahl des Grossen
Rates nach der Wohnbevölkerung. Wahl der Oberrichter, des Staatsan-
waltes, des Verhörrichters und des Gerichtspräsidenten durch das Volk.

2) Ergänzung des Artikels 22 der Verfassung in dem Sinne, dass alle vom
Regierungsrat und Grossen Rat gewählten ständigen Beamten in den
Grossen Rat nicht wählbar sein sollten und dass in der Kantonalbank-
Verwaltung keine Verwaltungsratsmitglieder anderer Kreditinstitute
sitzen dürfen.

3) Massnahmen zur weiteren Vereinheitlichung der Gemeinden.

Kommentar:

1. Eidgenössischer Teil:
Aus dem alten Programm von 1891 sind im neuen von 1907 folgende Punkte

nicht mehr aufgeführt:
Aus § 1) des alten Programms: Postsparkassen, Zündhölzchenmonopol.''
Aus §2) des alten Programms: Abberufungsrecht gegenüber politischen Be-

hörden und das obligatorische Referendum.
Aus §7) des alten Programms: Eidgenössische Normen für das Mittelschul-

wesen.'o

Neu ins Programm aufgenommen wurden folgende Forderungen:
Volksrechte und Volkssouveränität:

§ 1) Vermehrung der Anzahl der Bundesräte und Einführung einer Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.

§ 2) Wahl des Nationalrates nach dem Proporz anstelle von Minderheitsver-
tretungen wie es das 91er Programm verlangte."

§ 3) Eidgenössisches Gesetz betreffend Ausübung des Stimmrechts in eidge-
nössischen Angelegenheiten.

§ 6) Schutz des Vereinsrechts.

Wirtschafts- und sozialpolitische Forderungen:
§ 8) Einführung der Alters- und Invalidenversicherung.
§ 9) Neuordnung des interkantonalen Armenrechts.

§ 11) Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
§ 12) Einführung obligatorischer Berufsgenossenschaften.
§ 15) Eidgenössische Hypothekenbank.

9 Siehe oben Anm. 1.

10 Solche Normen gab es eigentlich schon 1891; so z. B. den Bundesbeschluss für die eidgenössi-
sehen Medizinalprüfungen, siehe dazu: Hunziker, F., Die Mittelschulen in Zürich und Winter-
thur, 1833-1933, S. 52, 62 und 78.

11 91er Programm, eidg. Teil, § 2.
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§ 16) und 17) Schon das 91er Programm forderte Tabakmonopol und die Mo-
nopolisierung der Wasserkräfte, jedoch ohne Zweckbestimmung.

§18) Zentralisation der Bundesbahnverwaltung (diese Forderung wurde erst
durch die Schaffung der SBB aktuell).

Reformen im Militärwesen:
Zwischen 1891 und 1907 wurden im schweizerischen Heerwesen verschiede-

ne Reformen durchgeführt'-, die neben einer besseren Schlagkraft der Armee
auch höhere Militärausgaben und längere Dienstzeiten des einzelnen Wehr-
mannes zur Folge hatten. Als in den Jahren 1903/04 eine Initiative zur Begren-
zung der Militärausgaben ergriffen wurde", unterstützte anfänglich auch das

Thurgauer Tagblatt im Namen der Demokraten diese Bewegung.'" Die Militär-
Organisation von 1904", die im Herbst 1907 vom Volk angenommen wurde, un-
terstützten dann ällerdings die Thurgauer Demokraten."

2. Kantonaler Teil:
Folgende Punkte des 91er Programms sind im neuen nicht mehr enthalten:

Aus Abschnitt A) des alten Programms:
§ 1) Verpflichtung der Geldinstitute zur Auskunftserteilung an die Steuerbe-

hörden.
§ 2) Das zweite Geleise der SBB von Frauenfeld nach Winterthur war inzwi-

sehen gebaut worden.
§ 5) Freigabe der Advokatur.
§ 6) Vertretung des Kantons an der Diözesankonferenz.

Aus Abschnitt B) des alten Programms:
§ 2) Schaffung von MittelbehördenV

Neu ins kantonale Programm aufgenommen wurden folgende Forderungen:"
Volksrechte und Volkssouveränität:

Abschnitt B) § 1: Wie der Nationalrat auf Bundesebene, soll der Grosse Rat
auf kantonaler Ebene nach dem Porporzsystem gewählt werden. Minderheits-
Vertretungen, wie sie in Abschnitt B) § 3 des 91er Programms verlangt wurden,
lassen sich auf andere Art und Weise ja kaum verwirklichen. Interessant ist,

12 Martin, P. E., Die eidgenössische Armee von 1815-1915. SKG Heft 12, S. 131-155; Junker B„
Eidg. Volksabstimmungen über Militärfragen um 1900.

13 a.a.O.
14 TT 23.1.1904. Es waren also nicht nur Sozialisten dabei, wie Martin in der SKG fälschlicherweise

behauptet. Junker hat in überzeugender Weise die notwendigen Korrekturen angebracht.
15 Martin, P. E„ Die Eidg. Armee, S. 152.
16 TT 24.9. und 29.10.1907. Den ersten Aufruf vom 24.9. unterschrieben alle thurgauischen Paria-

mentarier bis auf Hofmann, den vom 29.10 unterschrieb auch er. TT 31.10.1907; das Zentralkom-
mitee der Schweiz. Demokratischen Partei unterstützt in einem Aufruf die Vorlage.

17 Eine dem zürcherischen Erziehungsrat entsprechende Behörde, die jedem Regierungsdeparte-
ment zugeteilt werden sollte.

18 Hier sind nur die wichtigsten Forderungen aufgeführt.
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dass auch für die Wahl der Regierungsräte und der Ober- und Bezirksrichter das

Porporzsystem gefordert wird. Oberrichter, Staatsanwalt, Verhörrichter und
Gerichtspräsident sollen nicht mehr durch den Regierungsrat oder die betref-
fenden Gerichte, sondern durch das Volk gewählt werden.

Wirtschafts- und sozialpolitische Forderungen: Abschnitt A):
§ 1) a-h), 1): Diese volkswirtschaftlichen Reformen bezwecken vor allen die

Förderung der Landwirtschaft, des Gewerbes und des kleinen Unterneh-
mertums.

§2) Im Steuerwesen soll die schriftliche Selbsttaxation die Einschätzung
durch die Steuerbehörden ersetzen (b), durch die «Inventarisation in al-
len Todesfällen» die Vermögenssteuerhinterziehung bekämpft werden'"
(c).

§ 5) Auch auf kantonaler Ebene soll eine Alters-, Invaliden- und Kranken-
Versicherung eingeführt werden.

Verschiedene Forderungen:
§ 3) «Einführung der obligatorischen Töchterfortbildungsschule im Sinne

einer praktischen Ausbildung der weiblichen Jugend». Ähnliche Bestre-

bungen gab es in jener Zeit auch in anderen Kantonen.'"
§ 15) Das Zivilprozesswesen soll durch diese Revision den durch die Verände-

rungen auf dem Gebiete der Wirtschaft (Gewerbe, Industrie, Verhältnis
«Arbeitgeber-Arbeitnehmer») bedingten neuen Verhältnissen angepasst
werden.

§ 16) Grundgedanke dieser Forderung ist wohl, den Strafvollzug mehr unter
dem Gesichtspunkt der Erziehung oder der Resozialisierung als der Stra-
fe und Rache zu sehen.

§ 14) und Abschnitt B) § 3) Reorganisation des Gemeindewesens: Wie schon
im 91er Programm (Abschnitt B) § 5) werden neben Neuerungen in der

Gemeindeorganisation und Änderung des Wahlmodus für die Behörden
der Munizipalgemeinden eine weitergehende Vereinheitlichung (beson-
ders die Zusammenlegung von Orts- und Munizipalgemeinden) verlangt.
(Ein Problem, das ja im Thurgau noch heute eine gewisse Aktualität hat).

Zusammenfassung und Vergleich:
Grundsätzlich hat sich in den programmatischen Forderungen wenig geän-

19 Schon das 91er Programm verlangte «Mittel gegen die Vermögensverheimlichung» (kantonaler
Teil. Abschnitt A) § 1). Vergleiche dazu ZGB § 553, der in gewissen Fällen des Erbganges als Si-

cherungsmassregel das Inventar vorsieht und den Kantonen zugesteht in weiteren Fällen das In-

ventar gesetzlich vorzuschreiben. Vgl. dazu die Verfassungsrevision von 1869. In der Diskussion
im Verfassungsrat war bereits damals eine Inventarisation im Todesfalle verlangt worden, siehe

dazu: Burkhart, M., Die Entstehung der thurg. Verf. von 1869. S. 161 f.
20 Ähnliche Bestrebungen gab es auch in anderen Kantonen, so z.B. im Kt. Zürich ab 1899 der Aus-

bau des Handarbeits- und Haushaltkundeunterrichts, siehe dazu: Gassmann. E.. u.a.. Volks-
schule und Lehrerbildung 1832 - 1932, S. 670 - 675.

134



dert. Das 91er Programm sollte vor allem ideeller und programmatischer Leit-
faden für die zukünftige politische Arbeit einer neu zu gründenden Partei sein.
Inzwischen hatten sich die Demokraten im politischen Leben integriert und
waren zu einem, wenn auch bescheidenen, politischen Machtfaktor geworden.
Immerhin stellten sie eine Anzahl Grossräte, einen National- und Regierungs-
rat und waren an verschiedenen Orten in Bezirks- und Gemeindebehörden ver-
treten. Allgemeine Forderungen, die 1891 ohne grosse Rücksicht auf Realisier-
barkeit aufgestellt werden konnten, waren überholt. Inhaltlich und stilistisch ist
das Programm von 1907 klarer und zielgerichteter. Besonders der kantonale
Teil ist mehr auf die politische Alltagsarbeit ausgerichtet. Diese Forderungen
betreffen eher sachpolitische Detailfragen als grosse ideelle oder utopische
Zielvorstellungen.

Ziel des demokratischen Programms bleibt aber der Ausbau der Volksrechte
und der Volkssouveränität. Dies sollte auf dem Wege der Volkswahl weiterer
Behörden und der Einführung des Proporzsystems für verschiedene Wahlen
(Nationalrat, Grosser Rat, Regierungsrat, Gerichte) geschehen. Mit der Forde-
rung nach dem Proporzwahlsystem, das nicht nur bei legislativen, sondern auch
bei exekutiven Behörden und Gerichten Anwendung finden sollte, war die
Floffnung verbunden, auf diese Weise die freisinnige Mehrheit in Bund und
Kanton brechen zu können. Weiter wünschten die Demokraten eine weiterge-
hende Zentralisation durch die Übertragung alter und neuer Aufgaben an den
Bund. Eine entschiedene Sozial- und Wirtschaftsförderungspolitik sollte den
ökonomisch schwachen Bevölkerungsgruppen zugute kommen.

Die bereits erwähnte Gründung der «Sozialdemokratischen Partei» hatte
den ideologischen und programmatischen Standort der Demokraten in einem
gewissen Sinne präjudiziert. Die Demokraten, die sich ursprünglich neben an-
derem auch als Arbeiterpartei verstanden hatten, mussten diese neue Partei, die
damals eigentlich nur Arbeiterpartei war, zur Kenntnis nehmen. Dazu stamm-
ten die Gründer der SP aus den gleichen Kreisen, die 1891 mitgeholfen hatten,
die Demokratische Partei zu gründen (Grütlianer). Ideologisch gesehen verlo-
ren die Demokraten also ihren «Unken» Flügel an die SP. Diese Entwicklung
widerspiegelt sich auch im Programm von 1907. Verschiedene, eher «soziali-
stische» Forderungen des 91er Programms wie etwa eine Einschränkung des

Privateigentums und des Erbrechts sowie Verstaatlichungsmassnahmen treten
in den Hintergrund oder sind überhaupt nicht mehr zu finden. Der Schwer-
punkt der Forderungen liegt hier eindeutig auf dem Gebiet der Sozialreformen
und der Volksrechte. Auch in der Programmatik ist also ein gewisser «Rechts-
rutsch» zu beobachten.^

21 Die Frage nach Ursache und Wirkung, d.h. ob dieser «Rechts-rutsch» Ursache oder Folge der

Gründung einer eigenständigen SP war, lässt sich an Hand des Quellenmaterials nicht feststellen.

Vergleichende Überlegungen lassen aber eher den Schluss zu, in der Gründung der SP ein selb-

ständiges Ereignis zu sehen.
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2.3 ZU« e/tZge«ös,s«c/2e Programm vo« 7927 zz«<7 r/r« Ärz/üo/ta/e Programm
vo« 7973

Für vier Jahre (1907-1911) traten sowohl in der kantonalen wie in der ge-
samtschweizerischen Partei Programmfragen in den Hintergrund. Mit dem
«Schweizerischen Demokratentag» von 1911 in Basel wurde die Programmdis-
kussion wieder aufgenommen.' Grundlage blieb aber vorläufig das Programm
von 1907. In einer Rede an diesem Parteitag fasste Parteipräsident Scherrer-
Füllemann- Gedanken und Absichten des demokratischen Programms folgen-
dermassen zusammen:

«Die Hauptaufmerksamkeit der Partei richtet sich auf den Ausbau der
Volksrechte im Bunde und die Sozialreform. Die reine Demokratie ist allein
geeignet, eine gerechte und billige Lösung der sozialen Fragen herbeizufüh-
ren Alle Staatswesen treiben einer schweren Krisis entgegen, wenn
nicht den sozialen Fragen die grösste Aufmerksamkeit geschenkt wird
Die Volksrechte sind uns nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck
einer radikalen Reformarbeit. Diese ist bitter notwendig und dem Staats-
zweck entsprechend. Sie verhütet die soziale Revolution, die in einem demo-
kratischen Staatswesen nicht notwendig ist»."

Sozialreformen sollten also revolutionäre Unruhen verhindern und die
Volksrechte die Durchführung dieser Reformen ermöglichen. Am gleichen
Parteitag wurde auf Antrag des Zentralkomitees das Programm in einigen
Punkten abgeändert^ Von besonderer Bedeutung ist nur der Abschnitt, der das

Militärwesen betrifft. So sollen in Friedenszeiten die Militärgerichte abge-
schafft werden.

1 TT 1.5.1911.

2 Zu Scherrer-Füllemann siehe oben 1.7.1.

3 TT 1.5.1911.

4 a. a. O. Es wurden folgende Änderungen beschlossen:
«1. Durchführung der Rechtseinheit im Strafrecht, ferner der auf dem Gebiete des Zivil- und
Strafrechts realisierbaren Postulate spez. im Familien- und Erbrecht.
2. Als neues Postulat wird aufgenommen: Schiedsgerichtliche Erledigung der Streitigkeiten zwi-
sehen Arbeitgebern und Arbeitern aus dem Arbeitsvertrag, namentlich zum Zwecke möglichster
Verhinderung von Streiks und Aussperrungen.
3. Beim Postulat über die Verstaatlichung von Privatbetrieben namentlich auf dem Gebiete des

Versicherungswesens wird ausdrücklich das Tabak- und Getreidemonopol beigefügt.
4. Die Nationalbank soll verstaatlicht werden.
5. Strengere Anwendung des Artikels 29 der BV im Sinne möglichster Reduktion der Zölle auf
dem Lebensbedarf notwendiger Gegenstände.
6. Im Artikel über das Militärwesen wird präziser gesagt: Beschränkung der Militärausgaben,
soweit dies ohne Schwächung der Wehrkraft möglich ist. In Friedenszeiten soll die Militärge-
richtsbarkeit den bürgerlichen Gerichten übertragen werden.
7. Bessere Ordnung im Subventionswesen des Bundes.»
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In der Kantonalpartei kam die Diskussion um das Programm am Parteitag
von 1913 im Amriswil in Bewegung." In einem Einleitungsreferat betonte Na-
tional- und Regierungsrat Dr. Hofmann vor allem die «formalpolitischen»''
und sozialpolitischen Postulate. In der anschliessenden Diskussion legte das
Parteivolk das Hauptgewicht auf den Proporz, in dem man geradezu den
Schlüssel zur Lösung aller Probleme sah. Geändert wurde allerdings am Pro-

gramm nichts.

2.3.1 Das eidgenössische Programm von 1917

Der Erste Weltkrieg und seine politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Folgen sollten das Gedankengut der Demokraten nachhaltig beeinflussen. Der
Anstoss zur Programmrevision ging von der schweizerischen Partei aus. Am
schweizerischen demokratischen Parteitag von 1916 ging der Parteipräsident
Scherrer-Füllemann in seiner Eröffnungsansprache auf den Krieg und dessen

katastrophalen Folgen für die ganze Welt ein« Ausgehend von den ökonomi-
sehen und politischen Schäden, die der Krieg verursacht habe, kam er zur
Schlussfolgerung, die Zeit verlange von allen Parteien neue Programme, die
sich nicht nur mit den nationalen Problemen, sondern ebenso eindringlich mit
den internationalen auseinandersetzen sollten. Der Parteitag beschloss, durch
eine Kommission auf die nächste, ausserordentliche Delegiertenversammlung
im Frühjahr 1917 ein neues Programm im obigen Sinne ausarbeiten zu lassen.

Am Parteitag von 1917 wurde den Delegierten das neue Parteiprogramm
vorgelegt."

Das Parteiprogramm von 1917'

Allgemeine Grundsätze
1. Die schweizerische demokratische Partei steht auf dem Boden des natio-

nalen Volksrechtes, nicht im Sinne von Chauvinismus und Nationalitä-
tenhochmut, sondern in der tieferen Bedeutung, wie sie die Weltge-
schichte und die ganze wirtschaftliche Entwicklung immer mehr als Ziel
des Völkerlebens aufleuchten lässt, dass die verschiedenen Völker und
Staaten in Freiheit und Selbständigkeit einander zu dienen berufen sind.
Die Partei steht also grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass Nationalis-
mus und Internationalismus einander nicht auszuschliessen brauchen,
dass vielmehr der rechte Dienst am eigenen Volk immer auch ein Dienst

5 TT 27.10.1913.
6 Mit «formalpolitischen» Postulaten meinte Hofmann hier u. a. Wahl von Bundesrat, Obergericht

usw. durch das Volk, sowie Initiative und Referendum.
7 TT 23.10.1916.
8 TT 25.6.1917.
9 StATG, 8'631'0.
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an der Menschheit bedeutet, und dass am Ende der heutigen Weltkrisis
der Ausbau der internationalen Verständigkeit uns jedenfalls eine Pflicht
aller wahren Demokratie bleibt.

2. Innerhalb unseres Vaterlandes gründet sich die Demokratische Partei auf
die fortschrittlichen Traditionen in den Kantonen und im Bund mit dem

Hauptpostulat der Sicherung und des weitgehenden Ausbaus aller
Volksrechte und staatlichen Institutionen zum Zweck der materiellen
und geistlich-sittlichen Wohlfahrt des ganzen Schweizervolkes.
Weil die wahre Demokratie nicht bestehen kann, so lange im wirtschaftli-
chen Leben alle Glieder eines Volkes sich täglich wie Feinde gegenüber-
stehen, und wenn der einzelne Bürger nie aus materieller Abhängigkeit
und Not herauskommt, so bleibt die soziale Frage die Kernfrage für die

Zukunft unseres Volkes wie für die Zukunft aller Völker.
An der zielbewussten Lösung dieser Frage auf gesetzlichem Wege unent-

wegt mitzuarbeiten, wird also stets eine der wichtigsten Aufgaben der

Partei sein.
3. Diese Grundsätze sollen auch wegleitend sein für das Verhältnis zwischen

Bund und Kantonen. Der Selbständigkeit der letzteren und der Eigenart
der verschiedenen Landesteile ist möglichst Rechnung zu tragen. Ander-
seits darf der Bund nicht gehemmt werden bei der Lösung derjenigen
Aufgaben, die die Kantone zu lösen nicht im Stande sind. Also weder

Zentralisation, noch Kantönligeist als Prinzip, sondern von Fall zu Fall
und auf der ganzen Linie: Ausgleich und Verständigung zu Kräftigung
von Haupt und Gliedern.
Auch auf wirtschaftlichem Gebiet ist nach einem gesunden Ausgleich
zwischen Privatwirtschaft und Gemeinwirtschaft (Bundes-, kantonale
und Gemeindebetriebe) zu streben. Zu rein fiskalischen Zwecken ist die

Verstaatlichung oder Kommunalisierung irgend welchen Tätigkeitszwei-
ges oder Gebietes grundsätzlich abzulehnen; dagegen bildet sie das ein-

zige Mittel, um faktische (wenn auch oft verdeckte) Privatmonopole oder

Syndikate in den Grenzen des Gemeinwohles und des Staatsinteresses zu
halten. Bei besonderen Verhältnissen kann der gemischtwirtschaftlichen
Betriebsform (AG oder Genossenschaft mit überwiegender Staatsbetei-

ligung) der Vorzug gegeben werden.
Das Zollwesen ist einzig nach wirtschafthchen und sozialen Gesichts-

punkten zu orientieren und auszugestalten.
Die Staatsfinanzen müssen in einem System gerechter Verteilung der La-
sten nach der wirtschafthchen Tragfähigkeit der Steuerzahler beschaffen
werden. Dabei ist auf die Bedürfnisse von Bund, Kantonen und Gemein-
den angemessene Rücksicht zu nehmen. Ein bescheidenen Ansprüchen
genügendes steuerfreies Existenzminimum für die unteren Volksschich-

ten, sowie eine unerschrockene Tätigkeit der Behörden an der Gesun-
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dung der Steuermoral bilden die Voraussetzung einer gesunden demo-
kratischen Steuerwirtschaft.

4. Ihre Wirksamkeit entfaltet die Partei wesentlich nach zwei Richtungen:
Firstens in der tatkräftigen Mithilfe beim Ausbau unserer staatlichen In-
stitutionen, und zweitens in einer ständigen Aufforderung und Anleitung
des einzelnen Bürgers zu positiver Mitarbeit an allen Fragen des öffentli-
chen Lebens.
Diese Mitarbeit des einzelnen erfolgt ausser in der gewissenhaften Aus-
Übung der Bürgerpflichten bei Wahlen und Abstimmungen in einer
strengen Kontrolle über die Tätigkeit von Behörden und Beamten, in
wohlwollender, wenn auch unnachsichtiger Kritik von bestehenden
Übelständen, sowie in Vorschlägen und Anregungen zu deren Beseiti-
gung.
Die Achtung vor dem bestehenden, durch den Willen des Volkes geschaf-
fenen Gesetz bleibt die Grundlage des demokratischen Staatswesens.
Das gesunde Alte, das sich bewährt hat, soll auch weiter erhalten bleiben.
Aber Gesetze und Ordnungen, die sich überlebt haben und für die fort-
schrittliche Entwicklung ein Hemmnis geworden sind, sollen unnach-
sichtlich durch neue und bessere ersetzt werden.
Jedenfalls muss den Pflichten des einzelnen Bürgers gegenüber jederzeit
auch die Pflicht der Staatsorgane bestehen, wirkliche Leiter, Führer und
Vertreter der Volksinteressen zu sein.
So kommt das alte, gute Wort schweizerischer Demokratie: «Alles für
und alles durch das Volk» zu neuer Geltung.

5. Die Demokratische Partei vertritt grundsätzlich die Anschauung, dass

der Völkerkrieg zu den Mächten gehört, die überwunden werden müssen,
und die nur durch ein Erstarken des demokratischen Völkerideals über-
wunden werden können. Die Demokratie bleibt darum eine Forderung
der internationalen Politik und eine Voraussetzung für einen dauernden
Völkerfrieden.
Solange aber die Gefahr kriegerischer Verwicklungen in den uns umge-
benden Grossstaaten fortbesteht, wird auch für das Schweizervolk zum
Schutze seiner Neutralität die Bildung und der Unterhalt eines tüchtigen
Milizheeres nötig sein. Die Partei wird aber jederzeit für eine weitgehende
Demokratisierung des Militärwesens eintreten.

Spezielle Postulate

I. Internationale Postulate
1. Die Partei unterstützt alle Bestrebungen, die geeignet sind, den Frieden

unter den Kulturstaaten auf eine möglichst gesicherte Grundlage zu stel-
len, speziell auch dadurch:
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a) Dass eine, die Souveränität der einzelnen Staaten angemessen scho-
nende, zwischenstaatliche Organisation geschaffen werden soll;

b) dass auf Grund dieser Organisation diejenigen völkerrechtlichen In-
stitutionen eingeführt werden sollen, welche eine friedliche Erledi-
gung von internationalen Anständen ermöglichen, namentlich
aa) durch internationale Konferenzen (Ausbau des Haager Werkes);
bb) durch internationale Untersuchungs- und Vermittlungsräte;
cc) durch internationale Schiedsgerichte und Vollzugsorgane;

c) dass Kriegserklärungen nur durch die Volksvertretung stattfinden
können;

d) dass die auswärtige Politik einer wirksamen Kontrolle durch die Par-
lamente unterstellt werden und geheime Verträge unverbindlich sein

sollen;
e) dass eine wesentliche Reduktion der militärischen Rüstungen zwi-

sehen allen Staaten auf dem Vertragsweg vereinbart, eventuell er-

zwungen werden soll.
2. Die Partei unterstützt alle Bestrebungen, die geeignet sind, den Arbeiter-

schütz durch internationale Vereinbarungen zwischen allen Industrie-
Staaten zu ordnen, namentlich;
a) Durch Festsetzung einer Maximalarbeitszeit;
b) durch Aufstellung wirksamer Vorschriften zum Schutze der Gesund-

heit der Arbeiter überhaupt und der Frauen und Kinder insbesondere.
3. Die Partei verlangt von ihren parlamentarischen Vertretern, dass sie zur

Realisierung der unter 1 und 2 aufgestellten Grundsätze mit den Paria-
mentariern aller Kulturstaaten in Verbindung treten sollen.

II. Nationale Postulate
Die Partei tritt für eine Totalrevision der Bundesverfassung ein und unter-
stützt alle Bestrebungen für einen angemessenen Ausbau der Volksrechte
und zur Durchführung der notwendigen sozialen Reformen; sie verlangt
speziell die Realisierung folgender Postulate;
1. Politische Postulate

a) Proportionale Wahl des Nationalrates.
b) Angemessene Vermehrung der Mitgliederzahl des Bundesrates und

der Wahl des letzteren durch das Volk.
c) Mitwirkung der eidgenössischen Räte bei den Hauptfragen der aus-

wärtigen Politik.
d) Eidgenössische Ordnung des Stimm- und Wahlrechts und schrittweise

Einräumung desselben an Frauen.
e) Gesetzgebungsinitiative.
f) Durchführung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des Strafrechtes, so-

wie des Zivil- und Strafprozessrechtes.
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g) Erlass eines Bundesgesetzes zum Schutz des Vereinsrechtes.
h) Massnahmen gegen eine Überfremdung der Schweiz und Erlass eines

Bundesgesetzes zur Erleichterung der Einbürgerung.
i) Weitherzige Gewährung des Asylrechtes für alle, die wegen ihrer poli-

tischen und sozialen Meinungen und Elandlungen verfolgt werden.
k) Reformen im Militärwesen, namentlich nach folgenden Richtungen:

aa) durch möglichste Beschränkung der Militärausgaben, soweit es

ohne wesentliche Schwächung der Wehrkraft geschehen kann;
bb) durch bessere Anpassung des Dienstbetriebes an die Verhältnisse

eines Milizheeres;
cc) durch Revision des Militärstrafrechts im Sinne der Milderung der

angedrohten Strafen für Delikte in Friedenszeiten;
dd) durch Revision des Strafprozessrechtes im Sinne der Übertragung

der Beurteilung geringer Delikte an den bürgerlichen Richter;
ee) durch klare Umschreibung der Kompetenzen der bürgerlichen

und militärischen Instanzen auf allen Grenzgebieten;
ff) durch Neuordnung der Soldverhältnisse in der Armee, speziell im

Sinne einer Erhöhung des Soldaten- und ünteroffizierssoldes;
gg) durch vollständige Ausrüstung der Offiziere aus Bundesmitteln.

2. Soziale und volkswirtschaftliche Postulate
a) Einführung der Alters- und Invalidenversicherung und Gründung

einer starken Reserve für diesen Zweck.
b) Einführung einer Hilfskasse für das Personal der allgemeinen Bun-

desverwaltung.
c) Ausbau der nationalen Arbeiterschutzgesetzgebung, speziell im Sinne

einer Reduktion der Normalarbeitszeit und eines vermehrten Schut-
zes der Frauen und Kinder.

d) Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in ihren Ursachen
und Folgen, speziell auch durch Gründung von Notstandsreserven für
alle Hauptindustrien des Landes.

e) Fortschrittliche Neuordnung des interkantonalen Armenrechtes, spe-
ziell im Sinne der Einführung der Wohnortsunterstützung und der
Herbeiziehung des Bürgergutes für die Armenunterstützung.

f) Schaffung eines Bundesmonopols für die Einfuhr und den Grossver-
kauf von Getreide, Mehl und anderen Hauptnahrungsmitteln, sowie

von Kohlen, Petroleum usw.
g) Einführung des Tabakmonopols zur Finanzierung der Alters- und In-

validenversicherung.
h) Einführung eines Bundesmonopols auf den hauptsächlichsten Gebie-

ten des Versicherungswesens.
i) Gründung einer eidgenössischen Hypothekarbank.
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k) Wesentliche Einschränkungen des Erbrechtes in der Seitenlinie zu-

gunsten des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.
1) Verwaltungsreform, speziell im Sinne einer Vereinfachung der Bun-

desbetriebe. einer klaren Umschreibung der Kompetenzen und der
Verantwortlichkeit der betreffenden Organe und Funktionäre, sowie
einer angemessenen Besserstellung der unteren Klasse von Angestell-
ten und Arbeitern,

m)Finanzreform, speziell nach folgenden Richtungen:
aa) durch Einführung einer direkten Bundessteuer;
bb) durch entschiedene Verschärfung der Kriegsgewinnsteuer;
cc) durch Revision der Gesetzgebung betreffend den Militärpflicht-

ersatz;
dd) durch Einführung indirekter Steuern, welche nur den Besitz er-

heblich belasten;
ee) durch bundesgesetzliche Einführung der amtlichen Inventarisa-

tion in jedem Todesfall,
n) Energische Massnahmen gegen jede übermässige Steigerung der Le-

bensmittelpreise durch die Produzenten und die Spekulanten,
o) Förderung des Genossenschaftswesens zum Schutze der landwirt-

schaftlichen, gewerblichen und Arbeiterinteressen,
p) Ordnung des Submissionswesens bei den Bundesbetrieben,
q) Schaffung eines Volkswirtschaftsrates zur Vorberatung aller sozialen

und volkswirtschaftlichen Fragen in dem Sinne, dass bei seiner Wahl
die grossen Wirtschaftsverbände und Berufsorganisationen angemes-
sen berücksichtigt werden sollen,

r) Massnahmen zur Bekämpfung des Alkoholismus.

Weinfelden, im Juni 1917

Der Parteitag der schweizerischen demokratischen Partei.

Parteipräsident Scherrer-Füllemann, Pfarrer Etter aus Rorschach, Natio-
nalrat Weber (St. Gallen) und Nationalrat Hofmann (Thurgau) hielten die Re-
ferate zu den einzelnen Teilen des Programms.'"

Kommentar:

Die internationalen Postulate:
Diese Referate und das «Begleitwort zum Programm»" zeigen den grossen

Einfluss, den Krieg und Kriegsfolgen auf das Denken der führenden Demokra-
ten hatten. Die gegenseitige Abhängigkeit von allgemeiner Politik und Wirt-

10 TT 25./26.6.1917. Zum Parteiprogramm von 1917 wurde ein kommentierendes Begleitwort pu-
bliziert. Inhaltlich entspricht es ungefähr diesen Referaten. Dieses Begleitwort ist unten in 2.5.4

abgedruckt. Siehe dazu auch oben Anm. 7.

11 a.a.O.; in der Folge nur noch als «Begleitwort» zitiert.
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Schafts- und Sozialpolitik war für die Demokraten immer eine selbstverständli-
che Voraussetzung ihres Denkens und Handelns gewesen. Dieser Einsicht ent-
sprachen auch die früheren Programme. Die Erfahrungen des Weltkrieges
führten dann dazu, dass die noch wichtigere Interdependenz von nationaler
und internationaler Politik im neuen Parteiprogramm allen anderen Postulaten
vorangestellt wurde.

Die internationalen Postulate betreffen hauptsächlich zwei Problemkreise:
Friedenssicherung:

Durch die Schaffung einer internationalen Organisation, auf deren Grund-
läge in völkerrechtlich verbindlicher Form internationale Konferenzen, Unter-
suchungs- und Vermittlerräte sowie Schiedsgerichte und Vollzugsorgane arbei-
ten sollen, will man zwischenstaatliche Streitigkeiten auf friedlichem Wege
schlichten und die Gefahr eines neuen Krieges verringern. Als zweite Massnah-
me wird eine allgemeine Abrüstung verlangt. Schliesslich soll die Aussenpolitik
der einzelnen Staaten durch die Parlamente kontrolliert, die Macht der Exeku-
tiven (z.B. Kriegserklärungen) gebrochen und sollen Geheimverträge für un-
verbindlich erklärt werden.'^

Internationaler Arbeiterschutz:
Zum internationalen Arbeiterschutz wird im «Begleitwort» gesagt, dessen

Ausbau sei ein selbstverständliches Ziel demokratischer Politik.

Die nationalen Postulate:
Leitsatz bleibt die Forderung nach Ausbau der Volksrechte und der Durch-

führung von Sozialreformen. In seinem Einleitungsreferat zu den politischen
Postulaten stellte Etter fest, dass das in Deutschland gepflegte Demokratie-
und Staatsverständnis, das demjenigen der «Demokraten» geradezu entgegen-
gesetzt sei, schlussendlich viel zum Ausbruch des Krieges beigetragen habe.
Deshalb seien auch ähnliche Entwicklungen in der Schweiz entschieden zu be-
kämpfen.'"

Die wichtigsten neuen Programmpunkte sind:

Politische Postulate:
c) «Mitwirkung der eidgenössischen Räte bei den Hauptfragen der auswärti-

gen Politik». Diese Forderung ist einmal eine Folge der in den «Internatio-
nalen Postulaten» aufgestellten Grundsätze. Andererseits ist sie direkt auf

12 Diese Ideen entsprachen durchaus den geistigen Strömungen jener Zeit. Man denke nur etwa an
Wilsons «Vierzehn Punkte» vom 8.1.1918.

13 Hinten 2.5.4 «Begleitwort» S. «18».
14 TT 26. 6.1917.
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die Affäre Hoffmann und die Führung der schweizerischen Aussenpolitik
während des Krieges zurückzuführen."

d) Erstmals verlangen die Demokraten das Frauenstimmrecht. Diese Forde-

rung wird mit der veränderten Stellung der Frau in der Gesellschaft begrün-
det. Diese gehöre nicht mehr nur ins Haus, sondern sei bereits in Massen im
Wirtschaftsleben integriert und kämpfe dort so gut wie der Mann um Fort-
kommen und Erwerb. Deshalb könne man ihr auf die Länge auch die politi-
sehen Rechte nicht vorenthalten."

h) «Massnahmen gegen eine Überfremdung der Schweiz und Erlass eines Bun-
desgesetzes zur Erleichterung der Einbürgerung.» Nach dem «Begleitwort»
liegt die Gefahr der Überfremdung nicht nur in der Zahl der Ausländer,
sondern ebenso sehr in der wirtschaftlichen Überfremdung der Schweiz.
Gemeint sind damit z.B. ausländische Aktiengesellschaften und Fabrikdi-
rektoren sowie die Überschwemmung der Schweiz mit ausländischen Pro-
dukten. Die Lösung dieses Problems glaubt man in einer Zwangseinbürge-
rungsaktion gefunden zu haben: «Denn die Fremdenfrage kann nur mit der

Einbürgerungsfrage gelöst werden.»"
k) Im Militärwesen sollen unschweizerische Erscheinungen wie «preussischer

Drill», «blödes Absatzklopfen» und «Säbelrasslerei» bekämpft werden. Die
im Militärjustizwesen verlangten Reformen waren schon am Parteitag von
1911" als Zusatzpostulate zum Parteiprogramm aufgestellt worden."

Soziale und volkswirtschaftliche Postulate:
Im sozialpolitischen Bereich werden neu eine Hilfskasse für das Bundesper-

sonal (2b) und die Einführung des Wohnortsprinzips für die Armenversorgung
(2e) verlangt. Auf dem Gebiet der Volkswirtschaft sollen Bundesmonopole für
die Einfuhr und den Grosshandel von Getreide, Mehl und anderen Hauptnah-
rungsmitteln sowie von Energieträgern eingeführt, die Preisspekulation im Le-

bensmittelhandel bekämpft und das Genossenschaftswesen gefördert werden
(2f, n, o). Die finanziellen Mittel zur Durchführung der Sozialreformen sollen
durch eine Finanzreform (2m), deren Ziel eine höhere Besteuerung der grossen
Einkommen und Vermögen ist, aufgebracht werden. Die Vermögen will man
durch Einschränkung der Erbberechtigung und amtliche Inventarisierung im
Todesfall besser erfassen und damit die Steuerhinterziehung erschweren (2k,
15 TT 25.6.1917. In der Eröffnungsansprache am Parteitag kritisierte Scherrer-Füllemann, dass der

Bundesrat über seine Aussenpolitik hinterher durch «sogenannte Neutralitätsberichte» dem

Parlament Bericht erstatte. Es wäre besser, wenn er seine Aussenpolitik in Zusammenarbeit mit
parlamentarischen Kommissionen führen würde. Dann wäre es auch nie zu einer Affäre Hoff-
mann gekommen.

16 Hinten 2.5.4, «Begleitwort», S. «21». Begründet wurde also dieses Postulat nicht etwa mit dem

Ruf nach mehr Gerechtigkeit, sondern mit der veränderten sozialen Realität.
17 «Begleitwort», S. «23»
18 TT 1.5.1911.

19 a.a.O. und «Begleitwort» S. «23 f.»
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m).-" Zur Beratung dieser Fragen auf Bundesebene soll ein Volkswirtschaftsrat
eingeführt werden (2p).

2.3.2 Das kantonale Programmm von 1918

Nachdem schon 1907 die kantonale Partei nur noch das kantonale Pro-

gramm selber aufgestellt und den eidgenössischen Teil einfach übernommen
hatte, befasst sich das Programm von 1918 nur noch mit kantonalen Problemen
und auf einen eidgenössischen Teil wurde verzichtet.

Thurgauisches demokratisches Parteiprogramm von 1918-'

1. Politische Postulate
1. Wahl des Grossen Rates nach dem Verhältniswahlsystem auf Grundlage

der Wohnbewölkerung; Wahl der Oberrichter und der Gerichtspräsi-
denten durch das Volk.

2. Erhöhung der finanziellen Kompetenzen des Regierungsrates und des

Grossen Rates.
3. Erleichterung der Einbürgerung.
4. Erleichterung des Stimmrechtes der Aufenthalter.
5. Einführung des Frauenstimmrechtes.
6. Erleichterung der Stimmabgabe durch Einführung der Samstagsurne.

II. Volkswirtschaft und Sozialpolitik
1. Obligatorische kantonale Krankenversicherung.
2. Kantonale Alters- und Invalidenversicherung als Ueberleitung zur eid-

genössischen.
Ausbau der Alters- und Invalidenkasse für die Beamten, Angestellten
und Arbeiter des Staates mit fakultativem Beitritt für Bezirks-, Kreis-
und Gemeindebeamte.

3. Einführung der Amtsvormundschaft.
4. Massnahmen zur Sicherstellung der Landesversorgung unter Mithilfe

des Staates, der Gemeinden und Genossenschaften.
5. Massnahmen gegen Güterschlächterei, Bodenspekulation und über-

mässige Bodenverschuldung. Förderung des Genossenschaftswesens,
der Bodenverbesserung und der Güterzusammenlegung.

6. Wertzuwachssteuer auf Liegenschaften für grössere Gemeinden.
7. Einführung der Tilgungshypothek.
8. Obligatorium der Kleinviehversicherung.
9. Kantonales Lehrlingsgesetz; staatlich subventionierte Berufsbera-

tungsstellen mit Unterstützung der Lehrstellenvermittlung, Berufslehre

20 Siehe oben 2.2, Anm. 19.
21 StATG, 8'631'0.
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und weiterer Fachbildung, namentlich zu Gunsten unbemittelter Lehr-
linge und Lehrtöchter.

10. Arbeiterinnenschutzgesetz.
11. Kantonales Gewerbe- und Fabrikinspektorat.
12. Gewerbliche Schiedsgerichte und Stickereifachgerichte.
13. Bestimmungen über die Vergebung öffentlicher Arbeiten und Lieferun-

gen in Kantonen und Gemeinden: staatlich unterstützte kantonale Be-

rechnungssteile.
14. Kantonales Einigungsamt.
15. Kantonaler Arbeitsnachweis und staatliche Beaufsichtigung der priva-

ten Plazierungsbureaux; Unterstützung der Arbeitslosen- und Krisen-
kassen durch Staat und Gemeinden.

16. Bau- und Wohnungsgesetz.
17. Obligatorische staatliche Mobiliarversicherung und Revision des kan-

tonalen Gebäudeassekuranzgesetzes.
18. Schaffung einer kantonalen Verkehrskommission und bessere Wahrung

der thurg. Verkehrs- und Eisenbahninteressen.
19. Förderung des elektrischen Betriebes der im Kanton befindlichen Ne-

benbahnen.

III. Finanz- und Steuerwesen
1. Revision des Steuergesetzes unter Berücksichtigung folgender Haupt-

postulate:
Erhöhung des Existenzminimums, Berücksichtigung der Kinderzahl
und der Erwerbsunfähigkeit, Erhöhung des steuerfreien Betrages für
Witwen und Waisen.

Berücksichtigung der besondern Lage der Fixbesoldeten. Der Lei-
stungsfähigkeit angemessene Besteuerung der Aktiengesellschaften,
Erwerbsgenossenschaften und Warenhäuser.
Amtliche Inventarisation in allen Todesfällen. Drucklegungen der Steu-

erregister in den Gemeinden. Obligatorische schriftliche Selbsttaxation
mit verschärften Strafen gegen Steuerbetrug.
Wahl der Steuerkommissionen durch die Munizipalgemeinden.

2. Erbschaftssteuergesetz mit mässiger Besteuerung der Erben der direkten
Linie und erhöhten Ansätzen im dritten und vierten Glied.

3. Einführung von Luxussteuern.
4. Angemessene Beamtenbesoldungen unter Wegfall der Sportein.

IV. Erziehungswesen
1. Revision des Unterrichtsgesetzes mit folgenden Hauptzielen:

Unentgeltlichkeit der Schulmaterialien.
Herabsetzung des Schülermaximums auf 50-60 für eine Abteilung.
Obligatorium des Handarbeitsunterrichts innerhalb der Schulzeit.
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Schaffung von Spezialklassen für Ausbildung von Schwachbegabten
Kindern in den grösseren Gemeinden.

2. Revision des Sekundarschulgesetzes mit Berücksichtigung folgender
Hauptpostulate:
Abschaffung des Schulgeldes.
Unentgeltlichkeit der Schulmaterialien und Lehrmittel.
Volkswahl der Sekundarlehrer und Sekundarschulvorsteher.
F.rhöhte Staatsbeiträge an die Sekundärschulen.

3. Einführung des hauswirtschaftlichen Unterrichts in den Lehrplan der
obligatorischen Mädchenarbeitsschule.

4. Einführung der obligatorischen Töchterfortbildungsschule.
5. Fürsorge für Ernährung und Bekleidung armer Schulkinder und für die

Jugend ausser der Schule durch Kindergärten, Jugendhorte, Ferienko-
lonien.

6. Förderung des gewerblichen Bildungswesens.
Vereinheitlichung von Lehrplan und Organisation der gewerblichen und
kaufmännischen Fortbildungsschulen.

7. Förderung des staatsbürgerlichen Unterrichts.
8. Erhöhte Staatsbeiträge an mit Schulsteuern schwer belastete Gemein-

den.
9. Gründliche Verbesserung der Gehaltsverhältnisse der Lehrer und Leh-

rerinnen aller Schulstufen durch Schaffung eines neuen Besoldungsge-
setzes.

V. Armenwesen
1. Einführung des Wohnortprinzips.
2. Vermehrte Betätigung des Staates auf dem Gebiete des Armenwesens.
3. Unentgeltlichkeit des Krankentransportes durch die Gemeinde.

VI. Rechtspflege
1. Reform der Zivilprozess-Gesetzgebung.

Erhöhung der Kompetenzsummen für Einzelrichter und Kollegialge-
richte.

2. Revision des Strafrechtes und der Strafprozess-Gesetzgebung.
Verbeiständung der Angeklagten während der Untersuchung.
Bedingte Verurteilung und bedingte Begnadigung.
Erhöhung des strafmündigen Alters auf das zurückgelegte 16. Alters-
jähr.
Unterbringung jugendlicher Verbrecher in besonderen Anstalten.
Einführung von Jugendgerichtshöfen.
Entschädigung unschuldig Verurteilter.
Schaffung grösserer Gerichtsbezirke.
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3. Revision des Verantwortlichkeitsgesetzes im Sinne der direkten Haftung
der Behörden und Beamten für den durch sie gestifteten Schaden.

4. Wegfall der Untersuchungskosten und Entschädigung an die Angeklag-
ten bei Niederschlagung von Strafklagen.

Kommentar:
Wie schon das Programm von 1917 beschäftigt sich auch dieses kantonale

Programm eher mit Problemen der Alltagspolitik.

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem alten Programm sind:

I. Politische Postulate:
1. Das Proporzsystem wird nur noch für die Wahl des Grossen Rates ge-

fordert. Regierungsrat und Obergericht sollen wie bisher nach dem Ma-
jorzsystem gewählt werden. Die Forderung nach Volkswahl des Oberge-
richtes und der Gerichtspräsidenten bleibt bestehen.

2. Dem Regierungsrat und dem Grossen Rat sollen weitergehende finan-
ziehe Kompetenzen eingeräumt werden.

4.-6. Für die Ausübung des Stimmrechtes werden einige Neuerungen und in
Uebereinstimmung mit dem eidgenössischen Programm die Einführung
des Frauenstimmrechts verlangt.

IL Volkswirtschaft und Sozialpolitik:
2. Wie im eidgenössischen Programm für die Bundesbeamten soll für die

kantonalen Beamten, Angestellten und Arbeiter eine Alters- und Inva-
lidenkasse eingeführt werden.

4. «Massnahmen zur Sicherstellung der Landesversorgung unter Mithilfe
des Staates, der Gemeinden und Genossenschaften.» Die Schwierigkei-
ten der Versorgung mit Verbrauchsgütern während des Krieges dürften
zu dieser Forderung geführt haben.

6. In den grösseren Gemeinden soll eine Wertzuwachssteuer auf Liegen-
schalten eingeführt werden.

II. und 12. Nach dem Vorbild anderer Kantone sollen mit Hilfe eines kanto-
nalen Gewerbe- und Fabrikinspektorates und von Schiedsgerichten Ar-
beitsbedingungen und das Verhältnis von Arbeitnehmern zu Arbeitge-
bern verbessert werden.

III. Finanz- und Steuerwesen:
1. Den Fixbesoldeten- widmeten sich die Demokraten immer besonders,

da sicher ein beachtlicher Teil ihrer Anhänger und Wähler diesen Krei-
sen entstammte.-^ Höhere Besteuerung von Aktiengesellschaften, Er-

22 Bundes-, Staats- und Gemeindebeamte, Lehrer usw.
23 Siehe dazu im gleichen Programm die Forderungen III 4) und IV 9). Zum besonderen Verhältnis

der Demokraten zu den Fixbesoldeten siehe TT 22.10.1917 «Resolution zugunsten der Fixbesol-
deten».
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werbsgenossenschaften und Warenhäusern sowie Luxussteuern ent-
sprechen alten demokratischen Forderungen nach stärkerer Belastung
von wirtschaftlich bessergestellten Kreisen.

IV. Erziehungswesen:
Neu in diesem Teil des Programms ist nur die Forderung nach erhöhten
Staatsbeiträgen an Sekundär- und Gemeindeschulen (IV 2 und 8)

V. Armenwesen:
1. Nachdem man früher für die Armenversorgung immer einen Kompro-

miss zwischen Bürgerorts- und Wohnortsprinzip gesucht hatte, wird nun
das uneingeschränkte Wohnortsprinzip verlangt.

VI. Rechtspflege:
2. Strafrecht, Strafprozessgesetzgebung und Strafvollzug sollen besonders

im Hinblick auf jugendliche Straftäter revidiert werden.

Zusammenfassung
Allen bisherigen Parteiprogrammen lagen hauptsächlich zwei Gruppen von

Gedanken und Forderungen zu Grunde. Die eine Gruppe betraf den Ausbau
der Volksrechte und der Volkssouveränität, während sich die andere mit wirt-
schafts- und sozialpolitischen Problemen befasste. Dem «demokratischen»
Staat - d. h. dem Staat, dessen Behörden ein möghchst getreues Spiegelbild der
politischen Gruppen der Bevölkerung sein und an dessen legislativer und exe-
kutiver Macht das Volk in ausgedehntester Form teilhaben sollte - wurde die
Aufgabe zugeordnet, mit Hilfe einer gezielten Wirtschafts- und Sozialpolitik
die negativen Auswirkungen der privaten Wirtschaft zu korrigieren. Diese Pro-
gramme entsprachen sicherlich weitgehend den damaligen Problemen schwei-
zerischer und thurgauischer Politik. Die Erfahrungen des Weltkrieges brachten
den Demokraten die Erkenntnis, dass die Fragen der internationalen Politik für
ein Volk ebenso wichtig sein können wie irgend ein innenpolitisches Problem.
Die Lösung dieser internationalen Probleme suchten und fanden sie selbstver-
ständlich in ihrer eigenen Gedankenwelt. Sie waren der Ueberzeugung, dass das
Zusammenleben der Staaten friedlich zu gestalten wäre, wenn alle Staaten «de-
mokratisch» regiert würden und ihre Aussenpolitik ebenso «demokratisch»
und für jedermann durchschaubar geführt würde. Dazu sollten internationale
Organisationen und Konferenzen die friedliche Austragung von Streitigkeiten
ermöglichen.

2.4. Das /contano/e Programm von 2932 (Kommentar,)

Die Programme von 1917 und 1918 bildeten in der programmatischen Arbeit
der Demokraten einen Höhepunkt. In umfassender Weise wurde versucht, auf
die Fragen der Zeit Antworten zu geben, die den Vorstellungen der Demokraten
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entsprachen. Einige dieser Wünsche und Forderungen' gingen schon bald ein-
mal in Erfüllung. Die sicher erhofften Auswirkungen auf potentielle Wähler der
Demokraten blieben aber auf die Länge aus. Ende der zwanziger Jahre- gingen
in den Grossrats- und Nationalratswahlen die Stimmanteile der Demokraten
immer mehr zurück und damit auch ihr Einfluss. Um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken, arbeitete der damalige Parteipräsident Alfred Düssli ein neues

Parteiprogramm aus. Dieses stellte er an einer Delegiertenversammlung der
Demokratischen Partei in Kreuzlingen vor. Ein eigentliches Programm war es

aber nicht mehr. Es handelte sich mehr um eine programmatische Rede. In-
haltlich enthielt es nichts wesentlich Neues. Dem langsamen, aber unaufhaltsa-
rnen Niedergang der Demokraten war auch mit einem neuen Programm nicht
beizukommen. Düsslis Programm blieb letzter Versuch, Gedanken und Ideen
der Demokraten in einem Programm zusammenzufassen und einer weiteren
Oeffentlichkeit vorzustellen.

Im Folgenden soll versucht werden, einige der wichtigsten Punkte des Pro-

gramms herauszugreifen und zu interpretieren:'

Allgemeine Grundsätze:
Wenn, wie bereits gesagt wurde, diese programmatische Rede von Düssli

auch kein Parteiprogramm in engerem Sinne war, so sind darin doch einige
grundsätzliche Gedanken und Forderungen zu entdecken, die durchaus der de-

mokratischen Tradition entsprachen. Die äusseren Umstände - d. h. die

schwierige Wirtschaftslage und das langsame Auseinanderfallen der Demo-
kratischen Partei - bedingten allerdings eine Schwerpunktbildung. Alle Forde-

rungen entstammten dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik, oder
wurden mit Blick auf die Wirtschaftskrise behandelt und ins Programm aufge-
nommen.

Im Hinblick auf die zu lösenden wirtschaftlichen Probleme betonten die
Demokraten noch einmal die Bedeutung, die sie der Demokratie schweizeri-
scher Prägung beimassen. Diese Demokratie war und blieb für sie die einzige
menschengerechte Staatsform.

• «Im Wesen jeder wahren Demokratie ist es tief begründet, dass ihre Sorge
insbesondere auf die Unterstützung der Schwachen und Hilfsbedürftigen
gerichtet ist. Ihr Ziel ist daher die Verbesserung und Sicherstellung der wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter, Angestellten, Kleinbauern und
Kleinhandwerker» d

1 So 7.. B. die Einführung des Proportionalwahlsystems in Bund und Kanton.
2 Siehe oben 1.5.

3 Das Programm ist unten in 2.5.5 abgedruckt.
4 Siehe unten 2.5.5 «Kantonales Parteiprogramm von 1931», Allgemeine Grundsätze.

150



So wie sie sich selber als Partei der Mitte und des Ausgleichs verstanden, so
sollte nach ihrer Ansicht der demokratische Staat sein Ziel im Ausgleich der
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen und Gegensätze suchen.
Neben der klaren Ablehnung «linksextremistischer» Experimente brach hier
wieder das alte Misstrauen und die Abneigung der Demokraten gegen das so-

genannte «Grosskapital» durch.

«Sie lehnen jede extreme Standes- und Klassenherrschaft ab. Klassenkampf
und Diktatur von links. Beherrschung und Ausbeutung des gesamten Wirt-
schaftslebens durch das Grosskapital von rechts haben mit wahrer Demo-
kratie nichts zu tun. Unser Streben ist die Durchdringung der Volksgesamt-
heit für den schönen Gedanken und den notwendigen Ausbau der wirt-
schaftlichen und sozialen Demokratie».-"

Wortwahl und Stil und vielleicht sogar einige Gedankengänge erscheinen
etwas verdächtig. Es ist sicher zutreffend, dass ähnliche Bevölkerungskreise mit
nicht allzu verschiedenen politischen und ideologischen Vorstellungen in ande-
ren Ländern faschistischen oder philofaschistischen Bewegungen zuströmten.
Es ist aber sicher ein Verdienst der «Demokratischen Partei», wenn auch ein
bescheidenes, unter Umständen gerade diesen Kreisen eine politische Heimat
in einer «demokratischen» Partei geboten zu haben.

1. Politische Postulate:
Neben der Totalrevision der Staatsverfassung, deren Sinn und Zweck aber

mehr oder weniger im Dunkeln bleiben, verlangten die Demokraten die Ein-
führung eines Verwaltungsgerichts und die Volkswahl der Gerichtspräsidenten.
Diese Volkswahl wurde bereits in früheren Programmen verlangt. Das Verwal-
tungsgericht hingegen strebte man früher auf eidgenössischer Ebene an. Auch
diese Forderungen hatten vor allem eine weitere Demokratisierung des Lebens
in Justiz und Verwaltung zum Ziel. Zögernd und mit Vorbehalten setzten sich
die Demokraten in diesem Programm für die Frauenemanzipation ein. Vorläu-
fig sahen sie aber den Wirkungskreis der Frau noch in Familie, Schule, Kirche
und Armenwesen. Sollten sich Arbeit und Stimmrecht der Frau in diesen Berei-
chen bewähren, so wären der Frau auch andere Bereiche des öffentlichen Le-
bens zu öffnen. Allerdings glaubten sie nicht an eine baldige Realisierung des

allgemeinen Frauenstimmrechts.

2. Rechtspflege:
Der heutige Begriff «Resozialisierung» umschreibt ziemlich genau die Ideen

und Vorstellungen, die die Demokraten veranlassten, die Revision und Moder-
nisierung der Strafrechtspflege zu verlangen. Den «Grundsätzen» und «Vor-
Stellungen» der Zeit entsprechend sollte die Sühne nur noch in besonders

schwerwiegenden Straffällen Zweck der Verurteilung sein. Mit der Ausdehnung
5 a.a.O.
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des Schiedsgerichtswesens hoffte man die Rechtspflege billiger, speditiver und
versöhnlicher gestalten zu können. In der einen oder anderen Form sind auch
diese Forderungen in früheren Parteiprogrammen zu finden.

3. Steuer- und Finanzwesen:
Richtige Forderungen enthält dieser Abschnitt eigentlich keine mehr. Er

unterstreicht höchstens die Bedeutung, die die Demokraten dem Steuer- und
Finanzwesen zugunsten der wirtschaftlich schwachen Bevölkerungskreise in
der Wirtschafts- und Sozialpolitik beimassen.

4. Das Familienleben:
Wohl zum ersten Mal verlangten die Demokraten hier eine aktive und um-

fassende Familienpolitik des Staates. Etwas befremdend wirkt der konservative
Grundton, der in diesen Gedanken zum Ausdruck kommt.''

5. Das Kirchenwesen:
In der Kirche sahen Düssli und seine Freunde eine Art Gegenkraft zum rna-

terialistischen Zeitgeist. Sie sollte vor allem auf das sittlich-religiöse und mora-
lische Leben des Volkes einwirken. Neben der pastoralen Arbeit sollte sie sich
aber auch sozial betätigen. Für diesen Abschnitt über das Kirchenwesen gilt
ähnliches wie für den vorangehenden über das Familienleben. Denn in dieser
Form hat keines der früheren Programme zu den Problemen von Familie und
Kirche Stellung genommen. Diesen gegenüber zeigten die Demokraten bis an-
hin kaum direktes Interesse. Dabei war ihnen die Familie nicht etwa gleichgül-
tig, aber Familienpolitik war offensichtlich Teil der Sozialpolitik gewesen.
Worauf könnte diese Wandlung zurückzuführen sein? Die Antwort muss wohl
in der Person von Alfred Düssli gesucht werden, da uns hier «sein» Programm
vorliegt? Familie und Kirche bedeuteten ihm persönlich sehr viel. Dabei ver-
standen er und seine Freunde diese Gedanken und Forderungen wahrschein-
lieh weniger «konservativ», als sie uns heute erscheinen?

6. Erziehungswesen:
Dem Erziehungs- und Schulwesen als Grundlage der Demokratie und der

wirtschaftlichen Besserstellung des Volkes haben die Demokraten immer grosse
Bedeutung beigemessen. Dies trifft auch auf die Person von Alfred Düssli zu?
6 Nach mündlichen Informationen aus dem Bekanntenkreis hat sich Alfred Düssli zeit seines Le-

bens immer besonders für Familienfragen und das Vormundschaftswesen interessiert. Er liess es

aber nicht nur beim Interesse bewenden, sondern hat sich auch persönlich für Bedrängte und Be-

dürftige eingesetzt. Sein Engagement war sicher ehrlich. Seine Kenntnisse der wirklichen Zu-
stände dürften bei ihm aber Skepsis vor allzu «fortschrittlichen» Ideen geweckt haben.

7 Düssli war kein «Frömmeier». Für ihn hatte aber die Kirche mehr als nur eine seelsorgerische
Aufgabe.

8 Siehe oben Anm. 6.

9 StATG, 8'631'0. Hier befinden sich einige Manuskripte von Düssli. Die meisten waren für Vor-
träge zu diesen Problemen bestimmt oder Präparationen für seinen Unterricht an obligatori-
sehen Fortbildungsschulen, wo er Staatskunde unterrichtete.
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7. Fürsorge für die Schuljugend und für die Schulentlassenen:
Die Demokraten forderten aber nicht nur eine schulische Betreuung der Ju-

gend. Darüber hinaus sollte ihr eine umfassende Fürsorge zukommen. Diese
Fürsorge ging von medizinischer Betreuung, Gratisernährung, Bibliotheken
und Schulsparkassen bis hin zur Berufsberatung und Berufsausbildung für alle
Jugendlichen. Wenn wir den historischen Hintergrund (Krisenjahr) berück-
sichtigen, versteht man diese Forderungen. Denn unter wirtschaftlichen
Schwierigkeiten leiden innerhalb der Familien Kinder und Jugendliche sehr oft
am meisten.

8. Allgemeine soziale Postulate: Armenwesen, Volksgesundheit, Alkoholfrage
Neben einigen sozialpolitischen Forderungen nimmt in diesem Abschnitt

der Ruf nach der Bekämpfung des Alkoholismus breiten Raum ein. In ihm sa-
hen die Demokraten eine der grössten Gefahren für den sozialen und wirt-
schaftlichen Fortschritt von Staat und Gesellschaft. Deshalb sollte er mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden.

9. Landwirtschaft
Die hier vorgeschlagenen Massnahmen sollten in erster Linie Handwerkern,

Gewerbetreibenden und landwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetrieben zu-
gute kommen, da diese nach der Meinung der Demokraten von der Krise be-
sonders hart getroffen wurden. Dazu wollten die Demokraten als Partei ja ge-
rade diese Kreise ansprechen. Alle diese Forderungen zielten in Wirklichkeit,
gewollt oder ungewollt, auf eine Einschränkung der Gewerbefreiheit.

10. Wohnungswesen
Zur Hebung der Wohnkultur (die ein «Gradmesser für den Bildungsstand

der Völker» sein soll) verlangten die Demokraten ein kantonales Bau- und
Wohnungsgesetz. Bemerkenswerter ist aber die zweite Forderung, nämlich die
Förderung der Eigenheimbestrebung. Dies heisst ja nichts anderes als Vermö-
gensbildung. Diese Idee der staatlich geförderten Vermögensbildung, die im-
mer eine Art Gegenstück zum Kampf gegen die grossen Vermögen ist, erscheint
hier erstmals in einem demokratischen Parteiprogramm. Sie entspricht aber
durchaus dem alten, demokratischen Wunsch nach Abbau und Ausgleich der
wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungs-
schichten.

Zusammenfassung:
Im grossen und ganzen liegt dieses Programm in der Linie der früheren Par-

teiprogramme. Der Einfluss der Wirtschaftskrise ist allerdings unverkennbar.
Form und Stil charakterisieren es jedoch und unterscheiden es von jedem der
früheren Programme. Wie schon einmal gesagt, ist es aber in dieser Beziehung
eigentlich gar kein Programm, sondern eine programmatische Rede. Klar und
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deutlich formulierte Forderungen gibt es kaum. Man würde besser von Anre-

gungen sprechen, da vieles offen und unklar bleibt.
Worauf könnte das zurückgeführt werden?
Bs wäre denkbar, dass vorgesehen war, später ein richtiges Programm aus-

zuarbeiten, dies aber aus uns unbekannten Gründen unterlassen wurde.'" An-
dererseits könnte auch der Zustand der Demokratischen Partei, die in jenen
Jahren ihren Regierungs- und Nationalratssitz und verschiedene Grossratssitze
verloren hatte, einen Einfluss auf die Ausgestaltung dieses Programms gehabt
haben. Das Bewusstsein, jeden politischen Einfluss verloren zu haben, « Unter-
gangsstimmung» und Hilflosigkeit könnten ebenso dazu geführt haben, ein

Programm zu verfassen, dessen Aussagekraft im umgekehrten Verhältnis zum
Umfang steht. Dies lässt sich heute allerdings kaum mehr feststellen.

Aus all diesen Gründen darf deshalb dem 31er Programm nie die gleiche Be-

deutung oder Gewichtung wie den früheren Programmen beigemessen werden.
Ideengeschichtlich bedeutungsvoll für das Phänomen der Demokratischen
Partei des Kantons Thurgau sind die Programme von 1891, 1907, 1917 und 1918,

da nur sie eine gewisse politische Relevanz hatten.

2.5 Do/cumentensamm/Wg

2.5.1 Provisorisches Parteiprogramm vom 1891'

Programm für die demokratisch-volkswirthschaftliche Partei des Kantons
Thurgau auf Bundesgebiet
1) Wahrung der staatlichen Hoheitsrechte und der Volksinteressen gegenüber

dem die schrankenlose Gewerbefreiheit ausbeutenden Spekulantenthum.
Monopolisierung der Wasserkräfte. Verstaatlichung der Eisenbahnen auf
dem Wege der Expropriation. Banknotenmonopol einer Bundesbank,
Zündhölzchenmonopol, Tabakmonopol. Reformen in Kreditwesen (Hypo-
thekarrecht) im Sinne der Beschlüsse des thurg. landwirthschaftlichen Ver-
eins zu Berg (Thesen Scherrer und Kollbrunner). Einführung der Postspar-
kassen. Staatliche Organisation des Versicherungswesens, und zwar ausser
der bereits in Angriff genommenen Personenversicherung namentlich der

Feuerversicherung.
2) Erweiterung der Volksrechte im Bunde und Reformen in der Bundesverwal-

tung. Wahl des Bundesrathes durch das Volk auf Grund des Proportionalsy-
stems. Obligatorisches Referendum, Initiative in wirksamer, leicht zu hand-
habender Form. Trennung der politischen Bundesbehörde von der Verwal-
tungs- und Rechnungskammer für die technischen Administrativ-Zweige.

10 Mindestens hat der Autor kein weiteres Programm gefunden. Es wäre also möglich, dass noch ir-

gendwo eines existiert.
1 TT 3./6.2.1891.
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3) Wahrung des Asylrechts im Sinne der alten freiheitlichen Traditionen, im
Geiste Bornhausers, keine politische Geheimpolizei.

4) Zentralisation des Zivilrechts und Strafrechts.
5) Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf weitere schutzbedürftige Kreise (Perso-

nal des Konfektions- und des Wirthschaftsgewerbes). Eidgenössisches Ge-
werbegesetz mit gewerblichen Schiedsgerichten.

6) Besserstellung von Unteroffizieren und Soldaten während der Dienstzeit,
bzw. angemessene Entschädigungen für ihre Familien. Beseitigung der be-
stehenden Ungleichheiten betreffend den Militärdienst der Lehrer. Erleich-
terung des Avancements für Unbemittelte zum Offizier.

Programm für die demokratisch-volkswirthschaftliche Partei des Kantons
Thurgau betreffend kantonale Angelegenheiten
1) Reformen im Steuerwesen, gleichartig für Staats- und für Gemeindesteuern.

Steuerfreies Existenzminimum von 800-1200 Fr., mit Unterscheidung von
einzelstehenden Personen und Familienvorständen. Öffentlichkeit der
Steuerregister. Progression für die Vermögenssteuer. Mittel gegen Vermö-
gensverheimlichung. Angemessene Aktivbürger-, bzw. Kopfsteuer. Reduk-
tion der Handänderungsgebühren. Erhöhung der Erbschaftssteuer, Wech-
selstempelsteuer. Einschränkung der Erbberechtigung auf die vier ersten
Verwandtschaftsgrade und Verwendung der so disponibel werdenden Ver-
lassenschaften für öffentliche Zwecke (Armenwesen). Theilweise Verwen-
dung des Reingewinns der Kantonalbank zu Gunsten ihrer Hypothekar-
Schuldner. Einführung amortisirbarer Darleihen im Sinne der Beschlüsse
des landwirthschaftlichen Vereins (Thesen Scherrer und Kollbrunner, die
wir morgen mittheilen werden). Abschaffung der gemeinderäthlichen
Schatzungsgarantien. Kreirung einer kantonalen Beamtung für volkswirth-
schaftliche Untersuchungen und fachbezügliche Antragstellung (in ökono-
mischen Fragen des landwirthschaftlichen, gewerblichen und Arbeiterstan-
des).

2) Bessere Vertheilung der Strassenlasten und der Kosten für Gewässerkorrek-
tionen. Aufhebung der ausserordentlichen Vollmachten im Wasserschaden-
dekret von 1876. Staatsbeiträge für Schmalspurbahnen und Normalbahnen.
Begehren um Erstehung eines zweiten Geleises für die Hauptbahnlinie Win-
terthur-Romanshorn (und durchgreifende Verbesserung der Bahnhofver-
hältnisse Romanshorns).

3) Unentgeltlichkeit des Unterrichts, sowie der Lehrmittel und Schreibmate-
rialien auf allen Schulstufen. Hebung des Fortbildungsschulwesens, na-
mentlich des freiwilligen (landwirthschaftlichen und gewerblichen). Erhöhte
Staatsbeiträge für die Schulauslagen der Gemeinden und der Sekundär-
schulkreise. Demokratische Reformen betr. die Sekundarschulverwaltung.
Bessere Bildung der Lehrer mit angemessener Erhöhung des Minimums der

155



Lehrerbesoldung. Abänderung der Verordnung betreffend Stipendien für
die Thurgauer an ausserkantonalen Mittelschulen.

4) Unentgeltlichkeit der Beerdigung. Erhöhte Staatsbeiträge an die Armen-
auslagen der Gemeinden. Besorgung des Armenwesens durch die Ortsge-
meinden nach dem Territorialprinzip.

5) Gesetzliche Bestimmungen über die Unvereinbarkeit administrativer und
richterlicher Beamtungen. Änderungen im Strafprozess. Im Injurienprozess
soll der Wahrheitsbeweis die Strafbarkeit ausschliessen.

6) Vertretung des Kantons an den Diözesankonferenzen durch eine gemischte
Abordnung (Vertretung der staatlichen und kirchlichen Behörde).

2.5.2 Thesen zur Hypothekarkreditfrage-

Zur Hypothekarkreditfrage
Schon vor 7 Jahren sind an einer Versammlung des landwirthschaftlichen

Vereins zu Berg folgende von den Herren Scherrer-Füllemann und Staats-
Schreiber Kollbrunner zur Hebung des landwirthschaftlichen Nothstandes
aufgestellte Thesen angenommen worden, welche im Programm der demokra-
tisch-volkswirthschaftlichen Partei erwähnt sind. Hoffentlich sind sie von der

«Thur.Ztg» inzwischen verdaut worden.
1) Eine Hauptursache der gegenwärtigen landwirthschaftlichen Krisis liegt in

der zu starken Verschuldung des landwirthschaftlichen Grundes und in der

Verpflichtung des Schuldners, die daherige Zinsenlast ohne Rücksicht auf
das Ergebnis des jeweiligen Jahresertrages voll zu übernehmen.
Auch da soll der Gesetzgeber auf Abhülfe bedacht sein dadurch:
a) dass er den lediglich zu Spekulationszwecken betriebenen Güterhandel,

welcher die Überschuldung des landwirthschaftlichen Grundes mächtig
gefördert hat, dadurch verunmöglicht, resp. einschränkt, dass die stück-
weise Veräusserung von Bauerngütern nur denjenigen gestattet sein soll,
welche dieselben während mindestens 3 Jahren besessen und betrieben
haben; ausgenommen die Rechte der Erben auf völlig freie Liquidation
der ihnen angefallenen Verlassenschaften und die Rechte der Vormund-
Schaftsbehörden auf völlig freie Veräusserungen des Immobiliarvermö-
gens eines Mündels.

b) dass er die Kündbarkeit der Hypothekarforderungen einschränkt, dage-

gen dem Schuldner beliebige Abzahlungen daran gestattet und ihm im
Fernern die Berechtigung einräumt, dieselben in höchstens 40 bis 50 An-
nuitäten (jährlichen Abzahlungen) ä 5 % des Kapitals zu amortisiren;

c) dass er den in § 308 des Schweiz. Obligationenrechts zu Gunsten des

Pächters ausgesprochenen Grundsatz auch auf das zwischen Hypothe-

2 TT 7.2.1891.
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kargläubiger und Schuldner bestehende Zinspflichtverhältnis zur An-
wendung bringt.

2) Es ist Aufgabe des Staates, den bedrängten Theil der Landwirthe, welche
den redlichen Willen, sich emporzuarbeiten, durch die That bekunden, nach
Massgabe seiner Kräfte auch finanziell zu unterstützen. Um dies zu ermög-
liehen, muss man auf die Öffnung neuer Erwerbsquellen für den Staat be-
dacht sein. Bestrebungen, welche diesen Zweck verfolgen, müssen unter-
stützt werden. Dahin gehört vor allem eine Änderung des hergebrachten
Erbrechtes wo möglich auf eidgenössischem Boden mit den Elauptgrund-
Sätzen:

a) Die Erbberechtigung in der auf- und absteigenden Linie soll fortbeste-
hen, dagegen in der Seitenlinie jedenfalls mit dem vierten Verwandt-
schaftsgrade abgeschlossen sein.

b) Alle andern Verlassenschaften fallen dem Staate zur Erfüllung volks-
wirthschaftlicher Aufgaben etc. zu. Ausserdem erhebt der Staat von den
Verlassenschaften nach Ziffer 3 lit.a eine (nach dem Verwandtschaftsgra-
de und der Erbsquote des Erbberechtigten) progressive Erbschaftssteuer.

c) Verträge unter Lebenden oder Verfügungen auf den Todesfall, welche den
Zweck und die Wirkung haben, die in Ziffer 3 lit.b geschaffenen Rechte
des Staates zu schmälern, sind ungültig. Vorbehalten bleiben Verfügun-
gen des Erblassers zu öffentlichen Zwecken und nach richterlichem Er-
messen auch moralisch begründete Zuwendungen an Privatpersonen.

Auf dem Boden des Erbrechtes wurde die soziale Ungleichheit grossgezogen
und auf dem gleichen Boden muss sie im Interesse der nothleidenden Stände
(Landwirtschaft, Kleingewerbe und Lohnarbeiter) bekämpft und gemildert
werden.

2.5.3 Eidgenössischer Teil des Programms der St. Galler Demokraten von
1904^

Ein demokratisches Parteiprogramm
1) Vermehrung der Zahl der Bundesräte und Wahl derselben durch das Volk,

Gesetzgebungsinitiative.
la: Übertragung gewisser Kompetenzen des Bundesrates und des Bundes-

gerichts an einen Verwaltungsgerichtshof;
lb: Erlass eines Gesetzes betreff, das Stimmrecht und seine Ausübung in

eidgenössischen Angelegenheiten.
2) Durchführung der Rechtseinheit in Zivil- und Strafrecht in der Meinung,

dass die auf diesem Rechtsgebieten realisierbaren sozialen Postulate be-
sonders angestrebt und unterstützt werden sollen. Durchführung von Arti-
kel 34 der BV (Kranken- und Unfallversicherung).

3 TT 10.6.1904.
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3) Einführung der Alters- und Invalidenversicherung. Erlass eines Gesetzes

zum Schutze des Vereinsrechts. Neuordnung des interkantonalen Armen-
rechts.

4) Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung, speziell auch im Sinne der Re-
duktion derNormal-Arbeitszeit und eines Schutzes der Frauen und Kinder.

5) Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in ihren Ursachen und
Folgen. Einführung obligatorischer Berufsgenossenschaften.

6) Schaffung eines Bundesmonopols auf den hauptsächlichsten Gebieten des

Versicherungswesens (Lebens-, Unfall- und Feuerversicherung).
7) Ausführung von Art. 39 der Bundesverfassung betr. das Banknotenmono-

pol durch Schaffung einer eidgenössischen Staatsbank.
8) Schaffung einer eidgenössischen Hypothekenbank.
9) Einführung des Tabakmonopols.

10) Wahrung der staatlichen und allgemeinen Interessen betr. die Nutzbarma-
chung der schweizer. Wasserkräfte. Dezentralisation der Bundesbahnver-
waltung.

11) Reformen im Militärwesen, hauptsächlich nach drei Richtungen:
a: durch Beschränkung der Militärausgaben, soweit es ohne Schwächung

der Wehrkraft möglich ist;
b: durch Entlastung der älteren Jahrgänge vom Militärdienst und ange-

messene Ausdehnung der Dienstzeit für die jüngeren Jahrgänge;
c: durch die Unterstützung der Angehörigen bedürftiger Wehrmänner.

12) Weitherzige Gewährung des Asylrechtes für alle, welche wegen ihrer politi-
sehen und sozialen Meinungen und Handlungen verfolgt werden.

2.5.4. Begleitwort zum Programm der Demokratischen Partei der Schweiz

von 1917"

4 StATG, 8'631'0. Dieses Begleitwort ist eines der wenigen Dokumente, dessen Zustand eine foto-
mechanische Wiedergahe erlaubt. Alle Zitate und Hinweise in der ganzen Arbeit beziehen sich

auf die Seitenzahlen des Originals.
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23egIeitU>orf §um Programm
ber fd>n>ei$er* bentofratifd)en gartet

i.

StUgcmcittcsi.
Die blutige' KrifiS, in ber feit brcieiiitjcitb $at)veii bie Riilter

@uropa§ fiel) befiitben, gebt itnaufbaltfam weiter. ^Bereitet ftet)t
bie 2ßelt im liierten Äriegsroiuter. Hub immer nüct) raft bie Krieg§=
furie wie ehernes Schieffal buret) ©uropaS fcfjönfte Sänberftrid)e.
llnb furchtbar fittb bie folgen be§ blutigen Ringens: Da§ gram
fame Sterben unb Rerberben ber beften f)üngling§= unb Rtanne§=

traft, ein roaljnfinnig brutales f]erftöreu alles beffen, roa§ bie
9)tenfcl)l)eit sunt .lieben brauebt, ber roirtfc£)aftliche Druct, ber balb
auf Reutralcn mie Kriegfüt)renben iit gleicher ÜBeife laftet, uer=
bunben mit fcbamlofem ft'riegSroucher, unb im geiftigen Beben eine

Rerroüftung unb Rerbrefjung alles beffen, roas fonft rechten 9Jtenfct)eu
als roaf)r, grof; unb gut gegolten b^t. ©uropaS ©taatsgebäube
f'radjt in allen fyitgen. 3ti)rone raanten unb SonigSfronen finb
bereits in beut ©taub gerollt.

Unb bocl) febeint bann unb mann ein Sicbfftral)l in baS Dunf'el
hinein'. ©ans ähnlich, mie roenn in buntler @eroitternact)t manefp
mal ein Rlitgftrahl eine ganje ©egenb erleuchtet. DaS gefc£)ie^t

bann, roenn unter bett bitrcl) RiilitariSmuS oerborbeneu, burcf)

Regierungen, Diplomatie unb ©eiteralftäbe irregeführten Rollern
©uropaS ba§ fgibeal ber Demofratie aufleuchtet, roenn unter
Raufeitbeu, bie au ber gront flehen unb ba unb bort unter C

fichtigen, bie baS ©taatsruber führen, baS ftille ©elöbniS aufroaccji:
„3Ba§ fetjt geflieht, barf fiel) in ber 2Beltgefcf)ichte nie mehr
roieberI)oleu. 9Bir fämpfen für eine neue Orb nun g in ber Rolf'er=
roett, roo au ©teile oon ©eroalt, TOafjnfinniger ÄriegSrüftung unb

* ®a§ Uentraltomitee ber bemotratifdjen Partei gibt 311111 reotbiertett
Parteiprogramm ba§ nachfotgenbe 53egteitmort perans.
10
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eroiger Kriegsgefahr ba§ lRecf)t, bie 33erftänbigung uitb
fruchtbare Slrbeit beb fyricbenS treten fann." iülan barf rooljl
ruf)ig fagen: Sie grofjcn Staffen ber SSölfor haben auch in ben

erften Slugufttagen 1914 nicht ben Krieg, fonbern ben trieben
gewollt. Sie finb iron ihren ^Regierungen roic bie Schafe pr Schlacf)t=
banf geführt roorben. Sa§ roar oielleicht ihre grofjc Scf)ulb, baf;
fie gefchlafen über bocl) oertrauensfelig in ben Jag hinein gelebt
haben, nnb baf? fie barum «on ben fiel) überftürjenben Greiguiffeu
überrafetjt roorben finb. 9Ran barf beifügen, baf; jetjt bocl) etroaS
roie ein ©rroadjen bitrd) bie 9Renfcf)heit geht, nnb baf? bie
^ berjengung fiel? -41 ahn bricht, erft bie roahre ®entofra
ti,ierung beS 91oIfsIcben§ roirb ba§ jyitnbament für ben
bleibenbeit SßöISerfricben roerben. ffiou oben I)crab ift ber
eroige Krieg gefommen. 9JJan ftubiere bie ©efc£)irf)te nnb fcTEje bann,
roie regierenbe fyürften nnb 7vürftenI)üitfer, regierenbe Klaffen nnb
Stäube immer roieber Kriege angebettelt nnb geführt nnb babei

ihre Safcfjen nnb Kaffeu gefüllt höben. Dtitr non unten herauf,
oom fyriebeuSroillen ber breiten SLRaffen fann einmal ber 93ö(f'er=

friebe fommeit. GS. muff £?oitte bie gröf?te Sorge beS DJienfcl)en=

freunbeS fein, bie iDlenfchbeit fönnte um biefe Ginficht, um biefe
fyritcht ber heutigen SBeltfataftroghe roieber betrogen werben.*
SBenn bemofratifcl? gefilmte DJtänner uub fyrauen fiel) fragen: Jöem
fchlagen beim jet?t unfere <£>erjctt entgegen? Sann heifst bie Slntroort:
fRicf)t in erfter fiinie biefer ober jener ber friegfülgrcuben ^arteten,
nicht ben Siegen, bie oberflächliche SCReitfcEjen immer noch wit fyahnen=
fcfjnmcf itnb ©locfenläuten ju feiern oermögen, nicht ben gefrönten
nnb ungefrönten SJlajeftäten, bie einauber auch jetgt noch ihre
SlnftanbSoifiten macheu unb immer nur bie Kriegöleibenfdjaft auf=
peitfdjen, fonbern unfere tpergen gehören ber grof?en fDlaffe
ber Sßölfer, bie allerorten ungeheuer oiel unb Scf)roere§
bulben unb tragen ntüffen. tinfer fgitbel gehört beut Stuf=

* Sßer fetien roill, roie (SuropaS Slülter cor 100 Qaf)i-en um bie fyrucfjt
bemapoIeonifdjeniBefreiunggtriege betrogen roorben finb, roie öieKBnigebamalS
93erfaffungen oerfprodien uub bann if)r gegebenes Sföort roieber gebrochen
Ijaben unb roie bie Runter mit ihren groben Küraffierftiefeln jaf)r,?ehnte=
lang barnad) auf ben SHedjten unb Freiheiten ber Hölter herumgetreten
finb, ber lefe ,3nrliuben: SDer Sßettfrieg, II. SBanb. Lieferung I. uub II. oom
SBiencr Kongreß big jum beutfdpfrangöfifcheu Krieg (erfdjiencn bei Drelt
pfli in prid)).
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roac^en unb ©rftarfen bemofratijdjer Seben?ibeate, raeit
mir hoffen, baff an biefem (Seift allein einmal bie StBett genefen fann.

Samit ift ohne roeitere? erftärt, baff e? jeitgeinä^ ift
roenn bie fchroeiserifcfje bemofratifct)e Sßartei iijr tpro
gramm renibiert bat. (IBeitu bie SCBett aufmacht, fo rootlen auef)
mir nicf)t träumen unb fcf)Iafen, fonbent an bie Arbeit geben, bie
auf un§ martet. Hub raemt mir auef) feine SJcajoritätspartei finb,
fo motten mir ttu? uicfjt im geringften beirren laffen. Stiebt bie
3abf atiein maebt ben StBert einer potitifcfjeu (Partei att?, fonbern bie
ffbeate, um bie eine Partei Kämpft unb bie ^perföntict)feiteit, bie
oon ben fybeaten erfütlt finb. Itnfere bßartei bat fiel) bei ber gc m
(Beratung über bat? neue Programm oon beut (Sntnbfah Umm
[äffen: StBir finb S ein of raten unb motten e? immer mefjr
merben. Senn bie Semofratie ift nicf)t etma? fyertige?, fonbent
etma? iBerbenbe?. Stach itnfere Schroeiserbemofratie ift barum
für tut? at? (Ungehörige einer potitifeben bßartei ein ßiet, eine
Stufgabe, ein 33ormärt?f ämpfen un b 33 orroärt§marfet)iereit.
StBir haben in nnfernt öffentlichen Beben eine SOtettge (Srrungem
fcfjaften, bie mir f)ocf)fct)ä^en unb bie mir um feinen SßreiS gegen
bie (ötouarcf)ie eintanfrfjen möchten, mir haben niete 33oIf?rec£)te,
auf bie mir fiots finb. Silber non alt biefeit Singen gilt buch ba§
Sicf)terroort: „StBa? btt ererbt non beuten 33ätern haft, ©rmirb e?,

um e? su befitjen!" Semofratifcf) fein f)eiftt: fic£) am (Sausen
orientieren! Sa? tut unfer neue? (Programm. SDBir miffett, e?

geht auch im 33ötferteben immer mehr um? (Sause. SCßir haben
barum in unferm (Programm auf ba? ganse 33otf?teben abgeftettt.
StBir oerfolgen nicht nur Heine f3arteisroecfe unb fttcheit tiicf)t nur
(parteisuroact)?, mir fuct)en bie fförberung be? gefamteu bemofratifd)=
fchmeiserifchen 33o(f?teben? unb motten babei nicht einmal engherzig
nationatiftifet) merben, fonbern at? fleitte? 33otf ber gaitsett SJtenfchheit
bienen, bie att? Unrecht unb JHtechtfcfjaft atter Strt su Stecht, ^reif)iet
ttttb trieben berufen ift. Semofratijct) fein trifft, ftch für ein e§

nerantroorftich fühlen. 6? fann niemaitb in Stbrebe ftetten, baff fiu, ^e=
retbe roährenb ber breieint)atb .Qafjve SEBettfrieg ein (Seift geroiffenlofer
Sßerantmortungstofigfeit oft arid) im <3c£)roei§ernotf breit gemacht hat.
©onurfounteöerSBuctjer non3Boct)esuStBöc£)e erfctjrecfenbereformen
annehmen. Semofratifcf) fein heifit: mit einem beftimmten (Stauben
in bie 33ötfermelt hinau?fcf)auen unb am öffentlichen Beben feine?
12
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33olfe§ mitarbeiten. StBir glauben, baff bie Stölfer baju berufen
finb, iE)re Wefdjicfe felber in bie fpattb pt nehmen unb fiel)
felber ju regieren. 2ßoI)in bie Slittofratie, bie Shonarcbie, bie

^Diplomatie nnb bie ?)ii(itärt)errfct)aft es bringen, bat bie S3ienid)beit
unter tuet SVlttt unb Jränen in ben testen Rubren mieber lernen
muffen. Sie Semofratie muff fid) nidjt ftarf anftrengen unb fie fanu
ei and) fo roeit bringen. Sie wirb es aber weiter bringen. SBir
baffen itni ba§ bemofratifcfje pbeal nicE)t twit allerlei benffaulen,
felbftfüdjtigcn unb feubalgefinnten Dfenfd)en Berberben; wir glauben
baratt mit ber ganzen Straft unferer Seele.

2Il§ S3ismarcf 1862 preufgifcb)er Staatsminifter geworben war,
erflärte er: „jjd) fucbje bie prcnffifcfje ©bre barin, baff ^reufjen
cor allem twn jeber fcEjntacEjoollen SSerbinbttng mit ber Scofratie
fid) fern t)abte". Stisntarcf ift biefem WelöbttiS treu geblieb n, unb
er bat oiele äbnbjäitger gefunben bii auf ben l)eutigeu Sag.

©in böfer unb unbentofratifeber Weift fpuft oielfacE)

aitd) in unferm SSaterlanbe. Gr fpuft in unfern Siatsfälen, wo
man oft fo wenig Zutrauen sunt Slolfe bat unb barum, ftatt
gaipe Slrbeit ju tun, manchmal mit faulen Slontpromiffen fid)
jttfrieben gibt.

Stiel unbentofratifeber Weift fpuft in ttnferen Reifungen. Unb
mieb wuubert wirflid), wa§ iEjrer oiele baoon eigentlich benfen, wenn
fie einmal fid) oergegenwärtigen, wie niel Unbentotratifdjes, aller
gefunben Sd)meijerart £>ol)nfprecbenbes fie allein itt ben fahren
feit Steginn be§ 9Beltfriege§ ibren Sefern bargeboten (jaben. Stiel
unbentofratifeber Weift fpuft in unferen Äafertten, wo bann bie
oielen „SJiilitäraffäreu" ibren 3M)rboben befommen, bei Dielen fo=

genannten Webtlbeten, bie oft genug bodjnäfig auf bas Stolf l)erab=

fdjatten, bttreb beffett SJtübe unb Slrbeit fie fd)Iie^lid) ben Softorljut
unb il)re I)öl)ere Stilbung empfangen fonntett, ja er fpuft hinein
bi§ itt ^irdjett unb auf Handeln, wo fdjntei^erifctje Äriegstbeologen
ft ein politifd)e§ jjbeal ber SOSaefjt derberrlicE)ett, bas für bie Selb=

(tänbigfeit tmb Freiheit ttitfere§ Staterlanbe§ über fttrj ober lang
nur ben Untergang bebettten föunte. Sarunt haben wir gerabe
in ber Wegeutoart boppelt Writttb, ba§ politifdje jgbeal
ber Semofratie ju bäten unb pt pflegen. Siefe Wrunb=
gebanfen babett ttttfere Sßartei bei ber geftfteüuitg ä)re§ Sßrogvantmg
geleitet.

IB
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II.

®te internationalen ^3oftnIatc.
2ßir (teilen babei bie internationalen fßoftulate oorauS.

3ft e§ nic£)t anmafjenb, baf? roir al§ Heine Schneeig ooit inter=
nationalen tßoftulaten reben? Oft bas nidjt ungeitgemäfj, bafj roir
jetgt, roo allerorten ber StationaliSmuS fiel) neu entfaltet hat, ben

Internationalismus allem ooran [teilen? Kommt nict)t itnfer SSaterlanb
51t furj, metm roir rtitfere oolle Stufmerffamfeit ^ruifcf)eitftaatlicb)en
Drbnungen guroenbett? 2Bir bürfen auf alle biefe Siggen ein ge=

troftes Stein gut Slntroort geben. ©erabe bie fleinen Staat- '
unb 33 ö IE er haben ba§ größte (fntereffe baran, baff v
91 narcf)ie im SSölferleben, bie groifchen beut beroaffneten
^rieben mit roaljnfinnigen KriegSrüfiungen unb beut
offenen Krieg mit all feineu ©reuein unb 33erroüftungen
£)in unb E)er fdjroanft, überrounben unb brtref) eine groifchen*
ftaatlid)e Drbnung erfetjt roerbe. llnb baff in ber 2Beltge=
fctjidjte nicht einfact) bie ©rofj en bie kleinen nact) belieben auffreffen
bürfen. Unb baff ber ©runbfatg „Stot fennt fein ©ebot" nicfjt einfact)
irgenb einem fleinen Sanb gegenüber gur ©eltuttg fommen barf,
roenn bie [Regierung unb ber ©eneralftab eines großen fiattbeS e§

für gut finben. 3öa§ ja boef) meiftenS gleicf) oiel fjeijft roie: SBenu
ber 9Racl)tf)unger eitteS SRonarchen unb feiner Hintermänner unb
ber ißrofitf)unger be§ ©rofjfapitalS e§ für gut finben! Unb gerabe
jetgt ift e§ fe£)r geitgemäfj, baff roir an folcfje internationale (fragen
Ijerantreten unb nicht etroa über ben fleinen SlageSfragen bie Haupt*
faetje oergeffen, oott ber fcfjliefslicf) bie 3ufunft ber 9Jlertfct)t)ett ab*

hängt. 3etgt ift bagu bie rechte 3eit. ®enn burd) ben
Krieg fittb boch roof)l SEaufenben unb SRillionen SRenfdjett
bie Slugen aufgegangen. ®er äöeltfrieg follte boch ertblict) bie

Köpfe oon oiel Unrat unb Srorljeit gefäubert haben.
SRan muff [ich bie Sache nur immer flar machen. Stationalis*

mu§ unb StationaliSmuS finb eben boch gtoeierlei. ©§ gibt eit

gefunben, für unS gang felbftoerftänbIicf)en 3tationali§mu§. ®er
fagt: 3ebe§ 33oXE unb jeber SRenfch hat natürlicf)erroeife feine
Heimat lieb. 3ebe§ SSoll, ba§ f'leine fo gut roie baS grofje, hat
ein Stecht auf ©yifteng, Selbftänbigfeit unb Freiheit. $ebe§ SSolf

hat auch !®i"^ eigenen ©aben, Anlagen unb guten ©igenfchaften,
14
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feine roirtfcfjaftlicfje unb öfonomifche Sonberftellung, bie im ®ienfte
ber ganzen 9Jlenfcf)t)eit förberlict) itnb frudjtbringenb fein f'önnen.
SaS ift ber "Beben beS gefunben Nationalismus, auf beut mir als
fcfyroeijerifdje bemolratifclje Partei flehen unb ftefjen motten.
Slber jetjt gefxt roie eine gefährliche Kinberf'ranfheit ein roüfter
Nationalismus buret) bie Sßelt, ber ftatt NJerte p fdjaffen unb
51t erhalten, nur SBerte jerftört unb bie Böller in PBirrniS unb
Tuntel t)ineinfüt)rt. Sobalb ber Patriotismus nur ,jpurrapatrio=
tiSmuS unb fctjroabronierenbe ptjrafe rairb, fobalb ber Nationalismus
in ©haitoiitiSmuS, Nötf'er^octjmut unb monarct)ifct)e ©robernngSfuct)t

irtet, bann bebeutet er eine ©efaljr fürS eigene Not! unb ein

Unglüd für bie SBelt, benn er fcfjreitet bann immer fäbelraffelnb
buret) bie ©äffen, t)ätt baS Boll beftänbig in Sttem, baff eS nie
fietjer ift, „mann eS irgenbroo IoSgef)t", treibt 51t oerrüeften Nüftungen,
gefährlichen Bünbniffen unb ftetS neuen NtititärauSgaben an, unb
baS ©nbe ift immer bie Kataftroplje. Selbft ber alte Ntottfe £>at

ja gefagt: jjeber Krieg, aitct) ein fiegreicfjer, bebeutet für ein Sanb
ein Ünglücf. Sie Kriegshetzer aller Sauber fjaben feit batb oier
f}at)ren baS SSort 00m „heiligen" ©goiSmuS in ber Bölferroelt geprägt
uitb bie aSötfer bamit in ein SSJteer oon Blut unb Jammer geftürjt.
Bon all biefem Nationalismus, ber ftatt bie 2Bot)Ifat)rt ber SSßtfer

51t fucfjen, mit ©hauoiniSmuS, Imperialismus, SNititariSmuS unb
Kapitalismus ein ftarfeS BünbniS eingebt, roitl fict) bie bemofratifdje
Partei flipp unb f'tar unb ganz fernhalten.

®amit ift auet) itnfere Stellung pm Internationalismus beutlicf)
gegeben. SBir oerftetjen barunter nietjt bie bierfelige Stimmung
jener StllerraeltSmenfctjen, bie bann unb mann fingen: „Seib um»
fctjlungen, Nftllionen! Siefen Kufj ber ganzen 9Bett!" unb bie

hanbfefjrunt an bett näcfjften Pflichten gegen baS eigene Boll oorbei»
gehen f'ann. 2Bir 0 erflehen unter Internationalismus nicht einen
StllerroeltSbrei in ber Bölferroelt, roo niemanb mehr roeijf, mo bie

mjeit eines BolfeS anfangen unb aufhören. ÜBir glauben, bie

beengen, bie Bölfer, bie Baterlänber, bie oölfifdjen ©igenarten unb
Aufgaben roerbett befielen bleiben, aber nicht fo, baff ein Boll baS
anbere unterjocht ober beftänbig mit Krieg bebroljt, fonbern fo,
baff ein Boll beut anbern mit feinen ©aben, materiellen unb geiftigen,
bient unb mit folcfjem Sienen pgteief) fein eigenes Seben bereichert
unb bie eigene ©piftenj fiebert. SaS ift ber Internationalismus,
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ber Hat' unb hell als ßiel ber 'SGßeltgefcfjicHte aufleuchtet. fföer
Singen I)at, 51t fel)cn, fann fehen unb wer Ohren hat, ju hören, f'ann
hören. GS war jcffon nur beut Kriege fo, baff ein fultioierteS
Solf, allein nur auf fiel) felbft geftellt, nicht auf bie Sauer hätte
eriftiereu fönneu. Kängfi waren bie SSülfer ba auf einanber augewiefen
unb oon einanber abhängig. Unb auch im geiftigen Setreit §ef)ren unb
unb leben bie 93ötfer längft neu einanber. Sa hat fein 93olf Urfacfje,
etwa protzig auf bie aubern herabjufchaiten. SBiffenfchaft unb Kunft
finb föjon lange internationale SBege gegangen. Unb waS hat ber
Krieg gezeigt? Gr hat erft recht an beit Sag gebracht baff bie
SSölfer alle, bie friegfül)renben unb neutralen, in (Sctjulb, Seib w'"
9tot ihres Safeim? in langer Kette mit einanber uerhunbeu fin
Soff fie ihre 'öeftimmung erft erreichen werben, wenn fie ihre
beften Kräfte nicht mehr für bie ßerftörungSwerfebeS Krieges, foubern
für bie Söerfe beS ffriebenS einfetten. SaS $iel ber 2ßeltgefd)ichte
ift eine 35ölfergemeittfet)aft be§ $riebenS unb ber Drbmtng. Sie
SSötfer müffeu international werben im guten Sinn beS SCBorteS.

£ner entfteht nun eine groffe 21ufgabe. ©ans anberS als biS=

her muff unter ben SSölfern bie fyriebenSarbeit an bie fpanb ge=

nommeu werben. SBenn bie SDtenfcfjheit unb ihre oerantwortlidjen
fyührer in ben letzten BO paf)ren nur ein Qefiutel, ja nur ein jpunbertftel
fo eifrig für ben ^rieben gearbeitet hätten, wie für ben Krieg, fo hätte
baS gegenwärtige -Blufbab roä£)rfc£)einIict) oerf)ütet werben fönnen.
SaS SBerf ber .baager jyriebenSfonferenzen noit 1899 unb 1907 muff
energifcf) fortgeführt werben. Sitrcl) ben 2IuSbatt oon internationalen
Konferenzen, burch 93eftellung oon internationalen 93ermittIitngS=
räten unb befonberS burch ben SluSbau eineS ftarfen internationalen
Sc£)iebSgericJ)t§f)t>fe§ fönnen ftcf)er uiel Streitigfeiten int- SSölfe.rleben

ohne friegerifche 2SerwicfIung beigelegt werben. SÜBir wiffen ganj
gut, bag, um bie bJteufcfjfjeit 00m KriegSwahnfinn ju befreien,
itacf) Solftoi rabifalere Gingriffe in ben franfen @efellfchaftSorgattiS=
muS notwenbig finb als nur Koixferengbefctjtüffe unb griebenSre-
folutionen. Kapitalismus unb fOlammoniSnutS müffen in ihn
©runblagen erfcf)üttert werben. 2Iber ungeheuer oiel ift boef) mancl)=
mal fcfjon gewonnen, wenn bie 23erantwortlid)en nur zitfammetn
Kimmen, wenn in einem ßeitpunft, „wo bie Gntfcheibung im
rBölferleben auf beS SJiefferS Scheibe ftef)t, oon Stunben ober gar
fütinuten abhängt", nur noch eine 3ufammenfunft erfolgt ober
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burcl) Anrufung be§ ®chieb§gerichte§ 3 e i t gewonnen wirb. @? ift
hoffentlich ein gute? fjeichen für bie ßulünft, bnf? ©uropa? größter
Wilitärftaat, "pmtBeimSeutfchlanb, bas leibcr bis jetgt bte Schieb?»
gerid)t§facf)e manchmal fcfjmätjticf) int Stiche lieft, nunmehr flttger
getnorbeti burcl) bie ©rfatjnmgen ber Weltgerichte, bie .spanb

pm 2(it?bau bev gmifcheuftaat(icf)en SSölferorgauijation bieten
will.

©in ."pauptpunft ttnb für ttnfer eigene? iuiterlanb gerabegtt
eine Sebensfrage wirb e§ fein, nun einmal ernftfjafte Nüttel ttnb

Wege für bie mititärifctje älbrüfhtitg gtt fachen. £ange genug
ba? Ijeibnifctje Sprüchlein: „Qui vis pacem, para bellum!"

poer bett fyviebett will, rüfte gum Krieg!) bie iüilf'er etu ber Diafe
herumgeführt ttnb fie um iljv 23efte§ betrugen. Hub bie Sache tuirb
nicht beffer, baff fogar bie Sinologen auf ber Kattgel xtnb bie

Kriegäprufefforcu alter nier ffatültäten hinter ihren Kathebern nun
biefer hanbgreiflicheu Sorbeit fiel) immer haben irreführen laffett.
Senn e§ ift eine Satfache, bie nun muht jeher eiufietjt, baf bie

Krieg?rüftungen ber ©egenwart bett 3>ölfertt nicht nur am Warf
gefogeu ttnb ihnen bie Wittel geraubt haben, bie für fogiale 7yür=

furge fo ttotroenbig geroefett mären; fonbern biefe einigen iRüftungen
roarett mit eilte Hrfacf)e, baff bab WUferuuglücf 1914 überhaupt hat
fommett föttnett. Wer immer mit beut fgeuer fpielt, bei beut
toirb'3 halt einmal brennen, llnb wer immer gunt Kriege ruftet,
ber tnirb eine§ SageS bett Krieg haben. 33ielleid)t helfen bie alter«
nrt§ grofjett Krieg?fchulbeit mit, baff mit bett IRüftungen nun not»

gebrungen etwa§ guritcfgehalten werben mufj. 21 ber man tüitfche
fid) nicht. ®er gange Wabttfinn wirb weiter gehen, wenn nicht bie
©utgefinnten aller Sättber ficf) gttr Wehr feigen, ßunt Solbaten»
fpielen hat matt ja immer ©elb. ©her lägt man ba§ iöult ner»
hungern ttnb nerberbett. Wir nerlangen Slbrüftung auf ber gangen
Sinie, gu Waffer ttttb gtt Saab, in ber Sttft ttnb auf ber ©rbe,
r*'*• wiffen, bafj biefe ffrage nicht nun einem ®ol£ allein,
j^.ibern nur bttrd) internationale üßerftänbigung geluft
werben fann. ®er Wenfcbheit Softtng mufj werben: Qui vis
pacem, para pacem! Wer bett ^rieben will, rüfte gtttn
^rieben!

Samt werben immer mehr auch ^ SSölfer, begiehung§meife
ihre Vertreter in ben ^Parlamenten, bie ©utfeheibung über Krieg
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unb ^rieben fetbft in bie fpanb nehmen. Da mir an baS „@otteS=
gnabentum" nicht metjv glauben, meber für 9Rouard)ien, nocf) für
IRepublilen, erfdfeint e§ unS als eine ber SUlenfcfjfjeit unmürbige
©inridjtung, bafj ein ©inniger ober ein paar SRänuer — ^ei|en
fie nun Könige, Kaifer, SRinifter ober präfibenteu — mit einem
fyeberftritf) baS Unglüct eines Krieges über bie Böller t)eraufbe=
fdjtoören tonnen. Söenn fie nid)t uou großem, autofratifcfjem Dünf'el
erfüllt mären, mürben fie überhaupt folcfje Berantroortungen nictjt
tragen rootlen. $a, menn biefe Berantraörtlichen bann auct) gleich
oor bie Kanonen unb -Bajonette treten ober fonft bie folgen beS

Krieges tragen müßten! Slber roa§ hat Kant, ber beutfdje philofop
fcEjon oor 100 fahren gefdjrieben? Dafj baS Krieg ertlären für
fotehe SRajeftäten bie unbebenflidjfte ®ad)e oon ber SBelt ift, roeit
ber SCRonard} „in feinen Safein, fjagben, Suftfdjlöffern, fpoffeften
unb bergleid)en buref) ben Krieg nicht baS minbefte einbüßt, biefen
alfo mie eine Strt oon Suftpartie auS uitbebentenben Urfachen
befchliefjen unb ber SInftänbigi'eit raegen bem bap allezeit fertigen
biplomatifchen KorpS bie ^Rechtfertigung beSfelbeu gleid)gültig über=

laffen f'ann". Dafj in einem geiftig fo hodjftehenben Sßolf mie in
Deittfdjlanb ber BeicljStag bis pr Stunbe oerfaffungSgem äf?

pr fyrage oon Krieg unb ^rieben noch nichts 51t fagen hat unb
in ©nglanb in ben entfdjeibenben Sagen Quli unb Sluguft 1914
nidjt einmal bie Stimmen aller SRinifter jum ©intreten in ben

Krieg nötig roaren, geigt beutlid), roo unb mie 2lenberungen in
ber 3u!unft nötig finb. llnb menn bie Böller unb ihre Parlamente
ben allfälligen ©ntfd)eib über friegerifcfje Berroicflungen felber in
ber §anb ifaben, merben fie ein machfameS Singe auch über baS

haben, roaS bem Krieg ja immer oorauSgeht auf bie Diplomatie,
biefeS 3errbilb alles beffen, maS man fonft SBalpheit, Offenheit
unb ©harafter p heilen pflegt. Dhcht umfonft fingen bie Stubenten:
„2Ber bie SBahrheit fennet unb fagt fie nie, bereitet fid) oor auf
bie Diplomatie." Kontrolle ber gefamteu auSroärtigen p
litif burd) bie BoIlSoertretung unb Slbfdjaffitng bei
geheimen Diplomatie merben barum $orberungett ber
Böllerbemolratie bleiben. SIE baS ift raahre Lebensarbeit
gerabe mie alle Beftrebungen be§ internationalen 91rbeiter
fchn^eS, beffen SluSbau mir p ben felbftoerftänblicfjerr fielen
bemofratifcher politi! rechnen.
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III.

^oIitifd)e3 innerhalb uttfereS &aterla«be3.

9fad) biefem furpn 93Itcf in einen hellen, großen 3ufunft§=
morgen in ber Sßölferwelt fet)ren mir p unferm SSaterlanb prücf.
SEBir brauchen jet)t nicfjt mehr lange p jagen, baff itnb wie wir
eine nationale unb fc£)Jöei§erifc£)e ipartei finb. Unb e§ ijt flar,
baff oiele grofje Aufgaben cor nn§ ftebjen. SBentt bie ganp 5Belt

jetjt erwachen will, bann wollen wir and) im eigenen SSaterlanb

auf ber jSut fein SEBeitn bie Sofung oon ber Neuorientierung buref)
SDBelt ballt, bann wollen wir biefen [Ruf anct) fürs eigene Sanb

i)t nngebört laffen. 9öir freuen un§ nicht bloff über bie Schönheit,
fonbern aud) über oiele 9ied)te unb Freiheiten, bie wir in unferm
flehten Sanbe haben. 9Bir finb eine Nepublict unb ®emol'ratie. 2lber
wir fügen gleid) bei: Sffiir finb nocl) feine ibeale, oollfonm
mene ®emofratie, wir follen e§ erft werben. SSiet unbemo»

fratifcf)e§ $eug unb Sßßefen f'ornmt manchmal aud) in unferm Sanb
nod) cor. [Recht unbrüberlid), b. h- unbemofratifd) gel)t e§ immer
nocl) in unferm wirtfd)aftlid)en Seben her unb p. Uttfcre 33unbe§=

oerfammlung ift nod) nidjt ba§ getreue Slbbilb oon unferm 93olfs=

ganzen. ®ie Vertreter be§ ©rojjfajntalS, ber SCantiemenwirtfdjaft
unb ber 2Iftiengefellfd)aften finb bort oerhältnismäfjig oiel pht-
reicher al§ bie Vertreter ber wirflid)en 93ebürfniffe be§ 23olfe§.
®arum fd)rieb etwa oor einem Fahr bie 3eitfcf)rift für fd)weijerifd)e
©emeinnütggfeit — getuifs alles eher als eine reoolutionäre 3eit=
fcfjrift —, e§ gehe beSfptb mit allem Forifdjritt unb mit ber

fojialen ©efetjgebung fo furchtbar langfam oormärt§ im Schweiber»
lanb, weil in ber 33unbe§oerfammIung oiel mehr bie jjntereffen
ber Herren, al§ bie Qntereffen ber breiten SRaffen be§ 25oIfe§

oertreten feien. NicE)t al§ erfie§, für ba§ wir auf beut ©ebiet ber
fd)weiprifä)en joolitif arbeiten, aber allem ooran [teilen wir bie

"^otalreoifion ber 58unbe§oerfaffung. Unfere S3unbe§oer=

jung oon 1874 ift nach unb nadj burdt) oiel .ßufätje recht löd)erid)t
geworben. @§ wäre an ber $eit, baff wir bie 74er üßerfaffung,
ber wir ja allerbingS oiel ©ute§ oerbanfen, in neuem ©ewanbe
auferftehen liefen. 9Rancf) ein alte! 3öpfd)en fönnte babei
abgefdjnitten unb mancher wichtige ©runbfat) ber Neuheit be=

rüdfidjtigt werben, freilief), wenn aud) bie STotalreoifion ber
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Sunbesmerfaffung au§ biefem ober jenem ©runbe auf firf) roarten
täfft, haben mir auf bem SBege ber ©efehgebung reid)ltcb) anbere
2trbeit su oerrichten. ÜBir fampfett not altem für eine gerechte
Vertretung unfereS Solf'eS im Statioualrat, für ben Scationat=
rtrtSpropors. Unb mir fdmpfen bafitr, bis baS ©cfjroeijeröolf
erhält, raa§ it)m gehört. SereitS oor bem ß'rteg mar ein fjnitiatim
begehren über biefe Sactje ben eibgenüffifdjett Stäten übergeben
morben. fturj oor Kriegsausbruch), im Quni 1914 rourbe bie §rage
im Statioualrat betjanbett unb abgelehnt. So ging bie jyrage an
ben ©tänberat, ber fie angefid)t§ ber Sßetttage im ©inoerftänbniS
mit bem Statioualrat „bis auf roeitereS" oertagte. Seiber * u

man fiel) bes ©iubructS nietjt ermetjren, bafs bie ganje ©ad)e uo=

fid)t(id) „oerfdjoben" morben fei, bis bie Sailen im fjahr 1917
mieber unter $)ad) gebracht unb niete mächtige Stationalratsfeffel
«lieber für brei ^at)re fidjer gemorben feien. ®enn fo gut ba§
©chmeijeroolf letzthin bie StationalratSroaf)ten üoraatjm unb jroar
bei heftigem 2Bat)tfampf, fo gut hätte es root)t auch bei ^r ernften
SSettlage über ben 9tationatrat§propor$ abftimmen tonnen. Qa,
üietteid)t märe es bem ©ruft ber 3eit febjr angemeffen geroefen,
menn alte Parteien eingelenft unb jur Regelung biefer jyrage bie
.sbanb geboten hätten. ®e«n nor ber VolfSabftimmung über biefeS
Segehren rnüffen bie fßroporsfreunbe feine Stngft tjaben. ®iefer
2Ipfet mirb reif nom Saume falten! ßurjeit bet)anbelt ber
©tänberat bie Quitiatioe unb ba bie ©egner bem Sorfdjtag unter ber
Sebingung psuftimmen fcheinen, baff groffe 2Baf)Ifreife mit jeh«
ober mehr 2lbgeorbneten getrennt roerben tonnen, fo ift 3lu§ficf)t auf
friebliche ©inigung norhanben. ®a§ ift nur recfjt unb gut. ©etbft bie

„Steue ßürdjer ßeitung" gibt eS immer mehr jet, baff ber Stationat»
ratspropors eine roohtbered)tigte jyorberung ber ®emof'ratie fei.
Sie nächften StationalratSmahten mürben fief) nidjt mehr unter ben

gleichen 2ßaf)Ibünbniffen nottsiehen roie bie non 1917.
SBir «erlangen ferner bie ©efejjgebung§initiatioe.

jefst tonne« 50,000 ftimmbered)tigte ©d)ioeiserbürger nur
Steoifion ber Sunbesoerfaffung — fei e§ at§ ganje§ ober in irgenb
einem fünfte — anftreben. SIber fie h<rf>en nii^t baS Stecht, ju
oertangen, baff eilt beftimmt formulierter @efehe§oorfd)Iag bem

Sott jur Stbftimmung oorgetegt roerbe. ®ie eibgenöffifcfjen State

finb §ubem befugt, ber SerfaffungSinitiatioe jemeiten einen ©egem
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norfc£)Iag entgegenjubelten. So wirb oft bte tiefte Sadje tierunmög=
licf)f ober gar trötenb auf bie lange Bant gefdjobett. SBir tterlaitgen
ntet)r Siefpeft oor bem BolfSroitten. SOlan. fagt fo oft: „Sa? 93oIf
roitt" ober „Sa§ SSolf roftt iüd)t." Hub oft genug ftetjt bat)inter nur
bte arteif)errjcf)aft. Sa ift es bod) red)t ttitb billig, bag über beftimmte
Borfdjtäge ber ©efeijgebitng ba§ Boll bireft angefragt roerben f'ann.

©roffe Berfd)iebent)eit f)errfd)t, roeit bie Drbnung biefes ©cbietes
beit Kantonen übertaffen ift, int Stintm unb SBat)tred)t ber
Sd)roeijerbürger. gd) fürdjte, eine gufammenftettung be§ tterfcf)ie=
betten, jetjt beftef)ettbett fanfonaten OiedjteS, mürbe eine rounber=
'icJ)e SJtufterfarte an§ Sage§lid)t förbetit. Sie einen Sctjroeijcr finb
nur in eibgenöffifdjen, attbere nur in fantonaten unb bie britten
nur itt ©emeinbeangelegenljeiten ftimtm unb wahlberechtigt, uott
bett graerggebilbett ber „Bürgergenteinben" gattj jtt fdjtueigeu.
Sie Stufentfjalter finb tjier fo unb bort toieber anberS gehalten. Sie
eibgeuöffifcfje Orbituitg biefer iötaterie toirb immer mehr gttr Üiot=

roenbigfeit. Samt roirb au et) bie ©eroährung bes graitenftimm
recf)te§ fcf)rittroeife erfolgen ntüffett. gaft auf feinem ©ebiet hat
bie geit mehr Steigerungen mit fief) gebrad)t als im Heben ber
grau. Sie getjört läitgft nicfjt allein nur ins .gattS, itt bie ftüdje
ober in bte ftiitberftube, fte ift in SJtaffeit bereits ins luirtfctjaftlictje
Heben hineingeftettt unb ringt unb fämpft um itjr gortfommen unb um
©rroerb, fo gut roie ber SJlantt. Sa mirb aud) bie grau nicht
eroig potitifd) recf)ttoS bleiben fönnett. Sitte Scfjlagroorte reichen
auf bem ©ebiete ber grauenfrage iticf)t met)r auS. Sie nette geit
roirb attcf) ber gratt eine neränberte Steltung tterfdjaffett. Berftetjt fte
uom öffentlichen Heben ber ©egenroart nicfjt oiet - - eS gibt aud) genug
anbere gälte —, fo rotrb fte oott ber fßolitif ber gufuitft met)r uer=
ftetjen. Üttb gerabe bie griebettsfadje ber Bölfer roirb attcf) eine Sache
ber ebten grauen unb iölütter werben. Ser bunte Sotbatenrocf tjat
lange genug aud) falfcfje grauem ttttb SMtteribeate groffgejogen. Sind)
gier müffett nette Singe fiel) Balgt machen. ©S ift für eilt Bolf eine

Saäje ber ©ereegtigfeit, baff nidjt bie eine .Spälfte ber münbigett
9Jtenfcf)f)eit uott ber Betätigung int öffentlichen Heben eroig aue*
gefäjloffen fei.*

* 2Ber über biefett ißuuft ober über irgenb eine f05tetlpotitifefte greifte
Siteratur fjafceu nüü, ber mettbe fief) an bie gentralftette für f05iatc
Literatur in gürui). @r toirb gut bebient.
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Sängft war e§ eine fyorbentng ber bemofratifcheu Partei,
baß bie $af)I ber Shtnbeträte angeftcf)t§ ber StrbeitStaft unb
23erantwortticf)feit, bie auf ilpten Infi?, oon fieben auf neun erhöht
werbe. ?ßarteipolttifc£)e 9Jiacf)trncfficf)ten haben ba§ ?ßoftu!at bi§
jetzt unberücfficf)tigt getaffeit. Unb nun ift wie über 9kct)t artet) btefe
?yrud)t zeitig geworben. ®er Ärieg unb bie gewaltigen neuen Stufgaben,
bie er unferer überfielt Sanbe§bet)örbe brachte, hat für biefe§ Se=

getjren eine ganz neue ©ruitblage gefdjaffen. (gegenwärtig arbeiten
bie diäte an einer bie§bepgiid)en SBerfaffitngiretnfion. Unb bie

neun S3unbe§räte werben atfo fommen.. 2Bir werben aitcl) baran
arbeiten, baß über fürs aber lang 1 ©chweijertanb bie Stürbe
rate com Soff gewählt werben. ®enn fo gut ber dteferenbum*.
bürger in unferem S.aterlanb niete anbere, ratet weniger wichtige
2Baf)ten nornefjmen fann unb muß, fo gut wirb er fieben ober
neun SttnbeSräte wählen fönnen. ®ie @acf)e wirb minbefienS fo
gut herauSfommen, wie wenn nur ein f(einer 3irfel bie 2Iu§er=

wählten bezeichnet unb etliche Leitungen bann SeifaE f'tatfchen.
Unb bafs bann etwa raftfjer auet) eine Süttauffrifchung unb 9Ser=

jüngttng in unfere oberfte £attbe§bef}örbe t)inein fänte atefbei beut

jetzigen ©gftem, würbe ber ©cfjweizerrepubtif fietjer rtictjt fetjaben.
Unb jubem wüßten bie (gewählten bann, baß hinter ihnen ba§

Zutrauen be§ Sollest ftünbe, hast müßte auch ba§ ©efüßl ber
Serantworttichfeit ftärten. ®ie @rfaf)rungen beim 91bfcf)titß best

@implon= unb G9otttjarboertrage§ unb niete pclitifcf)e ©reigniffe
ber jüngften $eit legen e§ "af)e ben eibgettöffifeEjen bRäten bei
ben widjtigften fragen ber auswärtigen ißolitif eine SEftitwirfutig ju
gewähren, Siet beffer at§ ftunbenlange ®ebatten über 9teutratität§=
berichte unb ®inge, bie nicht mehr jrt änbern waren, wäre est

wohl gewefett, wenn faefp unb fachgemäße Beratung bem Smtbestrat
in fo ernfter $eit zur Seite geftanbeit hätte. SBie wir feit 1912 ein
fdjwei§erifche§ 3iüilrecht haben, fo arbeiten wir auch an einem ein=
heitlichen ©trafrecht, in ba§ bann aEerbing§ baS Serbot b''
Stobestftrafe gehört unb an einem einheitlichen ©traf= unb 3it>L
Prozeßrecht. ®aßba»©traf= unb 3ioitprozeßrecht in alten 22 Han=

tonen uerf(hieben ift, mag gute§ Stbnofatenfutter fein. Stber est erfcfjwert
bem einzelnen Bürger fepr, git feinem Stecht zu fontmen unb paßt nicht
meßr in eineßeit, wo@efchäft unbSerfef)r nicht an ber ^anton§grenje
fpatt machen fönnen. SCBie wir für eine weitherzige @ewäf)ruug best
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9Ift)Ired)te§ finb, fo bleibt aitd) ein eibgenöffifcbeS, uott weiter,
freier Dettfweife getragene«! ©er einbrecht unfer $iet.

(Sine wichtige Tsracge unfere? öffentlichen öebettS bleibt bie

ffrembenfrage. StBir Ratten nur Shtsbrucb beb StBettfriegeS etwa
600,000 StuStänber in ber ©d)meis. Dastt t'onunt bann noct) bie
ruiftfet)afttict)e Ueberfrembttng buret) bie nieten anblänbifctjen 7sabrif=
birettoren, bie frentben Stftiengefetlfdjaften, bie Ueberfd)iueinimtng
non ©anbei nnb ©ewerbe mit ÜtitSlanbware itnb bie geiftige Heben
freittbuttg, buret) bie eilt unfertit ©taatswefeu frentber (Seift nietfact)
W un§ ©ingug gehabten hat. ©S nerfdjlimmert bie ©act)e noch,

3 mir ©al)r für Hahr ßetjntanfenbe non Sctjmeherbürgern buret)

Stbwanberung iu§ 2tit§Ianb nertieren. Kurs nor ©tntritt ber Kata=
ftroptje non 1914 mar bas politifctje Departement in ©ern ernft=
haft mit ber Söfung ber fyrembenfrage befdjäftigt. Dabei mürben
bie ©orfd)Iäge ber fogenannten „Dteunerfommiffion" mit bem ^oftutat
ber 3waitg§eiitbürgeruttg ben bunbebrätlictjen Stnträgen su ©runbe
gelegt. Denn bie ^rembenfrage lann nur mit ber ©inbürgentngb=
frage geloft werben, fyebenfaüS bitrfen mir nact) beut Krieg nicht ein=

fach „©ogetftraufjpotitif" treiben nnb fo tun, atb ob biefe ganje fyrage
nicht eine bringenbe £öfung oerlange. 2Bir finb feine ©i)auuiniften;
aber unfere Sofung barf bocl) fein: Die Schweis ben ©d)weisera!
Unb etraab weniger Kniefatt oor bem fyremben unb 2Iu§Iättbifd)eit
würbe unS manchmal wotjt anflehen!

Die ©tettung ber bemofratif(f)en ißartei jitr SJtilitärfrage ift
buref) ben 3nmttg fo* ©erf)ättmffe Dorgeseicf)net. 2Bir finb für bie

©eibehattung unfere? 9Jtiti§heere§, nicht aus ffreube am KriegS=
hanbwerf unb um beS SJtititärS mitten, fonbent ber 9tot geboretjenb.
Die 9tot aber ift bie: ©o lange bie tut? umgebenben Staaten in
StBaffen ftarren unb atte paar ©ahrsebnte einanber mit Krieg über=

Sieben, muffen wir unfere ©renken fd)üt)eu unb für unfer ©eer=
wefeu grof e Dpfer bringen. SBir haben swar aitd) unter tttt§ getegent=

i) „©äbetraffler", bie gerabe feit ttuSbrud) beS SBettfriegeS auef) unfer
©ott in? KriegSungtüct hinein geriffelt bitten, wenn e§ nach
SBitteit gegangen wäre. Dannift aber immer ooit obrit unb oott unten
abgewunfen worbett. 2Sir fiitb wabrfcheiitlid) eine? ber
wenigen ©öfter, bie an gar teilte ©roberttngen beuten
unb einfad) bie ©eimat fchit^ett motten. Stöir finb für miti=
tärifche 2tbrüftuug. 2tber wir wiffett, biefe $rage fatttt nicht oottt
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Scfgoei^eroolf ober oon irgenb einem 93oIf allein qeXöft werben. ©a§
eben ift eine internationale Saclje. Unb gerabe l)ier jeigt eS fiel), roie

wichtig für ein Keines i'anb bie internationale SSerftänbigung im
ffiölferleben ift, ein wie groffeSßntereffe roir an einer Steuorientierung
berSMtpolitif Ijaben. üßjir werben nicfjt alleftrebite gewähren, bie bie
fUJilitariften oerlangen, bie oft met)r oon ber ffrenbe am „SRilitärlen,"
als oon tjöfjeru ©eficIjtSpunfteu fiel) leiten laffen. 2Bir finb für ©ltrcfp
füljntng oon Sparmaffnaljmen aitcl) auf bem ©ebiet be§9JUlitärwefenS,
foiueit Scfflagfertigf'eit unb HTücljtigf'eit unferer Slrrnee baburcE) nicl)t
Schaben neunten. (SS ift aitct) bei unferem fJtilitär nicfjt nötig,
baff mir jebe fOlobe beS fKitSlaubeS einfaef) nacfjatpnen. SDBir fin
für ein tücfjtigcS SlRilijl)eer mit ßud)t, Orbnung unb ©efjorfant,
aber mir oerlangen, baff ber Bürger unb SOteitfcf) aitcf) im Sol=
baten oon feinen Söorgefelften geachtet unb baff ber ©olbat uicl)t
einfaef) als „flRenfcljenmaterial", als Dhtmmer unb tote ßaf)Lbe=
fjaubelt werbe. (SS ift gut, baff bie militärifcfjen Sacljüerftänbigeu
nun felber mit bem „preuffifdjen ©rill" unb bem blöbett „5lbfat)=
Hopfen" wieber abjufatjren gebeufen. Sftit etwas nteßr SBerftanb
unb gutem SKillett oon oben hätte wof)l manche böfe „9Jiilitär=
affäre" ber lebten ßaljre oermieben werben tonnen. 2Bir finb
gegen alleS @igerl= unb ©ecf'entum unb gegen ben finbifdfeu
©amafcljenbienft, welche ©Singe fiel) ja gerabe int SRilitärmefen immer
gern breit machen. 3Bir wollen nicfjt, baff unfer ilRilitär „ein Staat
im Staate" werbe unb immer eine Stluft swifcljen einer 9Jtilitär=
f'afte unb ben gewöhnlichen beuten bxtref) unfer SSolf getje. ©ie
ßioilgewalt foll feber^eit über ber Sftilitärgewalt fteljen. Sffiir wollen,
baff bttvef) 9Jiilitäroerficf)erung unb reichliche SBehrmannSunterftühung
bie öfouomifct) Scljwacfjen ttttb bereu ßantilien oor harter SRot,
bie etwa buref) ilRilitärbienft entfielen bann, bewahrt bleiben, unb
baff aucl) in ben 3oIöoerf)äItmffen ein billiger SlitSgleicf) oon unten
netef) oben ftattfiube. ©ie SOlotion eineS bemol'ratifcfjen UlationaH
rateS betreffenb ©rl)öl)ung bes SolbeS für bie Solbaten war jeben
falls feljr jeitgemäff, unb fie würbe bieSmal oont föttnbeSra:
prompt, noch gatts fürs oor ben fJiationalrat§wal)Ien 1917, erlebigt.
©ie Solbaten werben für biefe fRafctjtjeit wof)I fßerftänbniS gehabt
^abeit. ©er ©eift ber ©emofratie muff artcf) itt unfern: 9JliIitär=
wefeit oben auf bleiben!
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IV.

^te fojialc ftrage.
3111er grageit roictjtige unb grofje ift für bie ©egenroart bie

fogiale grage. 'Sie ift bei* ißrüfftein für jebe rechte Sentofratie.
Senn roa§ Reifen fcf)Iiefilicf) beut 9Jtenfcf)en einige bemofrntifcfje
9iecl)te, roie Stimmrecht --ffia'hlrecht .Qnitiatiur'ccfjt nnb 9tehnlicf)e§,
raenn er in feinem täglichen ©rroerbslebeu nie über brücfcnbe 9tot
unb Sorge f)inau3fommt? 3öie feilte im 33oIf§leben eine wahrhafte
Semotratie fiel) hüben tonnen, raenn t)anb!et)ntm bie ©lieber
Mefe§ SSolfei» fiel) im rairtfcf)aftlicl)eu Sehen eroig roie Konfitrrenten

oer gar roie geittbe gegenüberstehen? Unb bocl) ift bie§ ginn guten
Seit ba§ lOterf'mal be» heutigen Seben§. ßurgeit t)errfcl)t in unfernt
roirtfchaftlichen Seben ber Kampf aller gegen alle. Unb eine grofje
SJtenge 9Mfe§ fommt nie über bie harte 3cot £)tnan§ unb f'auu
nie frei unb froh aufatmen. 2Ba§ Söunber, roenn bie au ber
Schattenfeite be§ Sehern? fich Sit einem geraaltigen ßug sitfammem
fcharen unb norroärt? raanbern möchten, um fiel) auch einmal etroa?

an ber Sonncufeite be? ©litcfe? niebergulaffen. Senn nicht ba§ ift
ba§ $iel ber 9Beltgefcf)icl)te, baff SDtitlionen 9Jtenfcl)en einigen
Sattfenb ober £>unbert „©beigeborenen", ©roffinbitftriellen ober
fonft non ber beftehenben Unorbmtng 93egünftigten gronbienfte
leiften. ©rofs unb reich, weit unb frei ift bie ©tutter ©rbe unb
fie bringt allerorten folcf) eine glitte non ©riftengmitteln henrar,
baff bie 9Jtenfc£)en alle baooit leben tonnen. Ünb fchliefflict) ift bie
fogiale grage auch nicf)t ^ne Stagenfrage, eine ©elb= ober
Sohnfrage, fonbern e? ift bie grage be? 9Jtenfd)fein§ unb ber
menfctjenroürbigen Seben§geftaltung. gurjeit beftetjt nielfach noch
ein gang fatfct)e§ iöölteribeal. Sioclj fegen niele Hölter ihre ©röfje barin,
bafj fie bann unb mann auf ©roberungen ait§giehen unb in Kriegen
gange Unfummen nerfchleubern, roäljrenb bie SJtaffen ber eigenen
ißolt?angel)örigen in Unraiffenheit unb Sirmut gu ©rttnbe gehen.
Jarin aber befteht bie raahre ©röffe eine? 93olfe§, baff e? im

eigenen Sanbe Krieg führt gegen alle Unraiffenheit unb gegen alle?
Unrecht gegen bie Verarmung ber SOtaffen unb bie 91ot ber öfo=

nomifch Schwachen. Sie tatträftige SJtitarbeit an ber Söfung ber
fogialen grage roirb ba§ SRertmal für eine 9Solf§partei fein.
SJtögen menfchlicfje Sattheit ober atlerhanb Kaffeeträngehen etroa
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nocf) immer bie SJteinung oertreten, mit |)abermue?=®ffen (bei=

läufig gejagt: etwa? fefjr ©efunbe?!) unb meljr 3ufriebenl)eit ber
unteren ©täube märe bie fokale fyrage gelöft, beut iieferblictenben
f'ann bie befteljenbe Slot unb bie ^ompligierttjeit aller bamit oer=
bunbenen Probleme nicEjt tierborgen bleiben. Unb wenn etroa in
einem ftaat?bürgerlid)en Vortrag neben einem ganzen Raufen ®ingc
wie ein fromme? Stnljängfel meiften? auct) nocl) bie fojiale ^rage
aufmarfdjiert, roeil fie artd)" roid)tig fei, fo bürfen mir wogt
fagen: ®ie fojiale jjrage ift nicljt nur eine wichtige $rage neben
nieten anbent, fie roirb immer mefjr bie mistige Srage eine?
SSoIl'e? merben, ba? feine Stufgabe nerftetjt. ®a? roirb roofjt Me

eigentliche ÜDtiffion ber ©djroeh in ber 2öeltgefd)id)te werben,
wir non einer ®emofratie auf bem ißapier eine ©emofratie
be? Sebeit? werben unb bie fojiale fyrage p töfen nermögen.
®ie bemofratifctje ißartei arbeitet tatfräftig auf biefe? $iet f)in.
Unfere fokalen unb noI!§roirtfet)aftliefen bßoftubate greifen tief in
ba? beftel)enbe £ftect)t unb in bie beftetjenbe Drbnung ein.

©reifen wir auct) ba au? ber $ütle nocl) einige befonber?
roidjtige fünfte fjerau?. ®en!en mir an ®inge, bie ttnfer ganje?
33ol! angeben, fo ftef)t ba rooljl in erfter Sinie bie £eben?mittel=
frage. 2Btr Ijaben befanntlid) batb naef) 2Cu?brad) be? Kriege? ba?

©etreibemonopol betommen. Unb e? iftfemtjeidjnertb, ba? @etreibe=

monopot ftefjt unter unferm üfftilitärbepartement; ba? Ijeifjt eben:

erft ber SBeltf'rieg tjat e? pftanbe gebracht. 3roar haben bemo=

fratifdje unb fojiatbemofratifdje Slbgeorbnete ber S3unbe?oerfamm=
litng je unb je auf bie SJtifere in unferer iörotoerforgung t)in»
geroiefen, aber beim S3unbe?rat ftet? taube Dljren gefitnben. Unb
bann? ©in paar SJtonate naef) 2tu?brud) be? Söeltfriege? erflärte
ber SSorftetjer be? fdjroegerifdjen 2Mf?roirtfc£)aft?bepartement?, er
habe fid) nun au? einem ©egner p einem greunb be? ©etreibemono=
pol? belehrt. Stile Stage befommt e? jetjt ber iöürger unfere?
SSotfe? p fpüren, roo SBudjer unb roilbe Seben?mittetfpe!utation
unfer SSolf t)iufüt)ren. ®arum tierlangen wir, baff bttrd) ©ctjaff
eine? S3unbe?monopot? nicht blofj ba? S3rotgetreibe, fonbern bte

für alle notroenbigften £eben?mittet unb 23ebarf?artiM ber roitb
fürlidjen Preistreiberei entpgen roerbeit. SJtögen fid) bie Settte,
wenn fie Suft haben, bie ©peMation mit ©fjampagner unb ähnlichen
©ingen gefallen taffen, roa? ba? ganje SSolf — ber einfache SJtann
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rote her trorrteljme — alle $age al§ notroenbige§ ©xiftenjmittel
bebarf, fall ber roi(lfürlicf)en Verteuerung oon Staates) roegett ent=

jogen bleiben. SSBir fittb nicht jyreuttbe berSJtonopoIe um jeben
bßrei§, e§ fattn bamit ja aucf) allerlei unnötige Vureanf'ratie uer=
bttnben fein. Slber roir fittb für bie SUbnopole, bie bas Slllgemeim
intereffe uerlaugt. SBefentlicl) in ba§ gleiche (Gebiet rechnen roir
bie fyörberttng be§ ©enoffenfcfjaftSroefens. ®ettn bie ©enoffem
fdjaft ift bie ©emeittfcf)aft, roo allgemeine $ntereffen über blofj
prioate jjntereffen überwiegen tonnen. S)er ftarf'eti ©enoffenfcl)aft
roirb immer mehr eine prei§regttlierenbe Vebeutuug itt ttnferut SBirt=

aft§leben sut'omnten. ©ie roirb attcl) immer ntetjr bie $orm
werben, mit ber fiel) bie 9Jtenfc{)en gegen bie 2(tt§roücf)fe be§ 5bapi=

tali§mit§ mit ©rfolg roeljren tonnen.
®enfeit roir an bie roirtfehafttief) Schwachen. Sin bie Sinnen

im eigentlicljen Sinne beei 2ßorte§ j. V. ©§ ift fieser bitter, arm
ju fein. Slber sroeimal bitter ift e§, roenn man babei bann gar
noct) einer berslofeit Slrmenbehörbe in bie .vSanb fällt ober unter
bie Stäber einer rücfftänbigen Slrmengefepgebung gerät. Unb itnfere
auf fantonalent Stecht ntljenbe Slrmengefefsgebung ift au Dielen
Orten ttocl) reetjt rüctftänbig. ©ie gef)t meiften? auf Verljältniffe
uttb Reiten sitrücf, bie längft überholt ftnb. ^seijt l)errfc£)t in ttnferm
Slrmenroefeit in ben meiften Kantonen nocl) ba§ Vürgerort^firiitsip
unb Seute, bie itjr Sebett laug au einem Ort fiel) aufgehalten
haben, müffeit, roenn fie arm geroorbeit fittb, oielleicht 51t guter
Set)t noch (£l)ur nach Vafel ober nun ©euf in ben Danton
^hurgau roaitbern, roenn bie Slrmenbehörbe fie l)etttt ruft, unb
ein großer Seil ber 2Jtül)eroaIt im jetzigen Slrmenroefen ntttfs auf
au§roärits> roohnettbe Seute oerroenbet werben, bie bie Slrmenbehörbe
gar nicht fennt, bie Vefjörbe ba§ SBot)itor±e§ aber gatts gut feinten
würbe. ®a§ Slrmenroefen ber 3ufunft mttf; barum auf bie @runb=
tage ber SBohnortunter ftütsung (3Bohnort§ tprinsip) geftellt

erben, ©iite Slnsal)! Kantone haben auf gleicher ©runblage fcfjott
Honforbat oereinbart unb feit Slu§brucl) be§ Äriege§ hat fich

ber ^rei§ ber Äonf'orbat§fantone erweitert. Slber gerabe bie, bie
e§ am nötigften hätten, treten manchmal nicht bei. ©iite eibge=
nöffifcl)e, einheitliche ^Regelung ber Slrmenfrage roirb immer mehr
Sur Stotroenbigf'eit. üDann follten auch fr® fogenannten Vürgergüter
für ben .Qroecf ber Slrmenunterftühung hetangesogen werben. ©3
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berührt fnft fomifd). tßenn ietft in ber Sunbe§»erfammfung (etroa
bei ber (Sinbürgeruug&frage; bie $rembenfrage ftreift in btefem
^unft bie Jyrage beb Slrmeumefem?) uon beut fogeuannten „23ttrger=
zapfen" bie iRebe ift, bann fommt gang ficfjer irgettb ein fRationatrat
unb erffärt: Sfber bie 93ürgergüta; follen bocf) um beb öimmels» SMlen
unaugetaftet bleiben. Gljer liege man bab Satertanb gtt ©ntnbe
geben, ©ctjreiber bie§ erinnert fiel) mit UnroiHen an eine 23ürger=
gemeinbe, bie jährlich neben anberem an bie ortbaitmefenbeu Bürger
40—50 fyr. Sargelb »erteilte. Sie gange 53ürgerfcf)aft, artet) ber
SRillionär unb alte bie, roetetje 50, 80 unb 100,000 fyr. Vermögen
bejahen, {trieben bie paar {Saufen in bie Stafcfje; nur bie Bürger
bie im Slrmenhaub ber gleictjen ©emeinbe fiel) befanben, ert)ielten
biefen „©ürgermttgen" nict)t. So molfte eb bab {Reglement ber
ÜBürgergemeinbe, unb bie {Regierung Ijirtte bab {Reglement gutge=
beigen. Unb bact), für arten mären bie 40 »ber 50 fyr. nötiget:
gemefen alb für bie Bürger im Slrmeuhaub? itöir meinen, bie {Bürgern
griter füllten beit Söebürftigen in erfter Sinie gugttte trimmen.

Rubelt üfbnomifch Schwachen geboren artet) bie, bieif>r 5?ebeatlang
gearbeitet unb gefpart baberr unb boct) feinen {Rotpfennig für bie
alten Sage auf bie Seite legen tonnten. Sßer erinnert fict) nicf)t
oft mit 3»rn unb Scf)am baran, mie fotcEje Seute, ractfjrenb bie
anbem in Saub unb S3rait§ leben, I)in= unb Ijergefctjoben roerben,
bib fie fiel) fdjliefjlicf) in einem 2trment)ait§ ober fonft einem ftiffen
SBinfef fict) gttr {Rrtf)e legen fönnen! Sa ntufj bie 2flter§ unb
fjnoalibenoerficbenntg errbtief) Söanbel fcljaffen. 23or beut Krieg
I)at§ immer geljei^eat, eb fei für foldje fogiale Stufgaben fein ©elb »or=
bauben. Ser Krieg fjat gegeigt, baj) artet) itt rtnjerm ißolf »ief mehr
©etb »orfjanben ift, alb man fjaben motlte unb gubent haben ja
etliche Saufettb auef) in uufernt fßolf roälfrenb beb Krieges» ihren
guten „Schnitt" gemacht. Seift barf bann bie Semofratie bie Sorge
für bie Sitten, ©ebrectjticfjen unb Smiafiben in ihrer SJtitte nid^t
raeiter einfach Sufall übertaffen. 9Ran neunte bab ©etb, ror
e§ »orlfanben ift. Sann toirb man artcf) bie SRittef für biefes,

Sogialroerf finben. Unb mie man fetjoar lange bäumt gerebet tjat,
baff einft bie ©rträgniffe beb Sabafntottopolb für bie 2tfterb= unb
Snoatiben»erficf)erung »erroenbet merben, fo haften mir an biefem
fßoftulat and) in 3ufrmft feft. Gcinftro eilen ift bab Sabaf'monopof
in ber S3unbe§»erfamntlrtng abgelehnt roorben. @b rcirb boef) einmal
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fommen itixb bann bie fyinantientng. eine» groffen SotiafwerfeS
beS ^rieben* möglich machen. Stuf bie gleiche Sinie [teilen wir
bie Sorforge für baS ffierfonat bev allgemeinen SunbeSoerwaltung
bitrcf) (Schaffung einer £nlf§faffe nnb bie [yürforge für bie 3nbuftrie=
arbeiterfefjaft bitrcf) bot Slttsbau nnferer [yabrifgefelggebung, Untied
im Sinne einer fberabfetgnng ber Slrbeitsgeit, Sd)ut3 nur ÜluSbeutnng
ber fyrauen unb .ftinber, Sefümpfung ber ttlrbeitslofigfeit unb
ä£)nlicf)er 33e[irebungen, bie gleiche ^iele oerfolgen.

Tvreilicf), ein Staat, ber bie fojialett 9lufgabeu löfeit will, muff
attcf) bie fftittel ba^tt Igaben. Sarnm bilbet bie [yinantreform
er fpringenber ^unft in ber fcf)tuei5eri[cf)en ßufunftspolitif. ©e=

fu.,ot mir eS offen: 2Bir l)aben lange genug in unfernt Satew
lanb gar feine fyinaigpolitif gehabt. Söir Igabeit gleic'hfam „rwit
ber ihaitb in ben DJittnb" gelebt nnb bot ganten eibgcnöffifchcu
ÖauShalt einfeitig auf baS Grgebnis ber ffölle abgeftellt. Söir
haben nicht gebucht, baff eS faft über Üiacl)t anbers fommen faun.
llnb es ift anberS gefonunen. ©ine fRilliarbe fhiobilifationsfchulb
bis Gnbe 1918 unb etwa 100 fötillionen Sentit in ber cibge=

nöffifcfjett Staatsrechnung bis ©übe 1917, baS ift ba» unerfreuliche
93ilb ltnferes [yinangftanbes. Sa ift es begreiflich, baff bie Crb=

mtng unfereS fyinanghauShaltes immer mehr eine wichtige fyrage
wirb. fOlit Hoffen fpf(äftercl)en unb halbem SRaf?regeln fanu ba
nicht mehr geholfen werben. GS muff etwa» ©ruubfatjliches unb
©angeS gefdjaffen werben. Sßon vornherein barf oerlangt werben,
bah öa§ *"ele ©elb, baS wir jttr ffierjinfitng unb l'lmortifatiou
ber 9JtobilifatiünSfcf)ulb unb jttr Secfung ber Sefigite ber StaatS=
rechnung brauchen, nicht einfach bitrcf) erhöhte ffölle attS beut Sßolt

herau§gefcf)Iagen werben barf. 2Bir fittb attcf) für iubirefte Steuern,
aber für folcf)c, bie nur ben 23efit) erheblich belaften unb nicht ben
flehten Statin. Sie ©rf)öl)itng ber ßölle aber fcfjafft Serteuerung
ber SebeitSmittel unb belaftet burdjfifjnittlid) bie groffe Staffe beS

SWf'eS, ben SOtittelftanb unb bie fleinett Seilte mit ihrer weift
g. ern Sfinberfdjar oiel mehr als bie reichen Seilte. 3Som SitttbeS=
ratStifch aus, in fßarteioerfammlungen unb auch rmtt ^>er freifittttig=
bemofratifd)en Partei aitS ift in ben letzten fahren oft erflärt
worben, baff jttr Secfung ber jetzigen ©taatSfcljulb vor allem ber
Sefih herangezogen werben traiffe, stachen wir etiblicf) ernft mit
biefem mehr als gerechten ©ritnbfat). Sie birefte SunbeSfteuer,
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bie com Bermögen unb Befih mit befiimmter ßölje erhoben wirb,
f'ann unS aus ber jetzigen ginanjnot fjerausfjetfeit. Sie f'ann er=

boten werben, obue bafj ein einziger ber reichen Seute in unferm
Batertanb beSwegeit Langel leiben mup! Pju biefem Littel ntüffen
mir greifen, el)e unb teuer man wieber blofj mit bpftäfteretjen an
unferm tränten QÜnansbauSbatt henunboftert. ©S ift bas gewifj
ein neuer ©runbfatj, ber auf etbgenöffifc£)em Bobeit jur flnwem
rocnbitng fommt. St ber neue ßeiten uertangen and) neue SBege
unb Glittet. 9)1 an fage nicht, bie birefte BunbeSfteuer fei unbe=

mofratifd), weil fie nidEjt alle "Bürger telaftet. Sie Semofratie
teftebt nietjt in einer üben, fdjatlonenbaften ©leidjmacherei. S
verlangen ja and) nicht, baff jeber Bürger in einer Bitta rootjue
ober im Stutomobil beruntfabre. ©erabe fo roeuig f'ann mau uerlaugeu,
baff alle fo reid) feien, baff fie birefte BunbeSfteuer bejahten ntüffen.
fiter bie, bie es baten unb oermögen, bürfen in beut ißunft mobl
attd) metjr teiften. Sie ©egner fträuten ftd) jurjeit gegen bie
BunbeSfteuer meift nod) mit bem Slrgumcnt, bei bett be'ftebenben,

teihueife fo traft ungerechten Steuergefetjen ber uerfdfiebenen ßantoue
führe bie ©rtjetung einer BunbeSfteuer nur §it neuen Ungered)tig=
feiten. 9)tan meift auf bie ßriegSfteuer Igin. Sa fanit man ruljig
autmorteu: jybr tfatt eS ja in ber öattb, and) für bie fantonale Steuern
gefetjgetung iffianbet, Drbnung unb gefunbe ©ruttblagen gu fetjaffen.
Bbr tonnt buref) Beuifton beS ©rbredjteS im eibgenüffifdjen gioitrecht
bie amtliche jjnoentarifation in alten SobeSfätten einführen
unb bann habt ihr mm beut auf morgen für baS ©teuermefen beS

©cbweijeruotfeS eine gefunbe BafiS gefefjaffen. Sie amtliche$noentari=
fatioit ift nicht baS einzige, aber ein fehr wichtiges SJtittet, um alter*
orten beit Steuermagen aitS beut Sumpf 31t heben. Bafel unb Sippen*
3e(t unb anbere Kantone haben bamit nur gute (Erfahrungen gemacht.
Zürich hat am 25.9tooember 1917 fein nettes ©teuergefetj mit biefem
©runbfatj mit großem 9Jtef)r angenommen, ©t. ©alten, Shurgctu unb
anbere ©tänbe werben auS ihrer Hinang* unb ©teuermifere 0*' ~

amtliche Qnoentarifation nicht herauSfommen. Stlfo wenn ber V -

triotiSmuS will, fo wirb er wolft bie birefte BunbeSfteuer unb bie

gefunbe fteuertedjnifche ©runblage bafür fdjaffen tonnen. Seicht
tonnen burd) Berfdfärfung ber türiegSgewinnfteuer unb eine 9teu=

orbnung ber ©runbfätfe bei ber 9Jtititärpftid)terfahfteuer ber BunbeS*
faffe ebenfalls uermehrte Btrttel jugefüf)rt werben. ©0 erblüht bann
30
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roiebet eine ©ibgenoffeufdjaft, bie aucf) finanziell it)ren Aufgaben
geroacljfen ift.

®a§ finb ein paar wenige Stnbeutungen itnfereS neuen Partei»
Programms. Unfere fyreunbe fefjcn, mir fjaben reidjlicf) (Stoff für
bie nädffteit Qafjrjelpite. SDBir roiffen roolff, baf? nicfjt alles, wa§
mir auf beut fßrograntm Ijaben, nun ijeut auf morgen fontmt. ®ie
®emofratie ift eine 3ad)e ber ©ebittb. Slber fie ift zugleiä) eine

©act)e ber gufunft, ba§ fdföite, grojje ;',iel ber 33öffer= itnb ber
9)ienfcf)t)ett§entwicf:tung. Stn biefeS fjbeal glauben mir. (Dafür motten
mir — freubig mit aitbern Parteien, roo fie gleiche Qiete ner=

folgen, genteinfam — arbeiten ittib ltnfer 33off begeiftern. (Dafür
ögen unfere SSertreter in (Parlamenten unb "Beworben eintreten.

(Sieg oerljei^enb fott uns biefeS fybeat mitten in alltäglicher fßffidft
unb bei all unfrer Slrbeit für SSolf unb 33atertanb ooranteucfjteu!

©t. ©aßen, im fjmtuar 1918.

^cittvalfomitcc.

2.5.5 Kantonales Programm von 193P

Allgemeine Grundsätze
Seit den Verfassungskämpfen vor 100 Jahren, die unter der Führung von

Thomas Bornhauser zum Sturze der frühern Aristokratie geführt hatten, liegt
im Thurgau die öffentliche Gewalt in der Fland des ganzen Volkes. Der Grund-
satz der Gleichberechtigung aller Bürger in politischen Fragen hat sich bewährt.
Wir betrachten auch heute die Volksherrschaft (Demokratie) als die beste
Staatsform und sind bestrebt, die dem Volke übertragenen Rechte und Freihei-
ten zu verteidigen und zu mehren.

5 StATG, 8'631'0.

180



Die Selbstregierung eines Volkes ist als ein hohes Kulturproblem zu werten.
Sie erfordert jedoch vom Einzelnen einen hohen Grad von Gemeinschaftsge-
fühl und politischer Reife. Keiner darf sich der sittlichen Pflicht entziehen nach
seinen Fähigkeiten am Wohl der Allgemeinheit mitzuarbeiten. In erster Linie
muss von Jedem volle Erfüllung der beruflichen Pflicht und das Streben nach
Vervollkommnung verlangt werden. Damit erwirbt er sich auch das Anrecht auf
eine ausreichende, menschenwürdige Existenz. Dann verlangt das öffentliche
Interesse ein geordnetes, harmonisches Familienleben, eine gewissenhafte,
ernste Kindererziehung. Von der Ueberzeugung ausgehend, dass das Fortkom-
men und Wohlergehen jedes Menschen besonders von einem kräftigen Willen
und einem guten Bildungsgrade abhängt, betrachtet die demokratische Partei
die kulturelle Elebung des Volkes im allgemeinen, die körperliche und geistige
Ausbildung des Einzelnen als eine der vornehmsten Aufgaben. Sie fordert von
jedem Menschen auch insbesondere ein starkes Interesse an allen Angelegen-
heiten von Gemeinde und Staat, ein tiefes Gefühl der Pflicht zur Mitarbeit und
Mitverantwortung.

«Alles, was lebt, verändert sich.» Das gilt auch für die öffentliche Verwal-
tung, für die Gesetzgebung, für das Erwerbs- und Gemeinschaftsleben. Unter
dem Einfluss von Wissenschaft und Technik sind die Produktions- und Ver-
dienstverhältnisse des Menschen einer beständigen Umgestaltung und Verän-
derung unterworfen. Diesem Wechsel in den Formen des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens muss sich jeder Mensch und jedes Gemeinwesen in fortwäh-
render Entwicklung anpassen. Das ist ohne tatkräftige Mitwirkung aller Glie-
der unmöglich. Jeder Bürger hat die Vorgänge im öffentlichen Leben zu verfol-
gen und seine Beobachtungen und Erfahrungen in den gemeinsamen Beratun-
gen zur Geltung zu bringen. Die Demokratie erblickt daher ihr vornehmstes
Ziel in der politischen Schulung der Stimmberechtigten, in dem Bestreben, alle
zum Bedürfnis gewordenen Änderungen und Verbesserungen herbeizuführen.
Sie geht von der Erkenntnis aus, dass nur durch gründliche Auseinandersetzung
im Streite der Meinungen, nötigenfalls im politischen und wirtschaftlichen
Kampf, Abklärungen herbeigeführt werden und neuen, berechtigten Geistes-
Strömungen zum Durchbruch verholfen werden kann. Die demokratische Par-
tei erwartet von allen Gutdenkenden unerschrockene, aber sachliche, nicht
verletzende Kritik und den kräftigen Willen zur Unterstützung berechtigter
Reformbegehren. Damit wecken wir im Volke ein reges öffentliches Interesse
und leiten das Gemeinschaftsleben in gesunde, fortschrittliche Bahnen. Wir
fördern auch das gute Einvernehmen und das gegenseitige Vertrauen zwischen
der öffentlichen Verwaltung und dem gesamten Volke.

Die demokratische Partei will nicht einer einzelnen Klasse, sondern dem
Volke in seiner Gesamtheit dienen. Im Wesen jeder wahren Demokratie ist es

tief begründet, dass ihre Sorge insbesondere auf die Unterstützung der Schwa-
chen und Hilfsbedürftigen gerichtet ist. Ihr Ziel ist daher die Verbesserung und
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Sicherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter, der Ange-
stellten. Kleinbauern und Kleinhandwerker. Die Wirtschaftsordnung muss in

eine Form gebracht werden, unter welcher alle Klassen nach ihrer Bedeutung
sich behaupten und entwickeln können und wo jeder Mensch, sofern er seine

Pflicht erfüllt, seines Lebens froh werden und an den Errungenschaften und
Gütern der Kultur teilnehmen kann.

Die Existenz einer starken, demokratischen Partei als ausgleichende Gruppe
ist für jedes Gemeinwesen eine Notwendigkeit. Sie lehnt jede extreme Standes-
und Klassenherrschaft ab. Klassenkampf und Diktatur von links, Beherr-

schung und Ausbeutung des gesamten Wirtschaftslebens durch das Grosskapi-
tal von rechts, haben mit wahrer Demokratie nichts zu tun. Unser Streben ist
die Durchdringung der Volksgesamtheit für den schönen Gedanken und den

notwendigen Ausbau der wirtschaftlichen und sozialen Demokratie. Wenn die

demokratische Bewegung auch einen schweren Kampf zu bestehen hat, indem
sie nach zwei Fronten, nach links und nach rechts, kämpfen muss, so ist ihre

Aufgabe doch jederzeit gemeinnützig und dankbar.

Politische Postulate I
In den Vordergrund stellen wir hier die Revision der thurg. Staatsverfassung.

Sie ist heute nach manchen Richtungen hin eine Notwendigkeit. Vor gar nicht
langer Zeit ist im Grossen Rat versucht worden, durch eine blosse Erhöhung der
finanziellen Kompetenzen des Regierungsrates und des Grossen Rates dieses

Revisionsbedürfnis abzutun und alles Übrige beim Alten zu lassen. Wir unter-
stützen lebhaft diese Erhöhung der finanziellen Befugnisse, denn sie ist bei der

eingetretenen Geldentwertung unumgänglich nötig. Aber mit diesem blossen
Flick ist es nicht getan. Unsere Verfassung stammt aus dem Jahr 1869. Sie war
ein gutes Werk und hat wertvolle Dienste geleistet. Aber die Zeit schreitet vor-
wärts und ruft neuen Ideen. Die heutigen politischen, wirtschaftlichen und so-

zialen Bedürfnisse verlangen eine Anpassung der staatlichen Aufgaben an die-
selben und so ist denn auch von unserer Fraktion aus eine Totalrevision der

Staatsverfassung verlangt worden. Dabei legen wir Wert auf die Erhaltung und

Verteidigung unserer Volksrechte und auf einen wirksamen Schutz gegen die

Verletzung von Verfassungsbestimmungen. Ferner ist nötig eine praktischere
Einteilung der Verwaltungsgebiete und Zusammenlegung von kleinen Beam-

tungen, wie dies die demokratische Fraktion in der Motion Deutsch verlangt
hat. Eine möglichste Vereinfachung des staatlichen Verwaltungsapparates ent-

spricht dem Sinne und Geist des Thurgauervolkes. Für die öffentlichen Beam-

ten und Angestellten werden, entsprechend dem Grade ihrer Verantwortlich-
keit, der zur Bekleidung des Postens nötigen Vorbildung und dem Dienstalter
ausreichende Besoldungen verlangt, damit jeder ohne Bedrückung durch öko-
nomische Sorgen, dagegen im Bewusstsein seiner grossen Verantwortung, dem
Staate mit Freuden dienen kann.
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Bereits ist für eine Reihe von Kategorien staatlicher Funktionäre diese Neu-
regulierung vom Grossen Rate durchgeführt worden. Weitere werden noch
nachfolgen. Dafür hat jeder seine volle Arbeitskraft in den Dienst der Allge-
meinheit zu stellen (Aufstellung von Arbeits- und Pflichtenheften). Durch die
Einführung eines Verwaltungsgerichts soll ihm die Möglichkeit geboten wer-
den, gegen allfällige ungerechte Behandlung und Übergriffe Schutz zu finden.
Auf dem Gebiete der Gesetzgebung sind in den letzten Jahren erfreuliche Fort-
schritte erzielt worden und das Thurgauervolk hat gut ausgearbeiteten Vorlagen
auch seine Sanktion erteilt, ein Zeichen dafür, dass es Vertrauen verdient und
dieses auch zu würdigen weiss. Sofern in der gesetzgebenden Behörde bei der
Beratung die Bedürfnisse des praktischen Lebens sorgfältig geprüft und be-

rücksichtigt werden. Dagegen besitzen wir noch eine grosse Zahl älterer Geset-
ze und Verordnungen, die einer Durchsicht unterzogen und in einem zeitgemäss
revidierten Gewände dem Volke vorgelegt werden sollten. Die Gesetze haben
den Zweck, dafür zu sorgen, dass sich das Nebeneinanderleben der Menschen
nach den Normen der jeweiligen Rechtsanschauung vollzieht. Sie begünstigen
aber die Übertretungen, wenn man unterlässt, nach gewissen Zeiträumen über-
lebte gesetzliche Vorschriften der geschichtlichen Entwicklung und den neuen
Bedürfnissen anzupassen.

Von wesentlicher Bedeutung ist das Postulat der Wahl der Gerichtspräsi-
denten durch das Volk. Bis jetzt werden diese durch das fünfköpfige Gerichts-
kollegium bestellt. Im Laufe der Zeit sind dem Gerichtspräsidium derart zahl-
reiche, wichtige und einschneidende Kompetenzen übertragen worden, insbe-
sondere bei dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches (kantonales Einführungs-
gesetz) und durch die neue Zivilprozessordnung des Kt. Thurgau, dass die Öf-
fentlichkeit ein ganz grosses Interesse an der Art der Besetzung dieses bedeut-
samen, verantwortungsvollen Postens besitzt, weshalb das Begehren nach
Volkswahl seine volle Berechtigung hat.

Bei den politischen Postulaten muss man heute auch auf die Frauenbewe-

gung zu sprechen kommen. Die Frau als Lebensgefährtin des Mannes, als Mut-
ter und Erzieherin der Kinder hat zur Förderung des Familienglückes, zur Her-
ausbildung einer neuen hochwertigen Generation und damit zur Hebung der
öffentlichen Wohlfahrt eine schöne Mission zu erfüllen. Ihr wichtigstes und se-

gensreichstes Arbeitsgebiet soll nach der Natur ihrer Stellung der Familienkreis
bilden. Je nach den persönlichen Anlagen ist sie geeignet, in speziellen Frauen-
berufen (Gewerbe, Bildungswesen, Fabrikarbeit, in privaten und öffentlichen
Verwaltungen und Betrieben) im allgemeinen Wirtschafts- und Erwerbsleben
tätig zu sein. Die Wichtigkeit der Frauenarbeit in unserem Volkstum drängt da-
her förmlich dazu, dass sich die Frau auch im öffentlichen Leben gemeinnützig
betätige. Grundsätzlich und analog dem Vorgehen anderer Staaten sollte ei-

gentlich das allgemeine aktive und passive Frauenstimmrecht postuliert wer-
den. Dagegen hat in der Schweiz und insbesondere im Thurgau, wo die Volks-

183



rechte weitgehend ausgebaut sind, der Gedanke des Frauenstimmrechts noch
nicht allgemein Wurzel gefasst. Man vergleiche nur die Ergebnisse der Volksbe-
fragung in Arbon, wo eine ablehnende Mehrheit resultierte! Wenn überhaupt
etwas Positives in nächster Zeit erreicht werden will, so ist es, praktisch genom-
men, ratsam die Forderung heute auf die nach der Stellung der Frau wichtigsten
Gebiete der öffentlichen Tätigkeit zu beschränken, nämlich die Schule bzw. das

Erziehungswesen überhaupt, die Kirche und das Armenwesen (soziale Hilfsar-
beit). Das Stimmrecht der Frau auf diesen Gebieten und ihre Mitarbeit in den
betreffenden Behörden ist überall anzustreben. Lässt sich dieses Ziel erreichen
und sind die gemachten Erfahrungen gut, so steht einer Überleitung zum allge-
meinen Frauenstimmrecht nichts im Wege. Diesen Schritt zu tun bleibt voraus-
sichtlich einer späteren Zeit vorbehalten.

Rechtspflege II
Nachdem die revidierte Zivilprozessordnung, dank des Zusammenwirkens

aller Parteien und Volkskreise glücklich unter Dach gebracht ist, dürfte für die
nächste Zeit die Revision des Strafprozesses und des Strafrechtes im Vorder-
grund des öffentlichen Interesses stehen. Eine bezügliche Motion unseres Par-
teifreundes, Hr. Kantonsrat Dr. R. Keller, Frauenfeld, ist kürzlich nach ein-
lässlicher Begründung vom Grossen Rate als erheblich erklärt worden. Die Be-

strafung menschlicher Verfehlungen muss nach heute geltenden Grundsätzen
erfolgen. Die Anschauungen über die Durchführung der Strafprozedur und die

Ausmittlung des Strafmasses haben im Laufe der Zeit eine starke Milderung
erfahren. Endzweck kann nur in besonders schweren Fällen die harte Sühne
sein. Weit wichtiger ist der Gesichtspunkt der Vorbeugung und sodann der Bes-

serung des Fehlbaren. Die Jugendgerichtsbarkeit, die in ihren Anfängen bereits
besteht, muss noch weiter ausgebaut werden. Jugendliche, die einen Fehltritt
begangen haben, vielleicht wegen unrichtiger Erziehung und aus Mangel an

Aufsicht, kann man nicht wie eigentliche Verbrecher behandeln. Sie gehören
auch vor eine besondere Instanz und sind im Straffalle von schlimmen Elemen-
ten zu trennen, durch Unterbringung in besonderen Anstalten, wo sie den

Rückweg zu einem einwandfreien Leben wieder finden können. Von einem hu-
manitären Gedanken getragen ist auch unsere Forderung auf Schaffung und
Verbesserung der Anstalten für Straf- und Untersuchungsgefangene. Nachdem
durch die neue Prozessordnung die Spruchkompetenzen der untern Gerichts-
instanzen eine wesentliche Erhöhung erfahren haben, sind die Bezirksgerichte
sehr stark entlastet worden. Einzelne derselben «leiden» an einem förmlichen
Arbeitsmangel. Aus ökonomischen Gründen dürfte daher heute das Begehren
auf Bildung grösserer Gerichtsbezirke in allen Kreisen volle Beachtung finden.
Sub Abschnitt I haben wir eine genügende Besoldung und Rechtsschutz für Be-

hörden, Beamte und Angestellte verlangt. Analog dieser Forderung ist daher
auch das Begehren auf Revision des Verantwortlichkeitsgesetzes vom Jahre
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1851 im Sinne der direkten Haftung für den angerichteten Schaden. Eine stei-
gende Bedeutung in der Rechtspflege gewinnt heute das Schiedsgerichtswesen.
Es ist berufen, das kostspielige und entzweiende, oft auch hassauslösende Pro-
zesswesen einzudämmen. In diesem Sinne dient es der Förderung des allgemei-
nen Rechts und dem wirtschaftlichen Frieden. Grundsätzlich befürworten wir
die Einführung von Handels- und Gewerbegerichten, die eine billigere und sehr
beschleunigte Erledigung der Streitfälle garantieren, oder doch den Anschluss
an solche. Leider hat der Grosse Rat die anhängig gewesene Motion auf Schaf-
fung gewerblicher Schiedsgerichte, deren Behandlung unverständlich lange
verzögert worden ist, abgewiesen, namentlich mit der Begründung, dass für den
Thurgau keine Notwendigkeit vorliege. Es wird sich zeigen, ob die revidierte
Prozessordnung dem Bedürfnis auf rasche und billige Rechtsprechung zu ge-
nügen vermag. Vorläufig dürften alle Anstrengungen auf Erlangung von Ge-
Werbegerichten im Thurgau vergeblich sein, speziell im Hinblick auf die heutige
Wirtschaftskrisis. Ihre Einführung könnte höchstens einer späteren Zeit wirt-
schaftlichen Aufschwungs im Thurgau vorbehalten bleiben. Von grosser Wich-
tigkeit ist die Einfügung von Schiedsgerichtsklauseln in die Verträge. Im Lehr-
vertrag sind sie gesetzlich vorgeschrieben. Hausbesitzer und Mieterverbände
nehmen solche in die Mietverträge auf, um Differenzen rasch und reibungslos
aus der Welt zu schaffen. Aber auch in Dienst-, Kauf-, Werk- und Lieferungs-
Verträgen sollten Bestimmungen auf schiedsgerichtliche Erledigung von Strei-
tigkeiten enthalten sein, und zwar auf allen Wirtschaftsgebieten.

Steuer- und Finanzwesen III
Die Heranziehung der Steuerpflichtigen zu den öffentlichen Lasten hat nach

der persönlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen, hinsichtlich Einkommen
und Vermögen, nach Arbeits- und Verdienstgelegenheit und -fähigkeit, sowie
nach den familiären Verhältnissen zu erfolgen. Die Anstrengungen zur Erlan-
gung eines gerechten Steuergesetzes sind seiner Zeit namentlich von der demo-
kratischen Partei aus mit aller Energie und Zähigkeit erfolgt, unterstützt auch

aus anderen Kreisen. Die Versuche revisionsgegnerischer Kreise im Grossen
Rate, die Gesamterneuerung des veralteten und bei den heutigen Wertverhält-
nissen ungerecht wirkende Steuergesetzes zu hintertreiben (und zwar allgemein
oder doch durch die durchaus ungenügende Revision einzelner Paragraphen),
sind von den Linksfraktionen und einigen einsichtigen Mitgliedern anderer
Gruppen abgewiesen worden. Die Gesamtrevision liess sich nicht mehr aufhal-
ten. Heute liegt ein modernes Steuergesetz in Beratung, das zwar nicht alle
Wünsche erfüllen kann, aber doch bedeutsame Verbesserungen und Fort-
schritte zeigt. Es bringt eine Erhöhung des Existenzminimums, die obligatori-
sehe Selbsttaxation und damit hoffentlich auch eine Hebung der Steuerehrlich-
keit, eine schärfere Bestrafung der Vermögensverheimlichung, ferner unser al-
tes Postulat für Schaffung einer kantonalen Rekurskommission in allen Streit-
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fällen, eine möglichste Gleichartigkeit der Steuereinschätzung in allen Ge-
meinden, Berücksichtigung der Verhältnisse von Witwen und Waisen, Entla-
stung von kinderreichen Familien. Erleichterung bei Erwerbsunfähigkeit und
Verdienstausfall. Den wirtschaftlich Schwachen bringt es ohne Zweifel eine
wesentliche Verbesserung, verhindert jedoch, dass ganze Kategorien von Steu-

erpflichtigen vollständig von Steuern befreit werden. Die zweite Lesung kann
eventuell noch einige Änderungen bringen. Unsere Pflicht wird es dann später
sein, bei der Volksabstimmung zusammen mit andern Fortschrittlichgesinnten
mit aller Kraft für die Annahme des Gesetzes zu wirken. Unter den weiteren
Finanzquellen kommen für die Zukunft namentlich noch die Besteuerung der
Erbschaften, der Vergnügungen und des Luxus in Betracht. Bei den letztge-
nannten Steuern sollen insbesondere den Gemeinden die Haupterträgnisse zu-
fallen, damit sie eher imstande sind, ihre stets zunehmenden sozialen Aufgaben
zu lösen. Die Drucklegung der Steuerregister, die sehr zu empfehlen ist, übt nur
dann ihre gute Wirkung aus, wenn sie in kurzen Zeitabständen wiederholt wird.

Das Familienleben IV
Die Familie, die auf sittlich-religiösen Grundsätzen aufgebaut ist, bildet das

Fundament des Gesellschaftslebens. Sie allein kann das Gedeihen von Staat

und Volksgesamtheit fördern. Die Stärkung des Familiensinnes erhöht die

Kultur und weckt das Verständnis für die Klassenversöhnung. Rechtschaffen-
heit der Eltern und ihr Gefühl der Verantwortung gegenüber den Kindern
weckt bei diesen die nötige Achtung und Ehrfurcht und verpflichtet sie zu

Dankbarkeit gegenüber den Eltern, auch in den Tagen des Alters. Dem in heu-

tiger Zeit drohenden Zerfall des Familienlebens ist kräftig entgegenzuarbeiten.
Es ist bedauerlich, dass nach dem heutigen Stande der Gesetzgebung für solche

junge Leute, die nach ihrer Gesinnung und Lebensweise jede Gewähr für ein

geordnetes Familienleben ausschliessen, die Eheschliessung nicht erschwert
oder in gewissen Fällen gar verunmöglicht werden kann. Ein grosser Mangel
aber ist es, dass in vielen Gemeinden die zuständigen Behörden oft nicht den

Mut aufbringen, gegenüber liederlichen Eltern rechtzeitig die im Zivilgesetz-
buch eingeräumten Rechtsmittel anzuwenden, die in ihrer Gesundheit, Erzie-

hung und Zukunft gefährdeten Kinder frühzeitig genug zu schützen durch
Unterbringung in guten Familien und dass die Behörden oft auch erst ein-

schreiten, wenn der ökonomische Ruin bereits da ist. Alle Erfindungen und Er-

rungenschaften der Technik können den rechten Familiensinn, die innere Ver-
bundenheit zwischen den Familiengliedern nicht ersetzen. Die Erziehung der

Kinder zu einem einfachen, naturgemässen Leben, die Weckung und Ange-
wöhnung von Arbeitswillen und Arbeitsfreude, die Stärkung des Pflichtbe-
wusstseins gegenüber den Angehörigen und Nebenmenschen schaffen allein
die soliden Grundlagen familiärer und staatlicher Gemeinschaft. Unserer Ge-
neration tut insbesondere eine andere Auffassung und Einstellung zur Arbeits-

186



pflicht not. Als grösster Kulturfaktor bildet die Arbeit die Quelle unserer
Existenzmittel, sie gibt dem Leben Inhalt und Würde, dem pflichtbewussten
Menschen Befriedigung und Glücksempfinden. Jede Arbeit, ob hoch oder
niedrig, ist nach ihrem Werte einzuschätzen. Der Segen des Arbeitsertrages liegt
aber auch in einer vernunftmässigen Verwendung. Verschleuderung von
Existenzmitteln ist zu bekämpfen. Soziale Reformen haben nur dann einen
Zweck, wenn sie das Proletariat eindämmen und Glück und Wohlbefinden för-
dem. Die Weckung des Arbeitswillens und der selbst angestrebten Pflichterfül-
lung ist allgemeines sittliches Gebot. In diesem Sinne hat das Elternhaus die
Kindererziehung aufzufassen und dem Staate dadurch starke Stützen zu schaf-
fen.

Das Kirchenwesen V
Das sittlich-religiöse Leben des Volkes ist von grossem bildendem und ver-

edelndem Einfluss auf Charakter, Denk- und Handlungsweise des Menschen.
Es fördert den wirtschaftlichen Frieden, weckt das Pflichtgefühl und regt zu so-
zialer und humanitärer Betätigung an. Die Wirksamkeit der Kirche als wert-
volle Quelle moralischer Kraft wird anerkannt und unterstützt. Der heutige
stark verbreitete rein materialistische Zug kann keine wahre Daseinsfreude
aufkommen lassen. Die Befriedigung der geistigen Bedürfnisse, nach denen es

jeden regsamen Menschen hungert, liegt zu einem grossen Teil im Pflichtenkreis
der Kirche. Die Bildung vieler kleiner kirchlicher Gemeinschaften ist ein Be-
weis dafür, wie stark und weit verbreitet das Verlangen nach geistiger Erbauung
ist. Die zeitweise starke Entfremdung vieler Volkskreise vom kirchlichen Leben
kann wesentlich behoben werden durch vermehrte soziale Betätigung der Kir-
che und ihrer Organe, durch stärkere Würdigung der Nöte des täglichen Lebens
in der Predigt, durch nachhaltigere Betonung und Anwendung der christlichen
Glaubensgrundsätze im Erwerbsleben und im Verkehr mit dem Nächsten. Ge-
rade in der heutigen Zeit der wirtschaftlichen Bedrängnis grosser Volkskreise ist
es eine dankbare Aufgabe der Kirche, neue und stärkere geistige Bande zu
knüpfen.

Die religiöse Überzeugung des Einzelnen ist zu achten und das gute Einver-
nehmen zwischen den Konfessionen zu fördern. Der versöhnende Einfluss der
Kirche auf den wirtschaftlichen Kampf wird begrüsst. Dagegen sollte in Be-
rufs- und Wirtschaftsfragen, in Sozialpolitik und humanitären Bestrebungen
eine tiefgehende konfessionelle Scheidung, wie sie heute oft zu Tage tritt, besser
vermieden werden können.

Die demokratische Partei steht auf dem Boden unbedingter Toleranz. Sie si-
chert den kirchlichen Gemeinschaften freie Ausübung ihrer religiösen Über-

zeugung zu. Unter den speziellen Postulaten seien insbesondere der Erlass eines
Gesetzes über die Sonntagsruhe, die Einführung von Kirchgemeindeabenden,
die Schaffung von Gemeindebibliotheken etc. hervorgehoben.
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Erziehungswesen VI
Bildung macht frei. Die Erziehung unserer Jugend zu körperlich und geistig

gesunden, leistungsfähigen und willensstarken Menschen, die sich ihrer Pflicht
und Verantwortung gegenüber den Angehörigen und der Allgemeinheit be-

wusst sind, bildet die Grundlage und Vorbedingung der Demokratie und ist der

einzig richtige Weg zur Verbesserung der sozialen Lage des Volkes. Diese hohe

Kulturaufgabe haben die Schule und das Elternhaus in möglichster Zusam-
menarbeit zu erfüllen. Bei der von der Schule zu vermittelnden Allgemeinbil-
dung sind vor allem die Bedürfnisse des praktischen Lebens massgebend. Un-
nötiger Wissensballast ist auszuscheiden. Insbesondere müssen die Lehrpläne
der Oberschulen und der Sekundärschule auf die Anforderungen der späteren
Existenz eingestellt sein. Ein Elauptgewicht in der Kindererziehung ist auf die
Bildung von Charakter, Gemüt, Nächstenliebe, Arbeitswillen und Förderung
des Gemeinschaftsgedankens zu legen. Das sind die sittlichen Kräfte, die ein
friedliches Zusammenleben der Menschen und Nationen ermöglichen und den
kulturellen Aufstieg der Volksgesamtheit sicherstellen.

Der Religionsunterricht in der Volksschule hat sich ausser der ethischen und
sozialen Bildung auf diejenigen rehgösen Begriffe zu beschränken, die von allen
christlichen Kirchen und Gemeinschaften anerkannt sind. Im übrigen wird er
den Konfessionen überlassen.

Die dringendste Aufgabe im Schulwesen ist die Revision der gesamten ver-
alteten Schulgesetzgebung. Sie soll in einem logischen Aufbau sich den heuti-
gen Bedürfnissen und Erziehungsgrundsätzen anpassen. Der Eintritt in die
Schule soll nicht schablonenhaft auf eine bestimmte Altersstufe, sondern auf
den Grad der Entwicklung und den Gesundheitszustand der Kinder abstellen.
Die gesundheitliche Stärkung der Schüler muss eine Hauptaufgabe der Schule
sein. Die in vielen Gemeinden mit grossen Opfern durchgeführte Reduktion
der Schülerzahlen ermöglicht heute weit mehr einen vertieften und individuel-
len Unterricht. Sie soll mit der Zeit überall auch eine schrittweise Einführung
des Arbeitsprinzips in der Volksschule bringen.

Die demokratische Partei tritt jederzeit in voller Anerkennung der grossen
und schweren Erziehungsaufgabe auch für eine ausreichende Besoldung der
Lehrerschaft ein und verlangt vor allem eine Revision des Lehrerbesoldungsge-
setzes im Sinne einer wesentlichen Heraufsetzung des kläglichen Besoldungs-
minimums, von der Erkenntnis ausgehend, dass ökonomische Sorgen des Er-
ziehers keine volle Berufsfreude aufkommen lassen und daher den Unterricht
nachteilig beeinflussen. Umgekehrt muss die in Vorbereitung befindliche Än-
derung des vorsintflutlichen Sekundarschulgesetzes die längst und überall mit
Recht geforderte Demokratisierung bringen, nämlich die Volkswahl der Se-

kundarlehrer wie auch der Sekundarschulvorsteherschaften, ferner das Bud-
getrecht und das Recht der Rechnungsabnahme durch die Gemeinde. Von den
übrigen Schulpostulaten kommt insbesondere der allgemeinen Einführung des
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hauswirtschaftlichen Unterrichts eine ganz hervorragende Bedeutung zu. Lei-
der ist es nur zu wahr, dass heute die Vorbildung der Mädchen und Töchter für
den spätem Hausfrauen-und Mutterberuf vielfach eine ganz unzulängliche ist.
Wo aber eine Frau nicht kochen, nicht flicken, nicht einteilen und sparen kann,
wo sie blind und gedankenlos draufloswirtschaftet, da reicht kein Verdienst des

Mannes aus, da wird es nie möglich sein, eine Familie vorwärts und aufwärts zu
bringen. Gewiss gibt es auch manche unerfreuliche Familienverhältnisse, wo
die Schuld auf der Seite des Mannes liegt. Aber seit bald 17 Jahren habe ich es in
unzähligen Fällen erfahren müssen, dass Unfähigkeit, Oberflächlichkeit und
Leichtsinn der Frau an den ökonomischen Sorgen und dem innern Zerfall einer
Familie schuld sind und ständig Zerwürfnisse erzeugen, von den schweren Fol-
gen für die Erziehung der Kinder nicht zu reden. Einführung der weiblichen Ju-
gend in die Hauswirtschaftslehre, der später die obligatorische Töchterfortbil-
dungsschule als Abschluss angegliedert werden soll, ist eine der dringlichsten
Aufgaben der heutigen Zeit. Auf dem Gebiete des Fortbildungsschulwesens
müssen die Unterrichtsstoffe immer mehr den Bedürfnissen des praktischen
Lebens angepasst werden, unter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftli-
chen Anforderungen (Landwirtschaft, Gewerbe, Kaufmannschaft, Frauenbe-
rufe). Die Gründung spezieller Fachschulen, die eine wertvolle Vertiefung des

beruflichen Unterrichts ermöglichen, und sehr erfreuliche Resultate zeigen,
muss auch auf weitere Berufsarten ausgedehnt werden. Der hiezu nötige
Schüleraustausch lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen reibungslos
durchführen.

Fürsorge für die Schuljugend und für Schulentlassene VII
Der Jugend gehört die Zukunft. Die Schule hat ihr nicht nur eine gute Allge-

meinbildung zu vermitteln, sondern auch ihr Wohlergehen zu fördern, körper-
liehe und seelische Schäden abzuhalten. Die ärztliche Untersuchung der in die
1. Klasse eintretenden Schüler hat sich gut eingelebt und als äusserst wertvoll
erwiesen. Aber auch die weitere Überwachung des Gesundheitszustandes der
Kinder durch den Schularzt ist dringendes Erfordernis. Es darf nicht vorkom-
men, dass Schüler, die dem Unterricht nicht zu folgen vermögen, als unfähig
oder geistig abnormal taxiert und behandelt werden, während eventuell ein or-
ganischer Fehler vorliegt, der Spezialbehandlung des Kindes verlangt und
durch diese ganz befriedigende Unterrichtsresultate ermöglicht. Für wirklich
Schwachbegabte, die der Normalschule eine Last und ein arges Hindernis be-

deuten, sind besondere Abteilungen zu errichten, wenigstens an grösseren Or-
ten. In kleineren Gemeinden können durch Nachhilfestunden solche Bildungs-
mängel ausgeglichen oder doch gemildert werden. Geistig und körperlich zu-
rückgebliebene Kinder (Abnormale) sind in besonderen Anstalten zu versor-
gen, wobei die Anstaltskosten, entsprechend der ökonomischen Lage der El-
tern, teilweise oder ganz durch staatüche oder kommunale Subventionen zu
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decken sind. Die an manchen Orten eingeführte Milchabgabe an schwächliche
und unterernährte ärmere Kinder, ebenso die Errichtung von Suppenanstalten
im Winter, haben sich überall als wohltätig erwiesen und verdienen Nachah-
mung und Unterstützung. Von ganz besonderer Bedeutung ist für unsere
Schuljugend die Schaffung von Schulzahnkliniken, die eine regelmässige Un-
tersuchung und Pflege der Zähne ermöglichen. Die behördlichen Erhebungen
an grossen Orten haben ein erschreckendes Bild über die Verheerungen erge-
ben, die durch Vernachlässigung der Zahnbehandlung, insbesondere durch die
Zahnfäulnis, eintreten. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der frühzeitig be-

gonnene Kampf gegen diese Schäden von grossem Erfolg begleitet ist und dass

dadurch viele Verdauungsstörungen, Magenbeschwerden und Nachteile im

Allgemeinbefinden der Schüler behoben werden können. Durch Gründung
und fleissige Benützung von Jugend- und Volksbibliotheken kann und soll
überall, auch auf dem Lande, eine vorzügliche geistige Kost geboten und da-

durch dem schädlichen Einfluss der Schundliteratur gewehrt werden. Einen
sehr grossen Wert lege ich auf die unerbittliche Angewöhnung der Schuljugend
zur Sparsamkeit und Genügsamkeit (Schulsparkassen). Allen Eltern, die die
moralische Kraft nicht aufbringen, ihre Kinder vor Näschereien und unnützem
Geldverbrauch zu bewahren, wenn nötig mit aller Strenge, die versündigen sich
schwer und gefährden oder untergraben zum voraus die Zukunft der jungen
Generation. Eltern, die in diesem Punkte unnachgiebig sind, beweisen, dass sie

ihre Kinder lieb haben. Wir leben heute in der Zeit des Sports mit seinen Licht-
und Schattenseiten. Wollen wir ihn bekämpfen? Nein. Es wäre auch nutzlos,
denn es handelt sich um eine starke Bewegung. Soweit der Sport die Gesundheit
stärkt, die Ausdauer erhöht, den Körper abhärtet, den Willen stählt und die

Selbstdisziplin fördert, so hat er seine Berechtigung. Verwerflich sind nur seine

Auswüchse: Die Übertreibungen, die gesundheitlich schaden, die Rekordsucht,
die Aufstachelung ungezähmten Ehrgeizes und etwa eine gewisse Verrohung.

Eine der wichtigsten und schönsten Aufgaben der Jugendfürsorge ist die

Berufsberatung, die zumal an grösseren Orten, bereits bedeutende Erfolge er-
zielt. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Stärke unseres Landes in dessen Ar-
beitsproduktion liegt. Jede Entwicklung von Fähigkeiten bedeutet einen

Kraftgewinn. Das Lebensinteresse der Schweiz verlangt, dass wir alle Volks-
kräfte zur Entfaltung bringen und die Leistungen erhöhen. Wir müssen mög-
liehst viele und gute Berufssoldaten an die wirtschaftliche Front des Landes
stellen können. Statt dessen lassen wir uns lohnende Berufszweige ganz oder
teilweise von fremden Nationen wegkapern. Fragen wir nach bei den Arbeits-
ämtern, den Armenpflegschaften, der grössere Teil ihrer Klienten gehört dem
Heere der Berufslosen an. Die geordnete, planmässige Einführung der austre-
tenden Schüler in das Erwerbsleben ist heute unerlässlich. Richtige Berufswahl
ist die beste Quelle des Lebensglückes und sichert die künftige Existenz. Die
Berufsberatung sollte von jeder Gemeinde durch Beschluss eingeführt und in
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Verbindung mit der Lehrerschaft und den Schulbehörden konsequent alljähr-
lieh durchgeführt werden (lokale Berufsberatungsstellen). Durch die Anwen-
dung der Psychotechnik können wir schwere Missgriffe in den Berufswahlen
verhüten. Jedem arbeitsfreudigen jungen Menschen muss die Erlernung eines
Lebensberufes ermöglicht werden. Für unbemittelte Lehrlinge und Lehrtöchter
werden schon jetzt nahmhafte staatliche Subventionen ausgerichtet. Die be-
währte Praxis im Kanton Appenzell A.Rh., in jeder Gemeinde besondere Fon-
dationen für die Lehrlingsbildung zu schaffen, sollte auch im Thurgau mit der
Zeit Nachahmung finden. Förderung der Berufsbildung entlastet in hohem
Masse das Armenwesen. Unser thurg. Lehrlingsgesetz hat Ordnung in unser
Lehrlingswesen gebracht und leistet durch Vermittlung des vorzüglich geleite-
ten Lehrlingsamtes dem Kanton wertvolle Dienste. Wir müssen aber für die
Zukunft noch weiter gehen. Begabten Unbemittelten muss auch nach der
Lehrzeit die Möglichkeit der weiteren Fortbildung (Besuch von Fachschulen,
Technikum, Sprachstudien) geboten werden. Die Förderung aller dieser Bil-
dungsbestrebungen liegt in hohem Masse im Interesse unserer Volkswirtschaft
und sollte durch staatliche Beiträge oder durch Vorschüsse unterstützt werden.
(Gesetz über die Berufslehre und Berufsbildung).

Allgemeine soziale Postulate / Armenwesen / Volksgesundheit / Alkoholfrage
VIII

Die wirtschaftliche Entwicklung geht fortwährend dahin, dass kleine
Existenzen im Konkurrenzkampfe vom Grossen und Kapitalkräftigen (sei es

ein Privater oder ein Gesellschaftsgebilde) ausgeschaltet und abhängig gemacht
wird. Wir konstatieren auf allen Gebieten eine fortwährende Zunahme des

Heeres der unselbständig Erwerbenden. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass

Gesundheit und Arbeitskraft vor zu weit gehender Ausnützung geschützt wer-
den. Der Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung ist daher ein dringliches Be-
dürfnis.

Wo die Verhältnisse es erfordern, sollten die Beziehungen zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitern, bzw. Angestellten in Handel, Gewerbe, Industrie, in Ge-
meinde- und Staatsbetrieben durch Arbeits- und Anstellungsverträge geordnet
werden.

Diese bringen eine Regelung der Rechte und Pflichten und können manche

Reibungen verhüten. Die vom Bunde zu schaffende Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung muss so bald als möglich durch eine kantonale Zusatzversi-
cherung ergänzt werden. Die Errichtung von öffentlichen Stellen für unentgelt-
liehe oder verbilligte Rechtsauskunft, für Minderbemittelte, die von demokra-
tischer Seite schon angeregt worden ist, würde als eine Wohltat empfunden. Im
Armenwesen hat sich infolge der starken, durch die Erwerbsverhältnisse verur-
sachten Verschiebung der Bevölkerung das alte Bürgerortsprinzip überlebt und
zu unhaltbaren Zuständen geführt. Die beste Lösung dieser Frage wird in dem

191



Beitritt des Kantons Thurgau zum interkantonalen Konkordat über die wohn-
örtliche Armenpflege bestehen. In der Bekämpfung der verheerenden Volks-
krankheiten sind grosse Fortschritte gemacht worden. Die Schaffung und der
Ausbau von Gemeinde-Tuberkulosestellen und deren staatliche Unterstützung
soll überall fortgesetzt werden.

Eine überaus ernste Angelegenheit ist die Alkoholfrage. Sie betrifft nicht nur
einzelne Personen, sondern sie ist eine wichtige Frage der Allgemeinheit. Ange-
sichts der Verheerungen, die der Alkoholismus an der Volksgesundheit, in der
moralischen und ökonomischen Zerrüttung von Familien, in der Kindererzie-
hung und der erblichen Belastung der Nachkommen, ferner in der ungeheuren
Vermehrung der Armenlasten. Entstehung von Unglücksfällen und Begehung
von Verbrechen, sodann in der Überfüllung von Strafanstalten und Irrenhäu-
sern anrichtet und im Hinblick auf die gewaltigen Lasten, die dadurch für Ge-
meinden und Staat entstehen, bedeutet der Alkohol für die Allgemeinheit eine

grosse Gefahr. Wenn die demokratische Partei bezüglich der in immer weiteren
Kreisen Boden fassenden Nüchternheitsbewegung auch auf niemanden einen

Zwang ausüben will, so betrachtet sie es im öffentlichen Interesse doch als ihre
Pflicht, alle Bestrebungen zur Eindämmung des Alkoholismus zu unterstützen.
Im Interesse der Volksgesundheit ist es wüschenswert, dass die Einführung von
gährungsfreien Fruchtsäften in möglichst vielen Familien immer weitere Fort-
schritte mache. Besonders schwere Folgen hat der Alkoholgenuss für die Ju-

gend. Gänzliche Verschonung derselben von jeglichem Alkohol, auf alle Fälle
ein Alkoholverbot bei Schulreisen und Ausflügen, ist unbedingtes Erfordernis.
Die Frage der Revision des Wirtschaftsgesetzes, das zwar sehr viel Gutes ge-
wirkt hat und nur noch besser gehandhabt werden sollte, darf ernstlich geprüft
werden. Die Verminderung der Zahl der Wirtschaften, die doch zum kleinsten
Teil rentieren und dann gelegentlich durch unkorrekte Führung zur morali-
sehen Gefahr werden können, ist mehr als gerechtfertigt. Sie ist eine Notwen-
digkeit. Die freiwillige Überführung solcher Lokale zu Wohnungs- und
Geschäftszwecken unter gewissen Bedingungen ist des Versuches und
der Erdauerung wert. Nicht weniger erscheint das Verbot des Schnapsaus-
schankes am Morgen als eine Notwendigkeit. Es ist zu wünschen, dass das ver-
langte Gesetz über die Trinkerfürsorge baldigst vorgelegt werde.

Handel, Gewerbe, Industrie, Verkehr IX
Diese Wirtschaftsgebiete haben im Thurgau eine achtunggebietende Be-

deutung erlangt. Eine stets zunehmende Zahl von Existenzen ist von ihnen
abbhängig. Es hegt also im allgemeinen öffenthehen Interesse, wenn diese

grossen Arbeitszweige gedeihen und vielen Menschen Arbeit und Brot bringen.
Alle Bestrebungen, Handel, Gewerbe, Industrie und Verkehr zu beleben und
ihnen zu Beschäftigung zu verhelfen, verdienen Unterstützung. Insbesondere
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ist es jedermanns Pflicht, beim Bezug des täglichen Verbrauchs die einheimi-
sehe Produktion zu bevorzugen und das Geld der nationalen Wirtschaft zu er-
halten.

Unter dem Schutze der Gewerbefreiheit haben sich im Laufe der Zeit in
Handel und Gewerbe allerlei Missbräuche und Gepflogenheiten eingeschli-
chen, die mit den Grundsätzen geschäftlicher Moral nicht vereinbar sind. Aus
den Kreisen reeller Geschäftsleute ist daher schon lange und mit Recht einer
Bekämpfung des unlautern Wettbewerbes und des Ausverkaufsunwesens geru-
fen worden. Insbesondere wird eine Neuregelung des Markt- und Hausierwe-
sens verlangt durch Revision des bezüglichen veralteten Gesetzes. Ein von den
Interessentenverbänden aufgestellter Entwurf hegt vor der Regierung, und es

wird seit langem die bezügliche Vorlage erwartet. Die von vielen aufstrebenden
Ortschaften des Kantons gewünschte Einführung neuer lebensfähiger Indu-
trien und lohnender Gewerbe wird erst nach Überwindung der jetzigen grossen
Wirtschaftskrise suksessive erreicht werden können. Während für kantonale
Arbeitsvergebung und -lieferung eine gut aufgebaute Submissionsverordnung
besteht (ein Verdienst unseres früheren demokratischen Vertreters im Regie-
rungsrat, Hr. Dr. E. Hofmann sei.), bedarf das Submissionswesen in den Ge-
meinden noch einer durchgreifenden Regelung. Der Erlass kommunaler Sub-
missionsreglemente, wenigstens in den grösseren Gemeinwesen, sollte ange-
strebt werden. Romanshorn ist auf diesem Wege längst mit gutem Beispiel vor-
angegangen. Auf dem Gebiete des Lehrlingswesens sollte seitens der Berufs-
verbände die Aufstellung vollständiger Lehrprogrammme an die Hand genom-
men werden, mit der Pflicht zur Vornahme von Zwischenprüfungen, damit da-
durch eine gründliche und regelmässig vorwärtsschreitende Einführung der
Lehrlinge und Lehrtöchter in die Berufskenntnisse gesichert wird. Hand in
Hand damit soll die Förderung des gewerblichen Freizeitwettbewerbs gehen.
Ein erstrebenswertes Ziel ist die Durchführung von Meisterprüfungen, die vor-
läufig auf dem Wege der Freiwilligkeit erfolgen dürften, als Vorläufer für ein

späteres Obligatorium, das in vielen andern Staaten bereits mit Vorteil gehand-
habt wird. Lokale und regionale GeWerbeausstellungen, an denen besonders
der reelle Kleinbetrieb zur wirkungsvollen Geltung gelangen kann, haben bis
jetzt überall gute Erfolge erzielt und sollten in gewissen Zeitabständen wieder-
holt werden.

Auf dem Gebiete des Strassenwesens sind in den letzten Jahren im Ausbau
der wichtigern Strassenzüge bedeutende Fortschritte gemacht worden. Es ist zu
wünschen, dass die Revision des unzugänglichen alten Strassengesetzes, womit
eine wesentliche Entlastung der Gemeinden gesetzliche Regelung finden soll, in
Angriff genommen wird. Neben der Förderung des Uferschutzes am Bodensee
und Rhein nimmt besonders die längst angestrebte Rhein-Bodensee-Schiff-
fahrt das öffentliche Interesse stark in Anspruch, eine Aufgabe von ungeheurer
wirtschaftlicher Tragweite, die aber nur auf dem Wege internationaler Über-
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einkunft gelöst werden kann. Von den thurgauischen Schienensträngen ist bis

jetzt erst die Thurgaulinie mit Fortsetzung nach Romanshorn und Rorschach
elektrifiziert. Die Strecke Sulgen-Gossau ist für das nächste Bauprogramm
vorgesehen. Die baldige Inangriffnahme der Elektrifikation der Seetallinie und
der Mittelthurgaubahn wird von den interessierten Gegenden lebhaft ge-
wünscht und angestrebt. Für die von den Schienensträngen abgelegenen Ort-
Schäften hat der Ausbau der Postauto-Verbindungen eine starke Verbesserung
und Belebung des Verkehrs gebracht. Die Zahl der Routen dürfte für die Zu-
kunft eine weitere Vermehrung erfahren.

Landwirtschaft X*
Dieselbe bedeutet einen starken wirtschaftlichen Faktor für unsern Kanton.

Schicksal und Existenzaussichten der Bauernsame haben eine nachhaltige
Rückwirkung auf das Wohlergehen anderer Stände, insbesondere für Gewerbe
und Kleinhandel. Jede durch die Umstände gerechtfertigte und wirksame Hilfe
für die Landwirtschaft ist deshalb zu unterstützen. Die demokratische Partei
hat gegenüber den landwirtschafthchen Bedürfnissen jederzeit volles Ver-
ständnis gezeigt. Sie setzt sich insbesondere ein für die Interessen des bäuerli-
chen Mittelstandes und der Kleinbetriebe und betrachtet als eine der ersten

Aufgaben die Eindämmung der allzustarken BodenVerschuldung durch Unter-
bindung ungerechtfertigten Zwischenhandels und der Überzahlung bei Hand-
änderungen. Von unserer Seite aus ist seinerzeit der Erlass eines Gesetzes zur
Bekämpfung der Güterschlächterei und der Auswüchse im Liegenschaftenver-
kehr verlangt worden. Leider wurde vor Jahren eine bezügliche Vorlage mit ge-
ringer Mehrheit abgelehnt.

Als eine Partei des Fortschrittes möchten wir insbesondere dem Ausbau des

landwirtschafthchen Bildungswesens das Wort reden. Mit Befriedigung dürfen
wir auch heute noch feststellen, dass wir Demokraten seinerzeit mit aller Kraft
und gutem Erfolg mitgeholfen haben, um die Gründung der landwirtschaftli-
chen Winterschule in der Volksabtimmung durchzusetzen. Den jetzigen drin-
gend nötigen baulichen Erweiterungen und Verbesserungen werden wir unsere
kräftige Unterstützung nicht versagen. Zu erwägen ist, ob nicht durch Anglie-
derung einer Gutswirtschaft auch die praktische Ausbildung der Zöghnge im
Sommer ermöglicht werden könnte, evtl. auf einer staatlichen Domäne. Insbe-
sondere ist es aber eine Aufgabe der heutigen Zeit, die berufliche Tüchtigkeit
des Landwirtes durch freiwillige Fortbildungs- und Fachkurse für Obst- und
Weinbau, Obst- und Traubenverwertung, Viehzucht, Rechnungswesen, Buch-

führung, Kalkulation etc. zu heben.

6 In Düsslis Manuskript fehlt Kapitel XI. Es dürfte sich aber um einen reinen Numerierungsfehler
handeln. Trotzdem wurde hier die Originalnumerierung beibehalten.
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Die Erfahrungen der letzten Zeit bei verschiedenen Seuchengängen, die un-
sere Landwirtschaft aufs Schwerste geschädigt haben, mahnen zu einer besse-

ren einheitlichen Organisation in der Seuchenbekämpfung. Der thurgauische
Obstbau, der einst zu den wichtigsten Erwerbsquellen der Landwirtschaft zäh-
len konnte, hat infolge der ausländischen Konkurrenz bezüglich der Ausfuhr
eine starke Schmälerung erfahren. Konzentration auf eine kleine Zahl von
wertvollen Obstsorten, straffere Organisation im genossenschaftlichen
Obsthandel, bessere Erfassung des Inlandbedarfs und teilweise Umstellung auf
den rentableren Tafelobstbau dürften die wesentlichsten Mittel sein, um dem
thurg. Obstbau wieder zu grösserer Bedeutung und Rentabilität zu verhelfen.

Wohnungswesen XII
Die Stufe der Wohnkultur bildet einen der besten Gradmesser für den Bil-

dungsstand der Völker. Die Freude an einem traulichen Heim gehört zum
Schönsten, was uns das Leben zu bieten hat. Den Aufenthalt in unseren Wohn-
Stätten, in denen wir doch den Grossteil unseres Daseins verbringen, recht ge-
sundheitsfördernd und angenehm zu gestalten, das Wohlbefinden zu stärken,
ist für die Hebung des Familiensinnes und des häuslichen Glückes von grossem
Werte. Das Wohnungsproblem ist daher im Sinne einer durchgreifenden Ver-
besserung zu fördern. Der Erlass eines kantonalen Bau- und Wohnungsgesetzes
mit Vorschriften über die hygienischen Anforderungen an die Wohnstätten,
zum Schutze von Leben und Volksgesundheit dürfte einem offenbaren Bedürf-
nis entsprechen. Die Eigenheimbestrebungen, die an verschiedenen Orten zu
beachtenswerten Erfolgen geführt haben, und eine Verbesserung der Wohnver-
hältnisse bezwecken, verdienen wirksame Förderung.

Schlussworte
Das Ziel der demokratischen Partei nach politischer Betätigung ist nicht

Selbstzweck, sondern nur darauf gerichtet, den nötigen Einfluss im öffentlichen
Leben und damit auf die Gesetzgebung und Verwaltung auszuüben, damit die
Wahrung der allgemeinen Volksinteressen, der Ausgleich der wirtschaftlichen
und sozialen Gegensätze, namentlich zum Schutze der Schwachen und Hilfs-
bedürftigen, möglich und durchführbar ist. Wir möchten damit auch die Ein-
Stellung anderer Parteien und Kreise zur Lösung aller dringlichen Probleme
beeinflussen. Aus diesem Grunde wird die demokratische Partei jederzeit allen
reaktionären und auf Bevorzugung einzelner Klassen und Erwerbsgruppen ge-
richteten Bestrebungen entgegentreten. Sie will ferner durch pohtische Schu-
lung der Stimmberechtigten dieselben veranlassen, die wirtschaftlichen und
sozialen Vorgänge zu beobachten und ihren Einfluss auf das öffentliche Leben
im Sinne einer wahren Volkssolidarität geltend zu machen. Ihr Ziel ist die Ver-
teidigung und Förderung der Volksrechte und deren zielbewusste Handhabung
im Dienste der gesamten Volkswohlfahrt.
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Dadurch bezweckt und fördert die demokratische Partei den wirtschaftli-
chen und sozialen Frieden, eine Verständigung in allen Streitfragen, sie hilft mit
an der Hebung des Wohlstandes und des Fortkommens jeder Familie, an der

Beseitigung von Not und Sorge und unterstützt damit den kulturellen Aufstieg
der jetzigen und künftigen Generation.

Unsere Gesetze und ihre Handhabung sollen vor allem dazu dienen, dass das

Rechtsempfinden des Volkes gehoben und gestärkt und ein wohlgeordnetes
Zusammenleben und -wirken erreicht wird. Sie sollen auch durch wirksame
Massnahmen gegen die wachsende Übermacht des Grosskapitals (Monopol
der Ringe, Trusts, Syndikate usw.) in der Produktion, im Warenabsatz und in
der Preisbildung den Fortbestand der kleinen soliden Ezistenz in Handel, Ge-
werbe, Industrie und Landwirtschaft ermöglichen.

Die demokratische Partei ist bestrebt, auf den vorgezeichneten Gebieten von
sich aus, sodann in Verbindung mit andern Parteien, mit beruflichen Verbänden
und Wirtschaftsgruppen tätig zu sein. Sie betrachtet das vorstehend skizzierte
Programm als Wegweiser für eine fortschrittliche Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik und bekundet ihre Arbeitsbereitschaft durch einen kräftigen, unablässigen
Willen zur Tat, im Bewusstsein ihrer Pflicht und Verantwortung gegenüber der

Allgemeinheit.
Möge ihren Bestrebungen jederzeit ein schöner Erfolg beschieden sein!

J Ween Z/e/e Jer DemokratKc/ze« Parte/ des Aia«to«v 77/wrgaw

Parteiprogramme können uns wohl einen ersten Einblick in Gedankengut
und Ziele einer Partei und ihrer führenden Leute geben. Sinn und Zweck eines

Programms lassen aber ein abschliessendes Urteil nicht zu. Der Erkenntniswert
wird immer relativ sein. Ein Programm soll ja nicht nur die Ideen einer Partei
einem weiteren Publikum zur Kenntnis bringen; es soll ebenso sehr Propagan-
da sein, deren Ziel die Gewinnung einer politischen Basis ist, die ihrerseits der
betreffenden Partei die Durchsetzung ihrer Ideen ermöglichen soll. Propagan-
da bedeutet aber immer auch, Leistungen zu versprechen, die erst später zu er-
bringen sind. Für den Wähler ist ein Parteiprogramm sehr oft nur ein Wechsel
auf die Zukunft. Dies dürfte auch einer der Gründe für die Schwierigkeiten
sein, eine neue Partei zu gründen und diese zum politischen Erfolg zu führen.

Ein Programm allein wird uns also nie eine endgültige Bewertung und Ein-
Ordnung einer Partei erlauben. Die ideellen Komponenten werden immer von
anderen Faktoren, die den politischen Erfolg der Partei ermöglichen sollen, be-

gleitet oder überlagert sein. Zeitungen, Zeitschriften und andere Publikationen
können diese Lücke z. T. füllen.'

1 Besonders viel publizierte Emil Hofmann, Regierungs- und Nationalrat, der wohl bedeutendste
Vertreter der Thurgauer Demokraten. Leider geben diese Arbeiten für die Ideengeschichte der

Demokraten zu wenig ab. Schrifttumsverzeichnis siehe: Gruner, E., Bv, S. 702 f.
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